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Ein Nachschlagewerk 
für die Immobilienwirtschaft.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Sammlung von gesetzlichen Bestimmungen 

und ausgesuchten BGH-Urteilen, die für die Abrechnung der Heiz-, Wasser- und 

Betriebskosten von Bedeutung sind. Unser Anliegen ist es, Ihnen damit eine praxisge-

rechte und aktuelle Arbeitshilfe an die Hand zu geben. 

Alle aufgeführten Gesetze und Verordnungen sind auf dem zum Zeitpunkt der Druck-

legung dieser Sammlung neuesten Stand. 

Eine erste, schnelle Orientierung erlaubt Ihnen das Übersichts-Schaubild auf Seite 4. Es 

zeigt, welche gesetzlichen Regelungen für welchen Abrechnungstyp relevant sind. Im 

Kapitel „Die Heizkostenverordnung“ finden Sie nach einer Zusammenfassung der wich-

tigsten Informationen auch einen vollständigen Abdruck im Originaltext. Das Kapitel 

„Weitere wichtige Gesetze und Verordnungen“ stellt thematisch relevante Auszüge aus 

verschiedenen Gesetzen und Verordnungen zusammen.

Vorwort
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Die Heizkostenverordnung im Originaltext

Verordnung über die 
verbrauchsabhängige 
Abrechnung der Heiz- 
und Warmwasserkosten
(Verordnung über Heizkostenabrechnung – HeizkV)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.1.1989 (BGBl. I S. 115)

zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
2.12.2008 (BGBl. I S. 2375; 2009, 435)

§ 1   

Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die Verteilung der 

Kosten 

1.  des Betriebs zentraler Heizungsanlagen und 

zentraler Warmwasserversorgungsanlagen,

2.  der eigenständig gewerblichen Lieferung von 

Wärme und Warmwasser, auch aus Anlagen 

nach Nummer 1, (Wärmelieferung, Warmwas-

serlieferung)

durch den Gebäudeeigentümer auf die Nutzer der 

mit Wärme oder Warmwasser versorgten Räume.

(2) Dem Gebäudeeigentümer stehen gleich 

1.  der zur Nutzungsüberlassung in eigenem 

Namen und für eigene Rechnung Berechtigte,

2.  derjenige, dem der Betrieb von Anlagen im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 in der Weise übertra-

gen worden ist, dass er dafür ein Entgelt vom 

Nutzer zu fordern berechtigt ist,

3.  beim Wohnungseigentum die Gemeinschaft der 

Wohnungseigentümer im Verhältnis zum Woh-

nungseigentümer, bei Vermietung einer oder 

mehrerer Eigentumswohnungen der Wohn ungs-

eigentümer im Verhältnis zum Mieter.

(3) Diese Verordnung gilt auch für die Verteilung der 

Kosten der Wärmelieferung und Warmwasserliefe-

rung auf die Nutzer der mit Wärme oder Warmwas-

ser versorgten Räume, soweit der Lieferer unmit-

telbar mit den Nutzern abrechnet und dabei nicht 

den für den einzelnen Nutzer gemessenen Ver-

brauch, sondern die Anteile der Nutzer am Gesamt-

verbrauch zugrunde legt; in diesen Fällen gelten 

die Rechte und Pfl ichten des Gebäudeeigentümers 

aus dieser Verordnung für den Lieferer.

(4) Diese Verordnung gilt auch für Mietverhältnisse 

über preisgebundenen Wohnraum, soweit für die-

sen nichts anderes bestimmt ist.

§ 2    

Vorrang vor rechtsgeschäftlichen 
Bestimmungen

Außer bei Gebäuden mit nicht mehr als zwei 

Wohnungen, von denen eine der Vermieter selbst 

bewohnt, gehen die Vorschriften dieser Verord-

nung rechtsgeschäftlichen Bestimmungen vor.

§ 3   
Anwendung auf das Wohnungs eigentum
Die Vorschriften dieser Verordnung sind auf Woh-

nungseigentum anzuwenden unabhängig davon, 

ob durch Vereinbarung oder Beschluss der Woh-

nungseigentümer abweichende Bestimmungen 

über die Verteilung der Kosten der Versorgung mit 

Wärme und Warmwasser getroffen worden sind. 

Auf die Anbringung und Auswahl der Ausstattung 

nach den §§ 4 und 5 sowie auf die Verteilung der 

Kosten und die sonstigen Entscheidungen des 

Gebäudeeigentümers nach den §§ 6 bis 9 b und 11 

sind die Regelungen entsprechend anzuwenden, 

die für die Verwaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums im Wohnungseigentumsgesetz enthal-

ten oder durch Vereinbarung der Wohnungseigen-

tümer getroffen worden sind. Die Kosten für die 

Anbringung der Ausstattung sind entsprechend 

den dort vorgesehenen Regelungen über die Tra-

gung der Verwaltungskosten zu verteilen.

§ 4
Pfl icht zur Verbrauchserfassung
(1) Der Gebäudeeigentümer hat den anteiligen Ver-

brauch der Nutzer an Wärme und Warmwasser zu 

erfassen.

(2) Er hat dazu die Räume mit Ausstattungen zur 

Verbrauchserfassung zu versehen; die Nutzer haben

dies zu dulden. Will der Gebäudeeigentümer die 

Ausstattung zur Verbrauchserfassung mieten oder 

durch eine andere Art der Gebrauchsüberlassung 

beschaffen, so hat er dies den Nutzern vorher unter 

Angabe der dadurch entstehenden Kosten mitzutei-

len; die Maßnahme ist unzulässig, wenn die Mehr-

heit der Nutzer innerhalb eines Monats nach 

Zugang der Mitteilung widerspricht. Die Wahl der 

Ausstattung bleibt im Rahmen des § 5 dem Gebäu-

deeigentümer überlassen.

(3) Gemeinschaftlich genutzte Räume sind von der 

Pfl icht zur Verbrauchserfassung ausgenommen. 

Dies gilt nicht für Gemeinschaftsräume mit nut-

zungsbedingt hohem Wärme- oder Warmwasser-

verbrauch, wie Schwimmbäder oder Saunen.

(4) Der Nutzer ist berechtigt, vom Gebäudeeigentü-

mer die Erfüllung dieser Verpfl ichtungen zu verlan-

gen.
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§ 5
Ausstattung zur Verbrauchs erfassung
(1) Zur Erfassung des anteiligen Wärmeverbrauchs

sind Wärmezähler oder Heizkostenverteiler, zur

Erfassung des anteiligen Warmwasserverbrauchs

Warmwasserzähler oder andere geeignete Aus-

stattungen zu verwenden. Soweit nicht eichrecht-

liche Bestimmungen zur Anwendung kommen,

dürfen nur solche Ausstattungen zur Verbrauchser-

fassung verwendet werden, hinsichtlich derer

sachverständige Stellen bestätigt haben, dass sie

den anerkannten Regeln der Technik entsprechen

oder dass ihre Eignung auf andere Weise nachge-

wiesen wurde. Als sachverständige Stellen gelten

nur solche Stellen, deren Eignung die nach Landes-

recht zuständige Behörde im Benehmen mit der

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt bestätigt

hat. Die Ausstattungen müssen für das jeweilige

Heizsystem geeignet sein und so angebracht wer-

den, dass ihre technisch einwandfreie Funktion

gewährleistet ist.

(2) Wird der Verbrauch der von einer Anlage im

Sinne des § 1 Abs. 1 versorgten Nutzer nicht mit

gleichen Ausstattungen erfasst, so sind zunächst

durch Vorerfassung vom Gesamtverbrauch die

Anteile der Gruppen von Nutzern zu erfassen,

deren Verbrauch mit gleichen Ausstattungen

er fasst wird. Der Gebäudeeigentümer kann auch

bei unterschiedlichen Nutzungs- oder Gebäudear-

ten oder aus anderen sachgerechten Gründen eine

Vorerfassung nach Nutzergruppen durchführen.

§ 6   

Pfl icht zur verbrauchsabhängigen 
Kostenverteilung
(1) Der Gebäudeeigentümer hat die Kosten der Ver-

sorgung mit Wärme und Warmwasser auf der

Grundlage der Verbrauchserfassung nach Maßga-

be der §§ 7 bis 9 auf die einzelnen Nutzer zu vertei-

len. Das Ergebnis der Ablesung soll dem Nutzer in

der Regel innerhalb eines Monats mitgeteilt wer-

den. Eine gesonderte Mitteilung ist nicht erforder-

lich, wenn das Ableseergebnis über einen längeren

Zeitraum in den Räumen des Nutzers gespeichert

ist und von diesem selbst abgerufen werden kann.

Einer gesonderten Mitteilung des Warmwasserver-

brauchs bedarf es auch dann nicht, wenn in der

Nutzeinheit ein Warmwasserzähler eingebaut ist.

(2) In den Fällen des § 5 Abs. 2 sind die Kosten

zunächst mindestens zu 50 vom Hundert nach dem

Verhältnis der erfassten Anteile am Gesamtver-

brauch auf die Nutzergruppen aufzuteilen. Werden

die Kosten nicht vollständig nach dem Verhältnis

der erfassten Anteile am Gesamtverbrauch auf-

geteilt, sind 

1.  die übrigen Kosten der Versorgung mit Wärme

nach der Wohn- oder Nutzfl äche oder nach dem 

umbauten Raum auf die einzelnen Nutzergrup-

pen zu verteilen; es kann auch die Wohn- oder 

Nutzfl äche oder der umbaute Raum der beheiz-

ten Räume zugrunde gelegt werden,

2.  die übrigen Kosten der Versorgung mit Warm-

wasser nach der Wohn- oder Nutzfl äche auf die 

einzelnen Nutzergruppen zu verteilen.

Die Kostenanteile der Nutzergruppen sind dann

nach Absatz 1 auf die einzelnen Nutzer zu verteilen.

(3) In den Fällen des § 4 Abs. 3 Satz 2 sind die Kos-

ten nach dem Verhältnis der erfassten Anteile am

Gesamtverbrauch auf die Gemeinschaftsräume

und die übrigen Räume aufzuteilen. Die Verteilung

der auf die Gemeinschaftsräume entfallenden

anteiligen Kosten richtet sich nach rechtsgeschäftli-

chen Bestimmungen.

(4) Die Wahl der Abrechnungsmaßstäbe nach

Absatz 2 sowie nach § 7 Abs. 1 Satz 1, §§ 8 und 9

bleibt dem Gebäudeeigentümer überlassen. Er

kann diese für künftige Abrechnungszeiträume

durch Erklärung gegenüber den Nutzern ändern 

1.  bei der Einführung einer Vorerfassung nach

Nutzergruppen,

2.  nach Durchführung von baulichen Maßnah-

men, die nachhaltig Einsparungen von Heiz-

energie bewirken, oder

3.  aus anderen sachgerechten Gründen nach

deren erstmaliger Bestimmung.

Die Festlegung und die Änderung der Abrech-

nungsmaßstäbe sind nur mit Wirkung zum Beginn

eines Abrechnungszeitraumes zulässig.

§ 7   
Verteilung der Kosten der Versorgung 
mit Wärme
(1) Von den Kosten des Betriebs der zentralen Hei-

zungsanlage sind mindestens 50 vom Hundert,

höchstens 70 vom Hundert nach dem erfassten

Wärmeverbrauch der Nutzer zu verteilen. In Ge -

bäuden, die das Anforderungsniveau der Wärme-

schutzverordnung vom 16. August 1994 (BGBl. I

S. 2121) nicht erfüllen, die mit einer Öl- oder Gas-

heizung versorgt werden und in denen die freilie-

genden Leitungen der Wärmeverteilung überwie-

gend gedämmt sind, sind von den Kosten des

Betriebs der zentralen Heizungsanlage 70 vom

Hundert nach dem erfassten Wärmeverbrauch der

Nutzer zu verteilen. In Gebäuden, in denen die frei-

liegenden Leitungen der Wärmeverteilung über-

wiegend ungedämmt sind und deswegen ein

wesentlicher Anteil des Wärmeverbrauchs nicht

erfasst wird, kann der Wärmeverbrauch der Nutzer

nach anerkannten Regeln der Technik bestimmt

werden. Der so bestimmte Verbrauch der einzel-

nen Nutzer wird als erfasster Wärmeverbrauch

nach Satz 1 berücksichtigt. Die übrigen Kosten sind

nach der Wohn- oder Nutzfl äche oder nach dem

umbauten Raum zu verteilen; es kann auch die

Wohn- oder Nutzfl äche oder der umbaute Raum

der beheizten Räume zugrunde gelegt werden.

(2) Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Hei-

zungsanlage einschließlich der Abgasanlage

ge hören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe

und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstro-

mes, die Kosten der Bedienung, Überwachung

und Pfl ege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung

ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit

einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft,

der Reinigung der Anlage und des Betriebsrau-

mes, die Kosten der Messungen nach dem Bun-

des-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der

An mietung oder anderer Arten der Gebrauchs-

überlassung einer Ausstattung zur Verbrauchser-

fassung sowie die Kosten der Verwendung einer

Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließ-

lich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der

Berechnung, Aufteilung und Verbrauchsanalyse.

Die Verbrauchsanalyse sollte insbesondere die

Entwicklung der Kosten für die Heizwärme- und

Warmwasserversorgung der vergangenen drei

Jahre wiedergeben.
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(3) Für die Verteilung der Kosten der Wärmeliefe-

rung gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Zu den Kosten der Wärmelieferung gehören 

das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten 

des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen ent-

sprechend Absatz 2.

§ 8   

Verteilung der Kosten der Versorgung mit 
Warmwasser
(1) Von den Kosten des Betriebs der zentralen Warm-

wasserversorgungsanlage sind mindestens 50 vom 

Hundert, höchstens 70 vom Hundert nach dem 

erfassten Warmwasserverbrauch, die übrigen Kos-

ten nach der Wohn- oder Nutzfl äche zu verteilen.

(2) Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Warm-

wasserversorgungsanlage gehören die Kosten der 

Wasserversorgung, soweit sie nicht gesondert 

ab gerechnet werden, und die Kosten der Wasserer-

wärmung entsprechend § 7 Abs. 2. Zu den Kosten 

der Wasserversorgung gehören die Kosten des 

Wasserverbrauchs, die Grundgebühren und die 

Zählermiete, die Kosten der Verwendung von Zwi-

schenzählern, die Kosten des Betriebs einer haus-

eigenen Wasserversorgungsanlage und einer Was-

seraufbereitungsanlage einschließlich der Aufbe-

reitungsstoffe.

(3) Für die Verteilung der Kosten der Warmwasser-

lieferung gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Zu den Kosten der Warmwasserlieferung gehö-

ren das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers 

und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Haus-

anlagen entsprechend § 7 Abs. 2.

§ 9   

Verteilung der Kosten der Versorgung 
mit Wärme und Warmwasser bei ver-
bundenen Anlagen
(1) Ist die zentrale Anlage zur Versorgung mit Wär-

me mit der zentralen Warmwasserversorgungsan-

lage verbunden, so sind die einheitlich entstande-

nen Kosten des Betriebs aufzuteilen. Die Anteile 

an den einheitlich entstandenen Kosten sind bei 

Anlagen mit Heizkesseln nach den Anteilen am 

Brennstoffverbrauch oder am Energieverbrauch, 

bei eigenständiger gewerblicher Wärmelieferung 

nach den Anteilen am Wärmeverbrauch zu bestim-

men. Kosten, die nicht einheitlich entstanden sind, 

sind dem Anteil an den einheitlich entstandenen 

Kosten hinzuzurechnen. Der Anteil der zentralen 

Anlage zur Versorgung mit Wärme ergibt sich aus 

dem gesamten Verbrauch nach Abzug des Ver-

brauchs der zentralen Warmwasserversorgungs-

anlage. Bei Anlagen, die weder durch Heizkessel 

noch durch eigenständige gewerbliche Wärmelie-

ferung mit Wärme versorgt werden, können aner-

kannte Regeln der Technik zur Aufteilung der Kos-

ten verwendet werden. Der Anteil der zentralen 

Warmwasserversorgungsanlage am Wärmever-

brauch ist nach Absatz 2, der Anteil am Brennstoff-

verbrauch nach Absatz 3 zu ermitteln.

(2) Die auf die zentrale Warmwasserversorgungs-

anlage entfallende Wärmemenge (Q) ist ab dem 

31. Dezember 2013 mit einem Wärmezähler zu 

messen. Kann die Wärmemenge nur mit einem 

unzumutbar hohen Aufwand gemessen werden, 

kann sie nach der Gleichung

        Q = 2,5 · 
kWh

· V · (tw – 10° C)
                        m3 · K

bestimmt werden. Dabei sind zugrunde zu legen 

1.  das gemessene Volumen des verbrauchten

Warmwassers (V) in Kubikmetern (m3);

2.  die gemessene oder geschätzte mittlere Tem-

peratur des Warmwassers (tw) in °C (°C).

Wenn in Ausnahmefällen weder die Wärmemenge

noch das Volumen des verbrauchten Warmwas-

sers gemessen werden können, kann die auf die

zentrale Warmwasserversorgungsanlage entfal-

lende Wärmemenge nach folgender Gleichung

bestimmt werden 

        Q = 32  · 
     kWh      

· AWohnAA
                          m2

AWohn

Dabei ist die durch die zentrale Anlage mit Warm-

wasser versorgte Wohn- oder Nutzfl äche (AWohnAA )

zugrunde zu legen. Die nach den Gleichungen in

Satz 2 oder 4 bestimmte Wärmemenge (Q) ist 

1.  bei brennwertbezogener Abrechnung von Erd-

gas mit 1,11 zu multiplizieren und

2.  bei eigenständiger gewerblicher Wärmeliefe-

rung durch 1,15 zu dividieren.

(3) Bei Anlagen mit Heizkesseln ist der Brennstoff-

verbrauch der zentralen Warmwasserversorgungs-

anlage (B) in Litern, Kubikmetern, Kilogramm oder

Schüttraummetern nach der Gleichung

        B = 
  Q

                Hi

zu bestimmen. Dabei sind zugrunde zu legen 

1.  die auf die zentrale Warmwasserversorgungs-

anlage entfallende Wärmemenge (Q) nach

Absatz 2 in kWh;

2.  der Heizwert des verbrauchten Brennstoffes

(Hi) in Kilowattstunden (kWh) je Liter (l), Kubik-

meter (m3), Kilogramm (kg) oder Schüttraum-

meter (SRm). Als Hi-Werte können verwendet

werden für

Leichtes Heizöl EL  10 kWh/l

Schweres Heizöl  10,9 kWh/l

Erdgas H  10 kWh/m3

Erdgas L   9 kWh/m3

Flüssiggas  13 kWh/kg

Koks   8 kWh/kg

Braunkohle   5,5 kWh/kg

Steinkohle   8 kWh/kg

Holz (lufttrocken)    4,1 kWh/kg

Holzpellets   5 kWh/kg

Holzhackschnitzel 650 kWh/SRm.

Enthalten die Abrechnungsunterlagen des Energie-

versorgungsunternehmens oder Brennstoffl iefe-

ranten Hi-Werte, sind diese zu verwenden. Soweit

die Abrechnung über kWh-Werte erfolgt, ist eine

Umrechnung in Brennstoffverbrauch nicht erfor-

derlich.

(4) Der Anteil an den Kosten der Versorgung mit

Wärme ist nach § 7 Abs. 1, der Anteil an den Kos-

ten der Versorgung mit Warmwasser nach § 8 Abs. 1

zu verteilen, soweit diese Verordnung nichts ande-

res bestimmt oder zulässt. 7



§ 9 a
Kostenverteilung in Sonderfällen
(1) Kann der anteilige Wärme- oder Warmwasser-

verbrauch von Nutzern für einen Abrechnungszeit-

raum wegen Geräteausfalls oder aus anderen

zwingenden Gründen nicht ordnungsgemäß

erfasst werden, ist er vom Gebäudeeigentümer auf 

der Grundlage des Verbrauchs der betroffenen

Räume in vergleichbaren Zeiträumen oder des Ver-

brauchs vergleichbarer anderer Räume oder des

Durchschnittsverbrauchs des Gebäudes oder der

Nutzergruppe zu ermitteln. Der so ermittelte antei-

lige Verbrauch ist bei der Kostenverteilung anstelle

des erfassten Verbrauchs zugrunde zu legen.

(2) Überschreitet die von der Verbrauchsermittlung

nach Absatz 1 betroffene Wohn- oder Nutzfl äche

oder der umbaute Raum 25 vom Hundert der für

die Kostenverteilung maßgeblichen gesamten

Wohn- oder Nutzfl äche oder des maßgeblichen

gesamten umbauten Raumes, sind die Kosten

ausschließlich nach den nach § 7 Abs. 1 Satz 5 und

§ 8 Abs. 1 für die Verteilung der übrigen Kosten

zugrunde zu legenden Maßstäben zu verteilen.

§ 9 b   

Kostenaufteilung bei Nutzerwechsel
(1) Bei Nutzerwechsel innerhalb eines Abrech-

nungszeitraumes hat der Gebäudeeigentümer

eine Ablesung der Ausstattung zur Verbrauchser-

fassung der vom Wechsel betroffenen Räume

(Zwischenablesung) vorzunehmen.

(2) Die nach dem erfassten Verbrauch zu verteilen-

den Kosten sind auf der Grundlage der Zwischen-

ablesung, die übrigen Kosten des Wärmever-

brauchs auf der Grundlage der sich aus anerkann-

ten Regeln der Technik ergebenden Gradtagszahlen

oder zeitanteilig und die übrigen Kosten des

Warmwasserverbrauchs zeitanteilig auf Vor- und

Nachnutzer aufzuteilen.

(3) Ist eine Zwischenablesung nicht möglich oder

lässt sie wegen des Zeitpunktes des Nutzerwechsels

aus technischen Gründen keine hinreichend genaue

Ermittlung der Verbrauchsanteile zu, sind die

gesamten Kosten nach den nach Absatz 2 für die

übrigen Kosten geltenden Maßstäben aufzuteilen.

(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende rechts-

geschäftliche Bestimmungen bleiben unberührt.

§ 10   

Überschreitung der Höchstsätze
Rechtsgeschäftliche Bestimmungen, die höhere

als die in § 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 genannten

Höchstsätze von 70 vom Hundert vorsehen, blei-

ben unberührt.

§ 11   

Ausnahmen
(1) Soweit sich die §§ 3 bis 7 auf die Versorgung

mit Wärme beziehen, sind sie nicht anzuwenden

1. auf Räume,

  a) in Gebäuden, die einen Heizwärmebedarf 

von weniger als 15 kWh/(m² · a) aufweisen,

  b) bei denen das Anbringen der Ausstattung

zur Verbrauchserfassung, die Erfassung des 

Wärmeverbrauchs oder die Verteilung der Kos-

ten des Wärmeverbrauchs nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist; 

unverhältnismäßig hohe Kosten liegen vor, 

wenn diese nicht durch die Einsparungen, die 

in der Regel innerhalb von zehn Jahren erzielt 

werden können, erwirtschaftet werden kön-

nen; oder

  c) die vor dem 1. Juli 1981 bezugsfertig gewor-

den sind und in denen der Nutzer den Wärme-

verbrauch nicht beeinfl ussen kann;

2.  a) auf Alters- und Pfl egeheime, Studenten- und

Lehrlingsheime,

  b) auf vergleichbare Gebäude oder Gebäude-

teile, deren Nutzung Personengruppen vorbe-

halten ist, mit denen wegen ihrer besonderen 

persönlichen Verhältnisse regelmäßig keine 

üblichen Mietverträge abgeschlossen werden;

3.  auf Räume in Gebäuden, die überwiegend ver-

sorgt werden 

  a) mit Wärme aus Anlagen zur Rückgewinnung

von Wärme oder aus Wärmepumpen- oder 

Solaranlagen oder

  b) mit Wärme aus Anlagen der Kraft-Wärme-

Kopplung oder aus Anlagen zur Verwertung 

von Abwärme, sofern der Wärmeverbrauch 

des Gebäudes nicht erfasst wird;

4.  auf die Kosten des Betriebs der zugehörigen

Hausanlagen, soweit diese Kosten in den Fäl-

len des § 1 Abs. 3 nicht in den Kosten der Wär-

melieferung enthalten sind, sondern vom 

Gebäudeeigentümer gesondert abgerechnet 

werden;

5.  in sonstigen Einzelfällen, in denen die nach

Landesrecht zuständige Stelle wegen beson-

derer Umstände von den Anforderungen die-

ser Verordnung befreit hat, um einen unange-

messenen Aufwand oder sonstige unbillige 

Härten zu vermeiden.

(2) Soweit sich die §§ 3 bis 6 und § 8 auf die Versor-

gung mit Warmwasser beziehen, gilt Absatz 1 ent-

sprechend.

§ 12
Kürzungsrecht, Übergangs regelungen
(1) Soweit die Kosten der Versorgung mit Wärme

oder Warmwasser entgegen den Vorschriften die-

ser Verordnung nicht verbrauchsabhängig abge-

rechnet werden, hat der Nutzer das Recht, bei der

nicht verbrauchsabhängigen Abrechnung der Kos-

ten den auf ihn entfallenden Anteil um 15 vom

Hundert zu kürzen. Dies gilt nicht beim Wohnungs-

eigentum im Verhältnis des einzelnen Wohnungs-

eigentümers zur Gemeinschaft der Wohnungsei-

gentümer; insoweit verbleibt es bei den allgemei-

nen Vorschriften.

(2) Die Anforderungen des § 5 Abs. 1 Satz 2 gelten

bis zum 31. Dezember 2013 als erfüllt 

1.  für die am 1. Januar 1987 für die Erfassung des

anteiligen Warmwasserverbrauchs vorhande-

nen Warmwasserkostenverteiler und

2.  für die am 1. Juli 1981 bereits vorhandenen sons-

tigen Ausstattungen zur Verbrauchserfassung.8



(3) Bei preisgebundenen Wohnungen im Sinne der 

Neubaumietenverordnung 1970 gilt Absatz 2 mit 

der Maßgabe, dass an die Stelle des Datums 

„1. Juli 1981“ das Datum „1. August 1984“ tritt.

(4) § 1 Abs. 3, § 4 Abs. 3 Satz 2 und § 6 Abs. 3 gelten 

für Abrechnungszeiträume, die nach dem 30. Sep-

tember 1989 beginnen; rechtsgeschäftliche Be -

stimmungen über eine frühere Anwendung dieser 

Vorschriften bleiben unberührt.

(5) Wird in den Fällen des § 1 Abs. 3 der Wärmever-

brauch der einzelnen Nutzer am 30. September 

1989 mit Einrichtungen zur Messung der Wasser-

menge ermittelt, gilt die Anforderung des § 5 

Abs. 1 Satz 1 als erfüllt.

(6) Auf Abrechnungszeiträume, die vor dem 

1. Januar 2009 begonnen haben, ist diese Verord-

nung in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden 

Fassung weiter anzuwenden.

§ 13  

Berlin-Klausel
Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Über-

leitungsgesetzes in Verbindung mit § 10 des Ener-

gieeinsparungsgesetzes auch im Land Berlin.

§ 14  

(Inkrafttreten)
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Weitere wichtige Gesetze 
und Verordnungen

Gesetz zur Einsparung von 
Energie in Gebäuden (Energie-
einsparungsgesetz – EnEG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 1.9.2005
(BGBl. I S. 2684)

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
28.3.2009 (BGBl. I S. 643)

§ 1    

Energiesparender Wärmeschutz 
bei zu errichtenden Gebäuden
(1) Wer ein Gebäude errichtet, das seiner Zweckbe-

stimmung nach beheizt oder gekühlt werden

muss, hat, um Energie zu sparen, den Wärme-

schutz nach Maßgabe der nach Absatz 2 zu erlas-

senden Rechtsverordnung so zu entwerfen und

auszuführen, dass beim Heizen und Kühlen ver-

meidbare Energieverluste unterbleiben.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates Anforderungen an den Wärmeschutz von

Gebäuden und ihren Bauteilen festzusetzen. Die

Anforderungen können sich auf die Begrenzung

des Wärmedurchgangs sowie der Lüftungswärme-

verluste und auf ausreichende raumklimatische

Verhältnisse beziehen. Bei der Begrenzung des

Wärmedurchgangs ist der gesamte Einfl uss der

die beheizten oder gekühlten Räume nach außen

und zum Erdreich abgrenzenden sowie derjenigen

Bauteile zu berücksichtigen, die diese Räume

gegen Räume abweichender Temperatur abgren-

zen. Bei der Begrenzung von Lüftungswärmever-

lusten ist der gesamte Einfl uss der Lüftungsein-

richtungen, der Dichtheit von Fenstern und Türen

sowie der Fugen zwischen einzelnen Bauteilen zu

berücksichtigen.

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften höhere

Anforderungen an den baulichen Wärmeschutz

stellen, bleiben sie unberührt.

§ 2   

Energiesparende Anlagentechnik 
bei Gebäuden
(1) Wer Heizungs-, raumlufttechnische, Kühl-,

Beleuchtungs- sowie Warmwasserversorgungsan-

lagen oder -einrichtungen in Gebäude einbaut oder

einbauen lässt oder in Gebäuden aufstellt oder auf-

stellen lässt, hat bei Entwurf, Auswahl und Ausfüh-

rung dieser Anlagen und Einrichtungen nach Maß-

gabe der nach den Absätzen 2 und 3 zu erlassenden

Rechtsverordnungen dafür Sorge zu tragen, dass

nicht mehr Energie verbraucht wird, als zur bestim-

mungsgemäßen Nutzung erforderlich ist.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-

tes vorzuschreiben, welchen Anforderungen die

Beschaffenheit und die Ausführung der in Absatz 1

genannten Anlagen und Einrichtungen genügen

müssen, damit vermeidbare Energieverluste unter-

bleiben. 

Für zu errichtende Gebäude können sich die Anfor-

derungen beziehen auf

1.  den Wirkungsgrad, die Auslegung und die Leis-

tungsaufteilung der Wärme- und Kälteerzeuger,

2. die Ausbildung interner Verteilungsnetze,

3. die Begrenzung der Warmwassertemperatur,

4.  die Einrichtungen der Regelung und Steuerung

der Wärme- und Kälteversorgungssysteme,

5. den Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen,

6.  die messtechnische Ausstattung zur Verbrauchs-

erfassung,

7.  die Effi zienz von Beleuchtungssystemen, insbe-

sondere den Wirkungsgrad von Beleuchtungs-

einrichtungen, die Verbesserung der Tageslicht-

nutzung, die Ausstattung zur Regelung und 

Abschaltung dieser Systeme,

8.  weitere Eigenschaften der Anlagen und Einrich-

tungen, soweit dies im Rahmen der Zielsetzung 

des Absatzes 1 aufgrund der technischen Ent-

wicklung erforderlich wird.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit

in bestehende Gebäude bisher nicht vorhandene

Anlagen oder Einrichtungen eingebaut oder vor-

handene ersetzt, erweitert oder umgerüstet wer-

den. Bei wesentlichen Erweiterungen oder Umrüs-

tungen können die Anforderungen auf die gesam-

ten Anlagen oder Einrichtungen erstreckt werden.

Außerdem können Anforderungen zur Ergänzung

der in Absatz 1 genannten Anlagen und Einrichtun-

gen mit dem Ziel einer nachträglichen Verbesse-

rung des Wirkungsgrades und einer Erfassung des

Energieverbrauchs gestellt werden.

(4) Soweit andere Rechtsvorschriften höhere Anfor-

derungen an die in Absatz 1 genannten Anlagen

und Einrichtungen stellen, bleiben sie unberührt.

§ 3   
Energiesparender Betrieb von Anlagen
(1) Wer Heizungs-, raumlufttechnische, Kühl-,

Beleuchtungs- sowie Warmwasserversorgungsan-

lagen oder -einrichtungen in Gebäuden betreibt

oder betreiben lässt, hat dafür Sorge zu tragen,

dass sie nach Maßgabe der nach Absatz 2 zu erlas-

10



senden Rechtsverordnung so instand gehalten und 

betrieben werden, dass nicht mehr Energie ver-

braucht wird, als zu ihrer bestimmungsgemäßen 

Nutzung erforderlich ist.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates vorzuschreiben, welchen Anforderungen der 

Betrieb der in Absatz 1 genannten Anlagen und 

Einrichtungen genügen muss, damit vermeidbare 

Energieverluste unterbleiben. Die Anforderungen 

können sich auf die sachkundige Bedienung, 

Instandhaltung, regelmäßige Wartung, Inspektion 

und auf die bestimmungsgemäße Nutzung der 

Anlagen und Einrichtungen beziehen.

(3) Soweit andere Rechtsvorschriften höhere Anfor-

derungen an den Betrieb der in Absatz 1 genann-

ten Anlagen und Einrichtungen stellen, bleiben sie 

unberührt.

§ 3 a   
Verteilung der Betriebskosten
Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-

verordnung mit Zustimmung des Bundesrates vor-

zuschreiben, dass

1.  der Energieverbrauch der Benutzer von heizungs- 

oder raumlufttechnischen oder der Versorgung 

mit Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen 

Anlagen oder Einrichtungen erfasst wird,

2. die Betriebskosten dieser Anlagen oder Ein-

richtungen so auf die Benutzer zu verteilen 

sind, dass dem Energieverbrauch der Benutzer 

Rechnung getragen wird.

§ 4   
Sonderregelungen und Anforderungen an 
bestehende Gebäude
(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates von den nach den §§ 1 bis 3 zu erlassenden 

Rechtsverordnungen Ausnahmen zuzulassen und 

abweichende Anforderungen für Gebäude und 

Gebäudeteile vorzuschreiben, die nach ihrem übli-

chen Verwendungszweck

1.  wesentlich unter oder über der gewöhnlichen, 

durchschnittlichen Heizdauer beheizt werden 

müssen,

2.  eine Innentemperatur unter 15 °C erfordern,

3.  den Heizenergiebedarf durch die im Innern des 

Gebäudes anfallende Abwärme überwiegend 

decken,

4. nur teilweise beheizt werden müssen,

5.  eine überwiegende Verglasung der wärme-

übertragenden Umfassungsfl ächen erfordern,

6.  nicht zum dauernden Aufenthalt von Men-

schen bestimmt sind,

7.  sportlich, kulturell oder zu Versammlungen 

genutzt werden,

8.  zum Schutze von Personen oder Sachwerten 

einen erhöhten Luftwechsel erfordern,

9.  und nach der Art ihrer Ausführung für eine

dauernde Verwendung nicht geeignet sind,

soweit der Zweck des Gesetzes, vermeidbare

Energieverluste zu verhindern, dies erfordert oder

zulässt. Satz 1 gilt entsprechend für die in § 2

Abs. 1 genannten Anlagen und Einrichtungen in

solchen Gebäuden oder Gebäudeteilen.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates zu bestimmen, dass die nach den §§ 1 bis 3

und 4 Abs. 1 festzulegenden Anforderungen auch

bei wesentlichen Änderungen von Gebäuden ein-

zuhalten sind.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-

tes zu bestimmen, dass für bestehende Gebäude,

Anlagen oder Einrichtungen einzelne Anforderun-

gen nach den §§ 1, 2 Abs. 1 und 2 und § 4 Abs. 1

ge stellt werden können, wenn die Maßnahmen

generell zu einer wesentlichen Verminderung der

Energieverluste beitragen und die Aufwendungen

durch die eintretenden Einsparungen innerhalb

angemessener Fristen erwirtschaftet werden kön-

nen.

§ 5   
Gemeinsame Voraussetzungen 
für Rechtsverordnungen
(1) Die in den Rechtsverordnungen nach den §§ 1 bis

4 aufgestellten Anforderungen müssen nach dem

Stand der Technik erfüllbar und für Gebäude gleicher

Art und Nutzung wirtschaftlich vertretbar sein. Anfor-

derungen gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn

generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb

der üblichen Nutzungsdauer durch die eintretenden

Einsparungen erwirtschaftet werden können. Bei

bestehenden Gebäuden ist die noch zu erwartende

Nutzungsdauer zu berücksichtigen.

(2) In den Rechtsverordnungen ist vorzusehen,

dass auf Antrag von den Anforderungen befreit

werden kann, soweit diese im Einzelfall wegen

besonderer Umstände durch einen unangemesse-

nen Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer

unbilligen Härte führen.

(3) In den Rechtsverordnungen kann wegen tech-

nischer Anforderungen auf Bekanntmachungen

sachverständiger Stellen unter Angabe der Fund-

stelle verwiesen werden.

(4) In den Rechtsverordnungen nach den §§ 1 bis 4

können die Anforderungen und – in den Fällen des

§ 3 a – die Erfassung und Kostenverteilung abwei-

chend von Vereinbarungen der Benutzer und von

Vorschriften des Wohnungseigentumsgesetzes

ge regelt und näher bestimmt werden, wie diese

Regelungen sich auf die Rechtsverhältnisse zwi-

schen den Beteiligten auswirken.

(5) In den Rechtsverordnungen nach den §§ 1 bis 4

können sich die Anforderungen auch auf den

Gesamtenergiebedarf oder -verbrauch der Gebäude

und die Einsetzbarkeit alternativer Systeme bezie-

hen sowie Umwandlungsverluste der Anlagensys-

teme berücksichtigen (Gesamtenergieeffi zienz).
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§ 5 a   
Energieausweise
Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Umset-

zung oder Durchführung von Rechtsakten der Euro-

päischen Gemeinschaften durch Rechtsverordnung

mit Zustimmung des Bundesrates Inhalte und Ver-

wendung von Energieausweisen auf Bedarfs- und

Verbrauchsgrundlage vorzugeben und dabei zu

bestimmen, welche Angaben und Kennwerte über

die Energieeffi zienz eines Gebäudes, eines Gebäu-

deteils oder in § 2 Abs. 1 genannter Anlagen oder

Einrichtungen darzustellen sind. Die Vorgaben kön-

nen sich insbesondere beziehen auf

1.  die Arten der betroffenen Gebäude, Gebäude-

teile und Anlagen oder Einrichtungen,

2.  die Zeitpunkte und Anlässe für die Ausstellung

und Aktualisierung von Energieausweisen,

3.  die Ermittlung, Dokumentation und Aktualisie-

rung von Angaben und Kennwerten,

4.  die Angabe von Referenzwerten, wie gültige

Rechtsnormen und Vergleichskennwerte,

5.  begleitende Empfehlungen für kostengünstige

Verbesserungen der Energieeffi zienz,

6.  die Verpfl ichtung, Energieausweise Behörden

und bestimmten Dritten zugänglich zu machen,

7.  den Aushang von Energieausweisen für

Gebäude, in denen Dienstleistungen für die 

Allgemeinheit erbracht werden,

8.  die Berechtigung zur Ausstellung von Energie-

ausweisen einschließlich der Anforderungen 

an die Qualifi kation der Aussteller sowie

9. die Ausgestaltung der Energieausweise.

Die Energieausweise dienen lediglich der Information.

§ 6   
Maßgebender Zeitpunkt
Für die Unterscheidung zwischen zu errichtenden

und bestehenden Gebäuden im Sinne dieses

Gesetzes ist im Übrigen der Zeitpunkt der Bauge-

nehmigung oder der bauaufsichtlichen Zustim-

mung, der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem nach

Maßgabe des Bauordnungsrechts mit der Bauaus-

führung begonnen werden durfte.

§ 7   
Überwachung
(1) Die zuständigen Behörden haben darüber zu

wachen, dass die in den Rechtsverordnungen nach

diesem Gesetz festgesetzten Anforderungen erfüllt

werden, soweit die Erfüllung dieser Anforderun-

gen nicht schon nach anderen Rechtsvorschriften

im erforderlichen Umfang überwacht wird.

(2) Die Landesregierungen oder die von ihnen

bestimmten Stellen werden ermächtigt, durch

Rechtsverordnung die Überwachung hinsichtlich

der in den Rechtsverordnungen nach den §§ 1 und

2 festgesetzten Anforderungen ganz oder teilwei-

se auf geeignete Stellen, Fachvereinigungen oder

Sachverständige zu übertragen. Soweit sich § 4

auf die §§ 1 und 2 bezieht, gilt Satz 1 entsprechend.

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates die Überwachung hinsichtlich der durch

Rechtsverordnung nach § 3 festgesetzten Anforde-

rungen auf geeignete Stellen, Fachvereinigungen

oder Sachverständige zu übertragen. Soweit sich

§ 4 auf § 3 bezieht, gilt Satz 1 entsprechend.

(4) In den Rechtsverordnungen nach den Absätzen

2 und 3 kann die Art und das Verfahren der Über-

wachung geregelt werden; ferner können Anzeige-

und Nachweispfl ichten vorgeschrieben werden. Es

ist vorzusehen, dass in der Regel Anforderungen

aufgrund der §§ 1 und 2 nur einmal und Anforde-

rungen aufgrund des § 3 höchstens einmal im

Jahr überwacht werden; bei Anlagen in Einfamili-

enhäusern, kleinen und mittleren Mehrfamilien-

häusern und vergleichbaren Nichtwohngebäuden

ist eine längere Überwachungsfrist vorzusehen.

(5) In der Rechtsverordnung nach Absatz 3 ist vor-

zusehen, dass

1.  eine Überwachung von Anlagen mit einer

geringen Wärmeleistung entfällt,

2.  die Überwachung der Erfüllung von Anforde-

rungen sich auf die Kontrolle von Nachweisen 

beschränkt, soweit die Wartung durch eigenes 

Fachpersonal oder aufgrund von Wartungsver-

trägen durch Fachbetriebe sichergestellt ist.

(6) In Rechtsverordnungen nach § 4 Abs. 3 kann

vorgesehen werden, dass die Überwachung ihrer

Einhaltung entfällt.

§ 8   
Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig einer Rechtsverordnung

1.  nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder 2, § 2 Abs. 2 auch in

Verbindung mit Abs. 3, § 3 Abs. 2 oder § 4,

2. nach § 5 a Satz 1 oder

3. nach § 7 Abs. 4

oder einer vollziehbaren Anordnung aufgrund einer

solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit

die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-

stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des

Absatzes 1 Nr. 1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-

tausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2

mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro

und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis

zu fünftausend Euro geahndet werden.

§ 9 und 10   
(gegenstandslos)

§ 11   
(Inkrafttreten)
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Verordnung über energie-
sparenden Wärmeschutz 
und energiesparende An-
lagentechnik bei Gebäuden 
(Energie einsparverordnung 
– EnEV*)

In Auszügen

Vom 24.7.2007 (BGBl. I S. 1519)

zuletzt geändert durch die Verordnung vom 
29.4.2009 (BGBl. I S. 954)

* Die §§ 1 bis 5, 8, 9, 11 Abs. 3, §§ 12, 15 bis 22, § 24 
Abs. 1, §§ 26, 27 und 29 dienen der Umsetzung der 
Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16.12.2002 über die Gesamt-
energieeffi zienz von Gebäuden (ABl. EG Nr. L 1 S. 65).
§ 13 Abs. 1 bis 3 und § 27 dienen der Umsetzung der 
Richtlinie 92/42/EWG des Rates vom 21.5.1992 über 
die Wirkungsgrade von mit fl üssigen oder gasför-
migen Brennstoffen beschickten neuen Warmwas-
serheizkesseln (ABl. EG Nr. L 167 S. 17, L 195 S. 32), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2005/32/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6.7.2005 (ABl. EU Nr. L 191 S. 29). 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1    

Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt

1.  für Gebäude, soweit sie unter Einsatz von Ener-

gie beheizt oder gekühlt werden und

2.  für Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-, 

Kühl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik so-

wie der Warmwasserversorgung von Gebäu-

den nach Nummer 1.

Der Energieeinsatz für Produktionsprozesse in Ge-

bäuden ist nicht Gegenstand dieser Verordnung.

(2) Mit Ausnahme der §§ 12 und 13 gilt diese Ver-

ordnung nicht für

1.  Betriebsgebäude, die überwiegend zur Aufzucht 

oder zur Haltung von Tieren genutzt werden,

2.  Betriebsgebäude, soweit sie nach ihrem Ver-

wendungszweck großfl ächig und lang anhal-

tend offen gehalten werden müssen,

3. unterirdische Bauten,

4. Unterglasanlagen und Kulturräume für Aufzucht, 

Vermehrung und Verkauf von Pfl anzen,

5. Traglufthallen und Zelte,

6.  Gebäude, die dazu bestimmt sind, wiederholt 

aufgestellt und zerlegt zu werden, und proviso-

rische Gebäude mit einer geplanten Nutzungs-

dauer von bis zu zwei Jahren,

7.  Gebäude, die dem Gottesdienst oder anderen 

religiösen Zwecken gewidmet sind,

8.  Wohngebäude, die für eine Nutzungsdauer von 

weniger als vier Monaten jährlich bestimmt sind, 

und

9.  sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, 

gewerbliche und industrielle Betriebsgebäude, 

die nach ihrer Zweckbestimmung auf eine In-

nentemperatur von weniger als 12 °C oder jähr-

lich weniger als vier Monate beheizt sowie jähr-

lich weniger als zwei Monate gekühlt werden.

Auf Bestandteile von Anlagensystemen, die sich 

nicht im räumlichen Zusammenhang mit Gebäuden 

nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 befi nden, ist nur § 13 an-

zuwenden.

§ 2   

Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung

1.  sind Wohngebäude Gebäude, die nach ihrer 

Zweckbestimmung überwiegend dem Wohnen 

dienen einschließlich Wohn-, Alten- und Pfl ege-

heimen sowie ähnlichen Einrichtungen,

2.  sind Nichtwohngebäude Gebäude, die nicht un-

ter Nummer 1 fallen,

3.  sind kleine Gebäude Gebäude mit nicht mehr als 

50 Quadratmetern Nutzfl äche,

3a.  sind Baudenkmäler nach Landesrecht geschützte 

Gebäude oder Gebäudemehrheiten,

4.  sind beheizte Räume solche Räume, die auf-

grund bestimmungsgemäßer Nutzung direkt 

oder durch Raumverbund beheizt werden,

5.  sind gekühlte Räume solche Räume, die auf-

grund bestimmungsgemäßer Nutzung direkt 

oder durch Raumverbund gekühlt werden,

6.  sind erneuerbare Energien solare Strahlungs-

energie, Umweltwärme, Geothermie, Wasser-

kraft, Windenergie und Energie aus Biomasse,

7.  ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner be-

stehende Wärmeerzeuger, der zur Übertragung 

der durch die Verbrennung freigesetzten Wärme 

an den Wärmeträger Wasser dient,

8.  sind Geräte der mit einem Brenner auszurüsten-

de Kessel und der zur Ausrüstung eines Kessels 

bestimmte Brenner,
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9.  ist die Nennleistung die vom Hersteller festge-

legte und im Dauerbetrieb unter Beachtung des

vom Hersteller angegebenen Wirkungsgrades

als einhaltbar garantierte größte Wärme- oder

Kälteleistung in Kilowatt,

10.  ist ein Niedertemperatur-Heizkessel ein Heizkes-

sel, der kontinuierlich mit einer Eintrittstempera-

tur von 35 °C bis 40 °C betrieben werden kann

und in dem es unter bestimmten Umständen zur

Kondensation des in den Abgasen enthaltenen

Wasserdampfes kommen kann,

11.   ist ein Brennwertkessel ein Heizkessel, der für die

Kondensation eines Großteils des in den Abga-

sen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert ist,

11a.  sind elektrische Speicherheizsysteme Heiz sys-

teme mit vom Energielieferanten unterbrech-

barem Strombezug, die nur in den Zeiten außer-

halb des unterbrochenen Betriebes durch eine 

Widerstandsheizung Wärme in einem geeig-

neten Speichermedium speichern,

12.  ist die Wohnfl äche die nach der Wohnfl ächen-

verordnung oder auf der Grundlage anderer 

Rechtsvorschriften oder anerkannter Regeln 

der Technik zur Berechnung von Wohnfl ächen 

ermittelte Fläche,

13.  ist die Nutzfl äche die Nutzfl äche nach aner-

kannten Regeln der Technik, die beheizt oder ge-

kühlt wird,

14.  ist die Gebäudenutzfl äche die nach Anlage 1 

Nr. 1.3.3 berechnete Fläche,

15.  ist die Nettogrundfl äche die Nettogrundfl äche 

nach anerkannten Regeln der Technik, die be-

heizt oder gekühlt wird.

Abschnitt 5

Energieausweise und 
Empfehlungen für die 
Verbesserung der Energie-
effizienz

§ 16    

Ausstellung und Verwendung von 
Energieausweisen
(1) Wird ein Gebäude errichtet, hat der Bauherr

sicherzustellen, dass ihm, wenn er zugleich Eigen-

tümer des Gebäudes ist, oder dem Eigentümer

des Gebäudes ein Energieausweis nach dem Muster

der Anlage 6 oder 7 unter Zugrundelegung der 

energetischen Eigenschaften des fertig gestellten

Gebäudes ausgestellt wird. Satz 1 ist entsprechend

anzuwenden, wenn

1.  an einem Gebäude Änderungen im Sinne der

Anlage 3 Nr. 1 bis 6 vorgenommen oder

2.  die Nutzfl äche der beheizten oder gekühlten

Räume eines Gebäudes um mehr als die Hälfte 

erweitert wird

und dabei unter Anwendung des § 9 Abs. 1 Satz 2

für das gesamte Gebäude Berechnungen nach § 9

Abs. 2 durchgeführt werden. Der Eigentümer hat

den Energieausweis der nach Landesrecht zustän-

digen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(2) Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück,

ein grundstücksgleiches Recht an einem bebauten

Grundstück oder Wohnungs- oder Teileigentum ver-

kauft werden, hat der Verkäufer dem potenziellen

Käufer einen Energieausweis mit dem Inhalt nach

dem Muster der Anlage 6 oder 7 zugänglich zu ma-

chen, spätestens unverzüglich, nachdem der poten-

zielle Käufer dies verlangt hat. Satz 1 gilt entspre-

chend für den Eigentümer, Vermieter, Verpächter und

Leasinggeber bei der Vermietung, der Verpachtung

oder beim Leasing eines Gebäudes, einer Wohnung

oder einer sonstigen selbständigen Nutzungseinheit.

(3) Für Gebäude mit mehr als 1000 Quadratmetern

Nutzfl äche, in denen Behörden und sonstige Ein-

richtungen für eine große Anzahl von Menschen

öffentliche Dienstleistungen erbringen und die des-

halb von diesen Menschen häufi g aufgesucht wer-

den, sind Energieausweise nach dem Muster der

Anlage 7 auszustellen. Der Eigentümer hat den

Ener gieausweis an einer für die Öffentlichkeit gut

sichtbaren Stelle auszuhängen; der Aushang kann

auch nach dem Muster der Anlage 8 oder 9 vorge-

nommen werden.

(4) Auf kleine Gebäude sind die Vorschriften dieses

Abschnitts nicht anzuwenden. Auf Baudenkmäler

sind die Absätze 2 und 3 nicht anzuwenden.

§ 17   

Grundsätze des Energieausweises
(1) Der Aussteller hat Energieausweise nach § 16 auf 

der Grundlage des berechneten Energiebedarfs oder

des erfassten Energieverbrauchs nach Maßgabe der

Absätze 2 bis 6 sowie der §§ 18 und 19 auszustellen.

Es ist zulässig, sowohl den Energiebedarf als auch

den Energieverbrauch anzugeben.

(2) Energieausweise dürfen in den Fällen des § 16

Abs. 1 nur auf der Grundlage des Energiebedarfs

ausgestellt werden. In den Fällen des § 16 Abs. 2

sind ab dem 1. Oktober 2008 Energieausweise für

Wohngebäude, die weniger als fünf Wohnungen 

haben und für die der Bauantrag vor dem 1. Novem-

ber 1977 gestellt worden ist, auf der Grundlage des

Energiebedarfs auszustellen. Satz 2 gilt nicht, wenn

das Wohngebäude

1.  schon bei der Baufertigstellung das Anforde-

rungsniveau der Wärmeschutzverordnung vom 

11. August 1977 (BGBl. I S. 1554) eingehalten hat 

oder

2.  durch spätere Änderungen mindestens auf das

in Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau 

gebracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften

des Wohngebäudes nach Satz 3 können die Bestim-

mungen über die vereinfachte Datenerhebung nach

§ 9 Abs. 2 Satz 2 und die Datenbereitstellung durch

den Eigentümer nach Absatz 5 angewendet werden.

(3) Energieausweise werden für Gebäude ausge-

stellt. Sie sind für Teile von Gebäuden auszustellen,

wenn die Gebäudeteile nach § 22 getrennt zu be-

handeln sind.
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(4) Energieausweise müssen nach Inhalt und Aufbau 

den Mustern in den Anlagen 6 bis 9 entsprechen und 

mindestens die dort für die jeweilige Ausweisart ge-

forderten, nicht als freiwillig gekennzeichneten An-

gaben enthalten; sie sind vom Aussteller unter An-

gabe von Name, Anschrift und Berufsbezeichnung 

eigenhändig oder durch Nachbildung der Unter-

schrift zu unterschreiben. Zusätzliche Angaben kön-

nen beigefügt werden.

(5) Der Eigentümer kann die zur Ausstellung des 

Energieausweises nach § 18 Absatz 1 Satz 1 oder 

Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit den Anlagen 1, 2 

und 3 Nummer 8 oder nach § 19 Absatz 1 Satz 1 und 

3, Absatz 2 Satz 1 oder 3 und Absatz 3 Satz 1 erfor-

derlichen Daten bereitstellen. Der Eigentümer muss 

dafür Sorge tragen, dass die von ihm nach Satz 1 

bereitgestellten Daten richtig sind. Der Aussteller 

darf die vom Eigentümer bereitgestellten Daten sei-

nen Berechnungen nicht zugrunde legen, soweit be-

gründeter Anlass zu Zweifeln an deren Richtigkeit 

besteht. Soweit der Aussteller des Energieaus-

weises die Daten selbst ermittelt hat, ist Satz 2 ent-

sprechend anzuwenden.

(6) Energieausweise sind für eine Gültigkeitsdauer 

von zehn Jahren auszustellen. Unabhängig davon 

verlieren Energieausweise ihre Gültigkeit, wenn 

nach § 16 Absatz 1 ein neuer Energieausweis erfor-

derlich wird.

§ 18    

Ausstellung auf der Grundlage 
des Energiebedarfs
(1) Werden Energieausweise für zu errichtende Ge-

bäude auf der Grundlage des berechneten Energie-

bedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den 

§§ 3 bis 5 erforderlichen Berechnungen zugrunde zu 

legen. Die Ergebnisse sind in den Energieausweisen 

anzugeben, soweit ihre Angabe für Energiebedarfs-

werte in den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorge-

sehen ist.

(2) Werden Energieausweise für bestehende Gebäu-

de auf der Grundlage des berechneten Energiebe-

darfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berech-

nungen § 9 Abs. 2 entsprechend anzuwenden. Die 

Ergebnisse sind in den Energieausweisen anzuge-

ben, soweit ihre Angabe für Energiebedarfswerte in 

den Mustern der Anlagen 6 bis 8 vorgesehen ist.

§ 19    

Ausstellung auf der Grundlage des 
Energieverbrauchs
(1) Werden Energieausweise für bestehende Gebäu-

de auf der Grundlage des erfassten Energiever-

brauchs ausgestellt, ist der witterungsbereinigte 

Energieverbrauch (Energieverbrauchskennwert) nach

Maßgabe der Absätze 2 und 3 zu berechnen. Die Er-

gebnisse sind in den Energieausweisen anzugeben, 

soweit ihre Angabe für Energieverbrauchskennwerte 

in den Mustern der Anlagen 6, 7 und 9 vorgesehen 

ist. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 Satz 2 über die 

vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend an-

zuwenden.

(2) Bei Wohngebäuden ist der Energieverbrauch für 

Heizung und zentrale Warmwasserbereitung zu er-

mitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Qua-

dratmeter Gebäudenutzfl äche anzugeben. Die Ge-

bäudenutzfl äche kann bei Wohngebäuden mit bis zu 

zwei Wohneinheiten mit beheiztem Keller pauschal 

mit dem 1,35-fachen Wert der Wohnfl äche, bei sons-

tigen Wohngebäuden mit dem 1,2-fachen Wert der 

Wohnfl äche angesetzt werden. Bei Nichtwohnge-

bäuden ist der Energieverbrauch für Heizung, Warm-

wasserbereitung, Kühlung, Lüftung und eingebaute 

Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro 

Jahr und Quadratmeter Nettogrundfl äche anzuge-

ben. Der Energieverbrauch für Heizung ist einer Wit-

terungsbereinigung zu unterziehen.

(3) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind 

1.  Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heiz-

kosten nach der Heizkostenverordnung für das 

gesamte Gebäude,

2.  andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere 

Abrechnungen von Energielieferanten oder sach-

gerecht durchgeführte Verbrauchsmessungen, 

oder

3.  eine Kombination von Verbrauchsdaten nach 

den Nummern 1 und 2

zu verwenden; dabei sind mindestens die Abrech-

nungen aus einem zusammenhängenden Zeitraum 

von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jüngste 

vorliegende Abrechnungsperiode einschließt. Bei 

der Ermittlung nach Satz 1 sind längere Leerstände 

rechnerisch angemessen zu berücksichtigen. Der 

maßgebliche Energieverbrauch ist der durchschnitt-

liche Verbrauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum. 

Für die Witterungsbereinigung des Energiever-

brauchs ist ein den anerkannten Regeln der Technik 

entsprechendes Verfahren anzuwenden. Die Einhal-

tung der anerkannten Regeln der Technik wird ver-

mutet, soweit bei der Ermittlung von Energiever-

brauchskennwerten Vereinfachungen verwendet 

werden, die vom Bundesministerium für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit 

dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden 

sind.

(4) Als Vergleichswerte für Energieverbrauchskenn-

werte eines Nichtwohngebäudes sind in den Ener-

gieausweis die Werte einzutragen, die jeweils vom 

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung im Einvernehmen mit dem Bundesminis-

terium für Wirtschaft und Technologie im Bundesan-

zeiger bekannt gemacht worden sind.

§ 20   

Empfehlungen für die Verbesserung 
der Energieeffi zienz
(1) Sind Maßnahmen für kostengünstige Verbesse-

rungen der energetischen Eigenschaften des Ge-

bäudes (Energieeffi zienz) möglich, hat der Ausstel-

ler des Energieausweises dem Eigentümer anläss-

lich der Ausstellung eines Energieausweises ent-

sprechende, begleitende Empfehlungen in Form 

von kurz gefassten fachlichen Hinweisen auszustel-

len (Modernisierungsempfehlungen). Dabei kann 

ergänzend auf weiterführende Hinweise in Veröf-

fentlichungen des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau und Stadtentwicklung im Einvernehmen mit 

dem Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie oder von ihnen beauftragter Dritter Bezug ge-

nommen werden. Die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 

Satz 2 über die vereinfachte Datenerhebung sind 

entsprechend anzuwenden. Sind Modernisierungs-
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empfehlungen nicht möglich, hat der Aussteller dies

dem Eigentümer anlässlich der Ausstellung des En-

ergieausweises mitzuteilen.

(2) Die Darstellung von Modernisierungsempfeh-

lungen und die Erklärung nach Absatz 1 Satz 4 müs-

sen nach Inhalt und Aufbau dem Muster in Anlage

10 entsprechen. § 17 Abs. 4 und 5 ist entsprechend

anzuwenden.

(3) Modernisierungsempfehlungen sind dem Ener-

gieausweis mit dem Inhalt nach den Mustern der

Anlagen 6 und 7 beizufügen.

§ 21
Ausstellungsberechtigung für bestehende 
Gebäude
(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen für be-

stehende Gebäude nach § 16 Abs. 2 und 3 und von

Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind nur

berechtigt

1.  Personen mit berufsqualifi zierendem Hoch-

schulabschluss in

  a) den Fachrichtungen Architektur, Hochbau,

Bauingenieurwesen, Technische Gebäudeaus-

rüstung, Physik, Bauphysik, Maschinenbau oder 

Elektrotechnik, oder

  b) einer anderen technischen oder naturwissen-

schaftlichen Fachrichtung mit einem Ausbil-

dungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a 

genannten Gebiet,

2.  Personen im Sinne der Nummer 1 Buchstabe a

im Bereich Architektur der Fachrichtung Innenar-

chitektur,

3.  Personen, die für ein zulassungspfl ichtiges Bau-,

Ausbau- oder anlagentechnisches Gewerbe oder

für das Schornsteinfegerwesen die Vorausset-

zungen zur Eintragung in die Handwerksrolle 

erfüllen, sowie Handwerksmeister der zulas-

sungsfreien Handwerke dieser Bereiche und 

Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung be-

rechtigt sind, ein solches Handwerk ohne Meis-

tertitel selbständig auszuüben,

4.  staatlich anerkannte oder geprüfte Techniker, de-

ren Ausbildungsschwerpunkt auch die Beurtei-

lung der Gebäudehülle, die Beurteilung von Hei-

zungs- und Warmwasserbereitungsanlagen 

oder die Beurteilung von Lüftungs- und Klima-

anlagen umfasst, 

5.  Personen, die nach bauordnungsrechtlichen Vor-

schriften der Länder zur Unterzeichnung von 

bautechnischen Nachweisen des Wärmeschutzes

oder der  Energieeinsparung bei der Errichtung 

von Gebäuden berechtigt sind, im Rahmen der 

jeweiligen Nachweisberechtigung,

wenn sie mit Ausnahme der in Nummer 5 genann-

ten Personen mindestens eine der in Absatz 2 ge-

nannten Voraussetzungen erfüllen. Die Ausstel-

lungsberechtigung nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 in Verbin-

dung mit Absatz 2 bezieht sich nur auf Energieaus-

weise für bestehende Wohngebäude einschließlich

Modernisierungsempfehlungen im Sinne des § 20.

Satz 2 gilt entsprechend für in Satz 1 Nummer 1 ge-

nannte Personen, die die Voraussetzungen des Ab-

satzes 2 Nummer 1 oder 3 nicht erfüllen, deren Fort-

bildung jedoch den Anforderungen des Absatzes 2

Nummer 2 Buchstabe b genügt.

(2) Voraussetzung für die Ausstellungsberechtigung

nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 ist

1.  während des Studiums ein Ausbildungsschwer-

punkt im Bereich des energiesparenden Bauens 

oder nach einem Studium ohne einen solchen 

Schwerpunkt eine mindestens zweijährige Be-

rufserfahrung in wesentlichen bau- oder anlagen-

technischen Tätigkeitsbereichen des Hochbaus,

2.  eine erfolgreiche Fortbildung im Bereich des

energiesparenden Bauens, die

  a) in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 den

wesentlichen Inhalten der Anlage 11,

  b) in Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 den

wesentlichen Inhalten der Anlage 11 Nr. 1 und 2

  entspricht, oder

3.  eine öffentliche Bestellung als vereidigter Sach-

verständiger für ein Sachgebiet im Bereich des 

energiesparenden Bauens oder in wesentlichen 

bau- oder anlagentechnischen Tätigkeitsbereichen 

des Hochbaus.

(3) § 12 Abs. 5 Satz 3 ist auf Ausbildungen im Sinne

des Absatzes 1 entsprechend anzuwenden.

Abschnitt 6 

Gemeinsame Vorschriften, 
Ordnungswidrigkeiten

§ 22   

Gemischt genutzte Gebäude
(1) Teile eines Wohngebäudes, die sich hinsichtlich

der Art ihrer Nutzung und der gebäudetechnischen

Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung un-

terscheiden und die einen nicht unerheblichen Teil

der Gebäudenutzfl äche umfassen, sind getrennt als

Nichtwohngebäude zu behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem Woh-

nen dienen und einen nicht unerheblichen Teil der

Nettogrundfl äche umfassen, sind getrennt als

Wohngebäude zu behandeln.

(3) Für die Berechnung von Trennwänden und

Trenndecken zwischen Gebäudeteilen gilt in Fällen

der Absätze 1 und 2 Anlage 1 Nr. 2.6 Satz 1 ent-

sprechend.

§ 23   

Regeln der Technik
(1) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und

Stadtentwicklung kann im Einvernehmen mit dem

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger auf 

Veröffentlichungen sachverständiger Stellen über

anerkannte Regeln der Technik hinweisen, soweit

in dieser Verordnung auf solche Regeln Bezug ge-

nommen wird.
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(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehö-

ren auch Normen, technische Vorschriften oder 

sonstige Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union und anderer Vertrags-

staaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum sowie der Türkei, wenn ihre Ein-

haltung das geforderte Schutzniveau in Bezug auf 

Energieeinsparung und Wärmeschutz dauerhaft 

gewährleistet.

(3) Soweit eine Bewertung von Baustoffen, Bautei-

len und Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen 

dieser Verordnung aufgrund anerkannter Regeln 

der Technik nicht möglich ist, weil solche Regeln 

nicht vorliegen oder wesentlich von ihnen abgewi-

chen wird, sind der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde die erforderlichen Nachweise für eine an-

derweitige Bewertung vorzulegen. Satz 1 gilt nicht 

für Baustoffe, Bauteile und Anlagen, 

1.  die nach dem Bauproduktengesetz oder ande-

ren Rechtsvorschriften zur Umsetzung des eu-

ropäischen Gemeinschaftsrechts, deren Rege-

lungen auch Anforderungen zur Energieein-

sparung umfassen, mit der CE-Kennzeichnung 

versehen sind und nach diesen Vorschriften zu-

lässige und von den Ländern bestimmte Klas-

sen und Leistungsstufen aufweisen, oder

2.  bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vor-

schriften über die Verwendung von Baupro-

dukten auch die Einhaltung dieser Verordnung 

sichergestellt wird.

(4) Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung und das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie oder in deren Auftrag 

Dritte können Bekanntmachungen nach dieser Ver-

ordnung neben der Bekanntmachung im Bundes-

anzeiger auch kostenfrei in das Internet einstellen.

(5) Verweisen die nach dieser Verordnung anzu-

wendenden datierten technischen Regeln auf un-

datierte technische Regeln, sind diese in der Fas-

sung anzuwenden, die dem Stand zum Zeitpunkt 

der Herausgabe der datierten technischen Regel 

entspricht. 

§ 24    

Ausnahmen
(1) Soweit bei Baudenkmälern oder sonstiger be-

sonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfüllung 

der Anforderungen dieser Verordnung die Substanz 

oder das Erscheinungsbild beeinträchtigen oder 

andere Maßnahmen zu einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand führen, kann von den Anforde-

rungen dieser Verordnung abgewichen werden.

(2) Soweit die Ziele dieser Verordnung durch ande-

re als in dieser Verordnung vorgesehene Maßnah-

men im gleichen Umfang erreicht werden, lassen 

die nach Landesrecht zuständigen Behörden auf 

Antrag Ausnahmen zu.

§ 25
Befreiungen
(1) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden 

haben auf Antrag von den Anforderungen dieser 

Verordnung zu befreien, soweit die Anforderungen 

im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch 

einen unangemessenen Aufwand oder in sons-

tiger Weise zu einer unbilligen Härte führen. Eine 

unbillige Härte liegt insbesondere vor, wenn die 

erforderlichen Aufwendungen innerhalb der üb-

lichen Nutzungsdauer, bei Anforderungen an be-

stehende Gebäude innerhalb angemessener Frist 

durch die eintretenden Einsparungen nicht erwirt-

schaftet werden können.

(2) Eine unbillige Härte im Sinne des Absatzes 1 

kann sich auch daraus ergeben, dass ein Eigentü-

mer zum gleichen Zeitpunkt oder in nahem zeit-

lichen Zusammenhang mehrere Pfl ichten nach 

dieser Verordnung oder zusätzlich nach anderen 

öffentlichrechtlichen Vorschriften aus Gründen der 

Energieeinsparung zu erfüllen hat und ihm dies 

nicht zuzumuten ist.

(3) Absatz 1 ist auf die Vorschriften des Abschnitts 

5 nicht anzuwenden.

§ 26   

Verantwortliche
(1) Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Ver-

ordnung ist der Bauherr verantwortlich, soweit in 

dieser Verordnung nicht ausdrücklich ein anderer 

Verantwortlicher bezeichnet ist.

(2) Für die Einhaltung der Vorschriften dieser Ver-

ordnung sind im Rahmen ihres jeweiligen Wir-

kungskreises auch die Personen verantwortlich, 

die im Auftrag des Bauherrn bei der Errichtung 

oder Änderung von Gebäuden oder der Anlagen-

technik in Gebäuden tätig werden.

§ 26 a   

Private Nachweise
(1) Wer geschäftsmäßig an oder in bestehenden 

Gebäuden Arbeiten

1.  zur Änderung von Außenbauteilen im Sinne 

des § 9 Absatz 1 Satz 1,

2.  zur Dämmung oberster Geschossdecken im 

Sinne von § 10 Absatz 3 und 4, auch in Verbin-

dung mit Absatz 5, oder

3.  zum erstmaligen Einbau oder zur Ersetzung 

von Heizkesseln und sonstigen Wärmeerzeu-

gersystemen

nach § 13, Verteilungseinrichtungen oder Warm-

wasseranlagen nach § 14 oder Klimaanlagen oder 

sonstigen Anlagen der Raumlufttechnik nach § 15 

durchführt, hat dem Eigentümer unverzüglich nach 

Abschluss der Arbeiten schriftlich zu bestätigen, 

dass die von ihm geänderten oder eingebauten 

Bau- oder Anlagenteile den Anforderungen dieser 

Verordnung entsprechen (Unternehmererklärung).

(2) Mit der Unternehmererklärung wird die Erfül-

lung der Pfl ichten aus den in Absatz 1 genannten 

Vorschriften nachgewiesen. Die Unternehmerer-

klärung ist von dem Eigentümer mindestens fünf 

Jahre aufzubewahren. Der Eigentümer hat die Un-

ternehmererklärungen der nach Landesrecht zu-

ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.
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§ 27    

Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1

des Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vor-

sätzlich

oder leichtfertig

1.  entgegen § 3 Abs. 1 ein Wohngebäude nicht

richtig errichtet,

2.  entgegen § 4 Abs. 1 ein Nichtwohngebäude

nicht richtig errichtet,

3.  entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 Änderungen aus-

führt,

4.  entgegen § 12 Abs. 1 eine Inspektion nicht oder

nicht rechtzeitig durchführen lässt,

5.  entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 eine Inspektion

durchführt,

6.  entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin-

dung mit Satz 2, einen Heizkessel einbaut oder 

aufstellt,

7.  entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 oder

Abs. 3 eine Zentralheizung, eine heizungstech-

nische Anlage oder eine Umwälzpumpe nicht 

oder nicht rechtzeitig ausstattet

 oder

8.  entgegen § 14 Abs. 5 die Wärmeabgabe von

Wärmeverteilungs- oder Warmwasserlei-

tungen oder Armaturen nicht oder nicht recht-

zeitig begrenzt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2

des Energieeinsparungsgesetzes handelt, wer vor-

sätzlich oder leichtfertig

1.  entgegen § 16 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbin-

dung mit Satz 2, einen Energieausweis nicht, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zugäng-

lich macht,

2.  entgegen § 17 Absatz 5 Satz 2, auch in Verbin-

dung mit Satz 4, nicht dafür Sorge trägt, dass 

die bereitgestellten Daten richtig sind,

3.  entgegen § 17 Absatz 5 Satz 3 bereitgestellte 

Daten seinen Berechnungen zugrunde legt oder

4.  entgegen § 21 Abs. 1 Satz 1 einen Energieaus-

weis oder Modernisierungsempfehlungen aus-

stellt.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 1 Num-

mer 3 des Energieeinsparungsgesetzes handelt,

wer vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 26 a

Absatz 1 eine Bestätigung nicht, nicht richtig oder

nicht rechtzeitig vornimmt.

Abschnitt 7 

Schlussvorschriften

§ 28   

Allgemeine Übergangsvorschriften
(1) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Ände-

rung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäu-

den zum Gegenstand haben, ist diese Verordnung

in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung oder

der Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Auf nicht genehmigungsbedürftige Vorhaben,

die nach Maßgabe des Bauordnungsrechts der

Gemeinde zur Kenntnis zu geben sind, ist diese

Verordnung in der zum Zeitpunkt der Kenntnisga-

be gegenüber der zuständigen Behörde geltenden

Fassung anzuwenden.

(3) Auf sonstige nicht genehmigungsbedürftige,

insbesondere genehmigungs-, anzeige- und ver-

fahrensfreie Vorhaben ist diese Verordnung in der

zum Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung

geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Auf Verlangen des Bauherrn ist abweichend von

Absatz 1 das neue Recht anzuwenden, wenn über

den Bauantrag oder nach einer Bauanzeige noch

nicht bestandskräftig entschieden worden ist.

§ 29    

Übergangsvorschriften für Energie-
ausweise und Aussteller
(1) Energieausweise für Wohngebäude der Baufer-

tigstellungsjahre bis 1965 müssen in Fällen des

§ 16 Abs. 2 erst ab dem 1. Juli 2008, für später er-

richtete Wohngebäude erst ab dem 1. Januar 2009

zugänglich gemacht werden. Satz 1 ist nicht auf 

Energiebedarfsausweise anzuwenden, die für

Wohngebäude nach § 13 Abs. 1 oder 2 der Ener-

gieeinsparverordnung in einer vor dem 1. Oktober

2007 geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(2) Energieausweise für Nichtwohngebäude müssen

erst ab dem 1. Juli 2009

1.  in Fällen des § 16 Abs. 2 zugänglich gemacht

und

2.  in Fällen des § 16 Abs. 3 ausgestellt und ausge-

hängt werden.

Satz 1 Nr. 1 ist nicht auf Energie- und Wärmebe-

darfsausweise anzuwenden, die für Nichtwohnge-

bäude nach § 13 Abs. 1, 2 oder 3 der Energieein-

sparverordnung in einer vor dem 1. Oktober 2007

geltenden Fassung ausgestellt worden sind.

(3) Energie- und Wärmebedarfsausweise nach vor

dem 1. Oktober 2007 geltenden Fassungen der Ener-

gieeinsparverordnung sowie Wärmebedarfsauswei-

se nach § 12 der Wärmeschutzverordnung vom

16. August 1994 (BGBl. I S. 2121) gelten als Energie-

ausweise im Sinne des § 16 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 und

3; die Gültigkeitsdauer dieser Ausweise beträgt zehn

Jahre ab dem Tag der Ausstellung. Das Gleiche gilt

für Energieausweise, die vor dem 1. Oktober 2007

1.  von Gebietskörperschaften oder auf deren Ver-

anlassung von Dritten nach einheitlichen Re-

geln oder

Die hier vorliegende

Version der Verordnung 

tritt am 1.10.2009

in Kraft. Die bis

zum 30.09.2009

geltende Verordnung

finden Sie unter

www.techem.de/gesetze
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2.  in Anwendung der in dem von der Bundesre-

gierung am 25. April 2007 beschlossenen Ent-

wurf dieser Verordnung (Bundesrats-Drucksa-

che 282/07) enthaltenen Bestimmungen 

ausgestellt worden sind.

(4) Zur Ausstellung von Energieausweisen für be-

stehende Wohngebäude nach § 16 Abs. 2 und von 

Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind er-

gänzend zu § 21 auch Personen berechtigt, die vor 

dem 25. April 2007 nach Maßgabe der Richtlinie 

des Bundesministeriums für Wirtschaft und Tech-

nologie über die Förderung der Beratung zur spar-

samen und rationellen Energieverwendung in 

Wohngebäuden vor Ort vom 7. September 2006 

(BAnz. S. 6379) als Antragsberechtigte beim Bun-

desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle regist-

riert worden sind.

(5) Zur Ausstellung von Energieausweisen für be-

stehende Wohngebäude nach § 16 Abs. 2 und von 

Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind er-

gänzend zu § 21 auch Personen berechtigt, die am 

25. April 2007 über eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung im Baustoff-Fachhandel oder in der 

Baustoffi ndustrie und eine erfolgreich abgeschlos-

sene Weiterbildung zum Energiefachberater im 

Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffi ndustrie 

verfügt haben. Satz 1 gilt entsprechend für Perso-

nen, die eine solche Weiterbildung vor dem 

25. April 2007 begonnen haben, nach erfolgrei-

chem Abschluss der Weiterbildung.

(6) Zur Ausstellung von Energieausweisen für be-

stehende Wohngebäude nach § 16 Abs. 2 und von 

Modernisierungsempfehlungen nach § 20 sind er-

gänzend zu § 21 auch Personen berechtigt, die am 

25. April 2007 über eine abgeschlossene Weiterbil-

dung zum Energieberater des Handwerks verfügt 

haben. Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die 

eine solche Weiterbildung vor dem 25. April 2007 

begonnen haben, nach erfolgreichem Abschluss 

der Weiterbildung.

§ 30    

Übergangsvorschriften zur Nachrüstung 
bei Anlagen und Gebäuden
Aufgehoben

Artikel 2:    
Bekanntmachungserlaubnis
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-

logie und das Bundesministerium für Verkehr, Bau 

und Stadtentwicklung können den Wortlaut der 

Energieeinsparverordnung in der ab dem 1. Okto-

ber 2009 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt 

bekannt machen.

Artikel 3:   

Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2009 in

Kraft. 

Gesetz zur Förderung 
Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich (Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz – 
EEWärmeG)

vom 7.8.2008 (BGBl. I S. 1658)

* Die Verpfl ichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften und den Vorschriften für die Dienste der 
Informationsgesellschaft (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), 
geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 
(ABl. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

§ 1   

Zweck und Ziel des Gesetzes
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im 

Interesse des Klimaschutzes, der Schonung fos-

siler Ressourcen und der Minderung der Abhän-

gigkeit von Energieimporten, eine nachhaltige 

Entwicklung der Energieversorgung zu ermögli-

chen und die Weiterentwicklung von Technologien 

zur Erzeugung von Wärme aus Erneuerbaren Ener-

gien zu fördern.

(2) Um den Zweck des Absatzes 1 unter Wahrung 

der wirtschaftlichen Vertretbarkeit zu erreichen, 

verfolgt dieses Gesetz das Ziel, dazu beizutragen, 

den Anteil Erneuerbarer Energien am Endenergie-

verbrauch für Wärme (Raum-, Kühl- und Prozess-

wärme sowie Warmwasser) bis zum Jahr 2020 auf 

14 Prozent zu erhöhen.

§ 2   

Begriffsbestimmungen
(1) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Ge-

setzes sind 

1.  die dem Erdboden entnommene Wärme (Geo-

thermie),

2.  die der Luft oder dem Wasser entnommene Wärme 

mit Ausnahme von Abwärme (Umweltwärme),

3.  die durch Nutzung der Solarstrahlung zur Deckung 

des Wärmeenergiebedarfs technisch nutzbar ge-

machte Wärme (solare Strahlungsenergie) und

4.  die aus fester, fl üssiger und gasförmiger Bio-

masse erzeugte Wärme. Die Abgrenzung erfolgt 

nach dem Aggregatszustand zum Zeitpunkt des 

Eintritts der Biomasse in den Apparat zur Wär-

meerzeugung. Als Biomasse im Sinne dieses 

Gesetzes werden nur die folgenden Energieträ-

ger anerkannt:

  a) Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung 

vom 21. Juni 2001 (BGBl. I S. 1234), geändert 

durch die Verordnung vom 9. August 2005 (BGBl. I

S. 2419), in der jeweils geltenden Fassung,
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  b) biologisch abbaubare Anteile von Abfällen

aus Haushalten und Industrie,

 c) Deponiegas,

 d) Klärgas,

  e) Klärschlamm im Sinne der Klärschlammver-

ordnung vom 15. April 1992 (BGBl. I S. 912), zu-

letzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung

vom 20. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2298, 2007 I

S. 2316), in der jeweils geltenden Fassung und

  f) Pfl anzenölmethylester.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist 

1.  Abwärme die Wärme, die aus technischen Pro-

zessen und baulichen Anlagen stammenden Ab-

luft- und Abwasserströmen entnommen wird,

2. Nutzfl äche

  a) bei Wohngebäuden die Gebäudenutzfl äche

nach § 2 Nr. 14 der Energieeinsparverordnung

vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519) in der jeweils

geltenden Fassung,

  b) bei Nichtwohngebäuden die Nettogrundfl äche

nach § 2 Nr. 15 der Energieeinsparverordnung,

3.  Sachkundiger jede Person, die nach § 21 der En-

ergieeinsparverordnung zur Ausstellung von

Energieausweisen berechtigt ist, jeweils ent-

sprechend im Rahmen der für Wohn- und Nicht-

wohngebäude geltenden Berechtigung,

4.  Wärmeenergiebedarf die zur Deckung

  a) des Wärmebedarfs für Heizung und Warm-

wasserbereitung sowie

  b) des Kältebedarfs für Kühlung,

jeweils einschließlich der Aufwände für Übergabe,

Verteilung und Speicherung jährlich benötigte

Wärmemenge. Der Wärmeenergiebedarf wird

nach den technischen Regeln berechnet, die den

Anlagen 1 und 2 zur Energieeinsparverordnung

zugrunde gelegt werden,

5.  a) Wohngebäude jedes Gebäude, das nach sei-

ner Zweckbestimmung überwiegend dem Woh-

nen dient, einschließlich Wohn-, Alten- und Pfl e-

geheimen sowie ähnlichen Einrichtungen und

 b) Nichtwohngebäude jedes andere Gebäude.

§ 3    

Nutzungspfl icht
(1) Die Eigentümer von Gebäuden nach § 4, die

neu errichtet werden (Verpfl ichtete), müssen den

Wärmeenergiebedarf durch die anteilige Nutzung

von Erneuerbaren Energien nach Maßgabe der

§§ 5 und 6 decken.

(2) Die Länder können eine Pfl icht zur Nutzung von

Erneuerbaren Energien bei bereits errichteten Ge-

bäuden festlegen. Als bereits errichtet gelten auch

die Gebäude nach § 19 Abs. 1 und 2.

§ 4
Geltungsbereich der Nutzungspfl icht
Die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 gilt für alle Gebäude mit

einer Nutzfl äche von mehr als 50 Quadratmetern,

die unter Einsatz von Energie beheizt oder gekühlt

werden, mit Ausnahme von 

1.  Betriebsgebäuden, die überwiegend zur Auf-

zucht oder zur Haltung von Tieren genutzt wer-

den,

2.  Betriebsgebäuden, soweit sie nach ihrem Ver-

wendungszweck großfl ächig und lang anhal-

tend offen gehalten werden müssen,

3.  unterirdischen Bauten,

4.  Unterglasanlagen und Kulturräumen für Auf-

zucht, Vermehrung und Verkauf von Pfl anzen,

5.  Traglufthallen und Zelten,

6.  Gebäuden, die dazu bestimmt sind, wiederholt

aufgestellt und zerlegt zu werden, und proviso-

rischen Gebäuden mit einer geplanten Nut-

zungsdauer von bis zu zwei Jahren,

7.  Gebäuden, die dem Gottesdienst oder anderen

religiösen Zwecken gewidmet sind,

8.  Wohngebäuden, die für eine Nutzungsdauer von

weniger als vier Monaten jährlich bestimmt sind,

9.  sonstigen Betriebsgebäuden, die nach ihrer

Zweckbestimmung auf eine Innentemperatur

von weniger als 12 °C oder jährlich weniger als

vier Monate beheizt sowie jährlich weniger als

zwei Monate gekühlt werden, und

10.  Gebäuden, die Teil oder Nebeneinrichtung einer

Anlage sind, die vom Anwendungsbereich des

Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes vom

8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1578), zuletzt geändert

durch Artikel 19 a Nr. 3 des Gesetzes vom

21. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3089), in der je-

weils geltenden Fassung, erfasst ist.

§ 5   

Anteil Erneuerbarer Energien
(1) Bei Nutzung von solarer Strahlungsenergie

nach Maßgabe der Nummer I der Anlage zu die-

sem Gesetz wird die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 da-

durch erfüllt, dass der Wärmeenergiebedarf zu

mindestens 15 Prozent hieraus gedeckt wird.

(2) Bei Nutzung von gasförmiger Biomasse nach

Maßgabe der Nummer II.1 der Anlage zu diesem

Gesetz wird die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 dadurch er-

füllt, dass der Wärmeenergiebedarf zu mindestens

30 Prozent hieraus gedeckt wird.

(3) Bei Nutzung von 

1.  fl üssiger Biomasse nach Maßgabe der Num-

mer II.2 der Anlage zu diesem Gesetz und

2.  fester Biomasse nach Maßgabe der Nummer

II.3 der Anlage zu diesem Gesetz

wird die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 dadurch erfüllt,

dass der Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50

Prozent hieraus gedeckt wird.
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(4) Bei Nutzung von Geothermie und Umweltwär-

me nach Maßgabe der Nummer III der Anlage zu 

diesem Gesetz wird die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 da-

durch erfüllt, dass der Wärmeenergiebedarf zu 

mindestens 50 Prozent aus den Anlagen zur Nut-

zung dieser Energien gedeckt wird.

§ 6    

Versorgung mehrerer Gebäude
Die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 kann auch dadurch erfüllt 

werden, dass Verpfl ichtete, deren Gebäude in 

räumlichem Zusammenhang stehen, ihren Wärme-

energiebedarf insgesamt in einem Umfang de-

cken, der der Summe der einzelnen Verpfl ichtungen 

nach § 5 entspricht. Betreiben Verpfl ichtete zu die-

sem Zweck eine oder mehrere Anlagen zur Erzeu-

gung von Wärme aus Erneuerbaren Energien, so 

können sie von den Nachbarn verlangen, dass die-

se zum Betrieb der Anlagen in dem notwendigen 

und zumutbaren Umfang die Benutzung ihrer 

Grundstücke, insbesondere das Betreten, und ge-

gen angemessene Entschädigung die Führung von 

Leitungen über ihre Grundstücke dulden.

§ 7    

Ersatzmaßnahmen
Die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 gilt als erfüllt, wenn Ver-

pfl ichtete 

1. den Wärmeenergiebedarf zu mindestens 50 Pro-

zent

  a) aus Anlagen zur Nutzung von Abwärme nach 

Maßgabe der Nummer IV der Anlage zu diesem 

Gesetz oder

  b) unmittelbar aus Kraft-Wärme-Kopplungsan-

lagen (KWK-Anlagen) nach Maßgabe der Num-

mer V der Anlage zu diesem Gesetz

decken,

2.  Maßnahmen zur Einsparung von Energie nach 

Maßgabe der Nummer VI der Anlage zu diesem 

Gesetz treffen oder

3.  den Wärmeenergiebedarf unmittelbar aus 

einem Netz der Nah- oder Fernwärmeversor-

gung nach Maßgabe der Nummer VII der Anla-

ge zu diesem Gesetz decken.

§ 8    

Kombination
(1) Erneuerbare Energien und Ersatzmaßnahmen 

nach § 7 können zur Erfüllung der Pfl icht nach § 3 

Abs. 1 untereinander und miteinander kombiniert 

werden.

(2) Die prozentualen Anteile der tatsächlichen Nut-

zung der einzelnen Erneuerbaren Energien und 

Ersatzmaßnahmen im Sinne des Absatzes 1 im 

Verhältnis zu der jeweils nach diesem Gesetz vor-

gesehenen Nutzung müssen in der Summe 100 

ergeben.

§ 9   

Ausnahmen
Die Pfl icht nach § 3 Abs. 1 entfällt, wenn 

1.  ihre Erfüllung und die Durchführung von Er-

satzmaßnahmen nach § 7

  a) anderen öffentlich-rechtlichen Pfl ichten wi-

dersprechen oder

  b) im Einzelfall technisch unmöglich sind oder

2.  die zuständige Behörde den Verpfl ichteten auf 

Antrag von ihr befreit. Von der Pfl icht nach § 3

Abs. 1 ist zu befreien, soweit ihre Erfüllung und

die Durchführung von Ersatzmaßnahmen nach

§ 7 im Einzelfall wegen besonderer Umstände

durch einen unangemessenen Aufwand oder in

sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen.

§ 10    

Nachweise
(1) Die Verpfl ichteten müssen

1.  die Erfüllung des in § 5 Abs. 2 und 3 vorgese-

henen Mindestanteils für die Nutzung von Bio-

masse nach Maßgabe des Absatzes 2,

2.  die Erfüllung der Anforderungen nach den

Nummern I bis VII der Anlage zu diesem Gesetz

nach Maßgabe des Absatzes 3,

3.  das Vorliegen einer Ausnahme nach § 9 Nr. 1

nach Maßgabe des Absatzes 4

nachweisen. Im Falle des § 6 gelten die Pfl ichten

nach Satz 1 Nr. 1 und 2 als erfüllt, wenn sie bei

mehreren Verpfl ichteten bereits durch einen Ver-

pfl ichteten erfüllt werden. Im Falle des § 8 müssen

die Pfl ichten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 für die jeweils

genutzten Erneuerbaren Energien oder durchge-

führten Ersatzmaßnahmen erfüllt werden.

(2) Die Verpfl ichteten müssen bei Nutzung von ge-

lieferter 

1.  gasförmiger und fl üssiger Biomasse die Ab-

rechnungen des Brennstoffl ieferanten 

  a) für die ersten fünf Kalenderjahre ab dem In-

betriebnahmejahr der Heizungsanlage der zu-

ständigen Behörde bis zum 30. Juni des jewei-

ligen Folgejahres vorlegen,

  b) für die folgenden zehn Kalenderjahre 

    aa) jeweils mindestens fünf Jahre ab dem Zeit-

punkt der Lieferung aufbewahren und

    bb) der zuständigen Behörde auf Verlangen

vorlegen,

2.  fester Biomasse die Abrechnungen des Brenn-

stoffl ieferanten für die ersten 15 Jahre ab dem

Inbetriebnahmejahr der Heizungsanlage

  a) jeweils mindestens fünf Jahre ab dem Zeit-

punkt der Lieferung aufbewahren und

  b) der zuständigen Behörde auf Verlangen vor-

legen.

(3) Die Verpfl ichteten müssen zum Nachweis der

Erfüllung der Anforderungen nach den Nummern

I bis VII der Anlage zu diesem Gesetz die dort in

den Nummern I.2, II.1 Buchstabe c, II.2 Buchstabe

c, II.3 Buchstabe b, III.3, IV.4, V.2, VI.3 und VII.2 je-

weils angegebenen Nachweise 
21



1.  der zuständigen Behörde innerhalb von drei

Monaten ab dem Inbetriebnahmejahr der Hei-

zungsanlage des Gebäudes und danach auf Ver-

langen vorlegen und

2.  mindestens fünf Jahre ab dem Inbetriebnahme-

jahr der Heizungsanlage aufbewahren, wenn

die Nachweise nicht bei der Behörde verwahrt

werden.

Satz 1 gilt nicht, wenn die Tatsachen, die mit den

Nachweisen nachgewiesen werden sollen, der zu-

ständigen Behörde bereits bekannt sind.

(4) Die Verpfl ichteten müssen im Falle des Vorlie-

gens einer Ausnahme nach § 9 Nr. 1 der zuständigen

Behörde innerhalb von drei Monaten ab der Inbe-

triebnahme der Heizungsanlage anzeigen, dass die

Erfüllung der Pfl icht nach § 3 Abs. 1 und die Durch-

führung von Ersatzmaßnahmen nach § 7 öffentlich-

rechtlichen Vorschriften widersprechen oder tech-

nisch unmöglich sind. Im Falle eines Widerspruchs

zu öffentlich-rechtlichen Pfl ichten gilt dies nicht,

wenn die zuständige Behörde bereits Kenntnis von

den Tatsachen hat, die den Widerspruch zu diesen

Pfl ichten begründen. Im Falle einer technischen Un-

möglichkeit ist der Behörde mit der Anzeige eine

Bescheinigung eines Sachkundigen vorzulegen.

(5) Es ist verboten, in einem Nachweis, einer Anzeige

oder einer Bescheinigung nach den Absätzen 2 bis 4

unrichtige oder unvollständige Angaben zu machen.

§ 11   

Überprüfung
(1) Die zuständigen Behörden müssen zumindest

durch geeignete Stichprobenverfahren die Erfül-

lung der Pfl icht nach § 3 Abs. 1 und die Richtigkeit

der Nachweise nach § 10 kontrollieren.

(2) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftrag-

ten Personen sind berechtigt, in Ausübung ihres

Amtes Grundstücke und bauliche Anlagen ein-

schließlich der Wohnungen zu betreten. Das Grund-

recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13

des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

§ 12    

Zuständigkeit
Die Zuständigkeit der Behörden richtet sich nach

Landesrecht.

Teil 3   

Finanzielle Förderung

§ 13    

Fördermittel
Die Nutzung Erneuerbarer Energien für die Erzeu-

gung von Wärme wird durch den Bund bedarfsge-

recht in den Jahren 2009 bis 2012 mit bis zu 500

Millionen Euro pro Jahr gefördert. Einzelheiten

werden durch Verwaltungsvorschriften des Bun-

desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Re-

aktorsicherheit im Einvernehmen mit dem Bun-

desministerium der Finanzen geregelt.

§ 14
Geförderte Maßnahmen
Gefördert werden können Maßnahmen für die Er-

zeugung von Wärme, insbesondere die Errichtung

oder Erweiterung von 

1.  solarthermischen Anlagen,

2.  Anlagen zur Nutzung von Biomasse,

3.  Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Um-

weltwärme sowie

4.  Nahwärmenetzen, Speichern und Übergabestati-

onen für Wärmenutzer, wenn sie auch aus Anla-

gen nach den Nummern 1 bis 3 gespeist werden.

§ 15   

Verhältnis zu Nutzungspfl ichten
(1) Maßnahmen können nicht gefördert werden,

soweit sie der Erfüllung der Pfl icht nach § 3 Abs. 1

oder einer landesrechtlichen Pfl icht nach § 3 Abs. 2

dienen.

(2) Absatz 1 gilt nicht bei den folgenden Maßnahmen:

1.  Maßnahmen, die technische oder sonstige An-

forderungen erfüllen, die 

  a) im Falle des § 3 Abs. 1 anspruchsvoller als die

Anforderungen nach den Nummern I bis V der

Anlage zu diesem Gesetz oder

  b) im Falle des § 3 Abs. 2 anspruchsvoller als die

Anforderungen nach der landesrechtlichen Pfl icht

sind,

2.  Maßnahmen, die den Wärmeenergiebedarf zu

einem Anteil decken, der

  a) im Falle des § 3 Abs. 1 um 50 Prozent höher

als der Mindestanteil nach § 5 oder

  b) im Falle des § 3 Abs. 2 höher als der landes-

rechtlich vorgeschriebene Mindestanteil ist,

3. Maßnahmen, die mit weiteren Maßnahmen zur

Steigerung der Energieeffi zienz verbunden

werden,

4. Maßnahmen zur Nutzung solarthermischer An-

lagen auch für die Heizung eines Gebäudes und

5.  Maßnahmen zur Nutzung von Tiefengeothermie.

(3) Die Förderung kann in den Fällen des Absatzes

2 auf die Gesamtmaßnahme bezogen werden.

(4) Einzelheiten werden in den Verwaltungsvor-

schriften nach § 13 Satz 2 geregelt.

(5) Fördermaßnahmen durch das Land oder durch

ein Kreditinstitut, an dem der Bund oder das Land

beteiligt sind, bleiben unberührt.

§ 16   

Anschluss- und Benutzungszwang
Die Gemeinden und Gemeindeverbände können

von einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie

zur Begründung eines Anschluss- und Benutzungs-

zwangs an ein Netz der öffentlichen Nah- oder

Fernwärmeversorgung ermächtigt, auch zum Zwe-

cke des Klima- und Ressourcenschutzes Gebrauch

machen.
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§ 17    

Bußgeldvorschriften
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

leichtfertig 

1.  entgegen § 3 Abs. 1 den Wärmeenergiebedarf 

nicht oder nicht richtig mit Erneuerbaren Ener-

gien deckt,

2.  entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 einen Nachweis 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erbringt,

3.  entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe b Doppel-

buchstabe aa oder Nr. 2 Buchstabe a oder Abs. 3 

Satz 1 Nr. 2 einen Nachweis nicht oder nicht 

mindestens fünf Jahre aufbewahrt oder

4.  entgegen § 10 Abs. 5 eine unrichtige oder un-

vollständige Angabe macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des 

Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4 mit einer Geldbuße bis zu 

fünfzigtausend Euro und im Falle des Absatzes 1 

Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend 

Euro geahndet werden.

§ 18   

Erfahrungsbericht
Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundes-

tag bis zum 31. Dezember 2011 und danach alle 

vier Jahre einen Erfahrungsbericht zu diesem Ge-

setz vorzulegen. Sie soll insbesondere über 

1.  den Stand der Markteinführung von Anlagen 

zur Erzeugung von Wärme und Kälte aus Erneu-

erbaren Energien im Hinblick auf die Erreichung 

des Zwecks und Ziels nach § 1,

2.  die technische Entwicklung, die Kostenentwick-

lung und die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen,

3.  die eingesparte Menge Mineralöl und Erdgas 

sowie die dadurch reduzierten Emissionen von 

Treibhausgasen und

4.  den Vollzug dieses Gesetzes

berichten. Der Erfahrungsbericht macht Vorschlä-

ge zur weiteren Entwicklung des Gesetzes.

§ 19   

Übergangsvorschrift
(1) § 3 Abs. 1 ist nicht anzuwenden auf die Errich-

tung von Gebäuden, wenn für das Vorhaben vor 

dem 1. Januar 2009 der Bauantrag gestellt oder 

die Bauanzeige erstattet ist.

(2) § 3 Abs. 1 ist nicht anzuwenden auf die nicht 

genehmigungsbedürftige Errichtung von Gebäu-

den, die nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 

der zuständigen Behörde zur Kenntnis zu bringen 

sind, wenn die erforderliche Kenntnisgabe an die 

Behörde vor dem 1. Januar 2009 erfolgt ist. Auf 

sonstige nicht genehmigungsbedürftige, insbe-

sondere genehmigungs-, anzeige- und verfah-

rensfreie Errichtungen von Gebäuden ist § 3 Abs. 1 

nicht anzuwenden, wenn vor dem 1. Januar 2009 

mit der Bauausführung begonnen worden ist.

§ 20   

Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft.

Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch 
(EGBGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.9.1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061)

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25.6.2009 (BGBl. I S. 1574) 

Auszug – Artikel 229

§ 3   

Übergangsvorschriften zum Gesetz zur 
Neugliederung, Vereinfachung und 
Reform des Mietrechts vom 19. Juni 2001
(1) Auf ein am 1. September 2001 bestehendes

Mietverhältnis oder Pachtverhältnis sind 

1.  im Falle einer vor dem 1. September 2001 zuge-

gangenen Kündigung § 554 Abs. 2 Nr. 2, §§ 565,

565 c Satz 1 Nr. 1b, § 565 d Abs. 2, § 570 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie § 9 Abs. 1 des

Gesetzes zur Regelung der Miethöhe jeweils in

der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung

anzuwenden;

2.  im Falle eines vor dem 1. September 2001 zuge-

gangenen Mieterhöhungsverlangens oder ei-

ner vor diesem Zeitpunkt zugegangenen Mie-

terhöhungserklärung die §§ 2, 3, 5, 7, 11 bis 13,

15 und 16 des Gesetzes zur Regelung der Miet-

höhe in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden

Fassung anzuwenden; darüber hinaus richten

sich auch nach dem in Satz 1 genannten Zeit-

punkt Mieterhöhungen nach § 7 Abs. 1 bis 3 des

Gesetzes zur Regelung der Miethöhe in der bis

zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung, soweit

es sich um Mietverhältnisse im Sinne des § 7

Abs. 1 jenes Gesetzes handelt;

3.  im Falle einer vor dem 1. September 2001 zuge-

gangenen Erklärung über eine Betriebskosten-

änderung § 4 Abs. 2 bis 4 des Gesetzes zur Re-

gelung der Miethöhe in der bis zu diesem

Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden;

4.  im Falle einer vor dem 1. September 2001 zuge-

gangenen Erklärung über die Abrechnung von

Betriebskosten § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 und § 14

des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe in der

bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung an-

zuwenden;
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22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 487)

bestimmt ist, sind die am 31. August 2001 gel-

tenden vorstehend genannten Bestimmungen

über Beschränkungen des Kündigungsrechts des

Vermieters bis zum 31. August 2004 weiter anzu-

wenden. Ein am 1. September 2001 bereits verstri-

chener Teil einer Frist nach den vorstehend ge-

nannten Bestimmungen wird auf die Frist nach

§ 577 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs angerech-

net. § 577 a des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist je-

doch nicht anzuwenden im Falle einer Kündigung

des Erwerbers nach § 573 Abs. 2 Nr. 3 jenes Ge-

setzes, wenn die Veräußerung vor dem 1. Septem-

ber 2001 erfolgt ist und sich die veräußerte Woh-

nung nicht in einem nach Satz 1 bezeichneten

Gebiet befi ndet.

(7) § 548 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist

nicht anzuwenden, wenn das selbständige Be-

weisverfahren vor dem 1. September 2001 bean-

tragt worden ist.

(8) § 551 Abs. 3 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs ist nicht anzuwenden, wenn die Verzinsung

vor dem 1. Januar 1983 durch Vertrag ausgeschlos-

sen worden ist.

(9) § 556 Abs. 3 Satz 2 bis 6 und § 556 a Abs. 1 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht anzuwenden

auf Abrechnungszeiträume, die vor dem 1. Sep-

tember 2001 beendet waren.

(10) § 573 c Abs. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

ist nicht anzuwenden, wenn die Kündigungsfristen

vor dem 1. September 2001 durch Vertrag verein-

bart worden sind. Für Kündigungen, die ab dem

1. Juni 2005 zugehen, gilt dies nicht, wenn die Kün-

digungsfristen des § 565 Abs. 2 Satz 1 und 2 des

Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zum 1. Sep-

tember 2001 geltenden Fassung durch Allgemeine

Geschäftsbedingungen vereinbart worden sind.

(11) Nicht unangemessen hoch im Sinn des § 5 des

Wirtschaftsstrafgesetzes 1954 sind Entgelte für

Wohnraum im Sinn des § 11 Abs. 2 des Gesetzes

zur Regelung der Miethöhe in der bis zum 31. Au-

gust 2001 geltenden Fassung, die

1.  bis zum 31. Dezember 1997 nach § 3 oder § 13

des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe in der

bis zum 31. August 2001 geltenden Fassung ge-

ändert oder nach § 13 in Verbindung mit § 17

jenes Gesetzes in der bis zum 31. August 2001

geltenden Fassung vereinbart oder

2.  bei der Wiedervermietung in einer der Nummer 1

entsprechenden Höhe vereinbart

worden sind. Für Zwecke des Satzes 1 bleiben die

hier genannten Bestimmungen weiterhin an-

wendbar.

5.  im Falle des Todes des Mieters oder Pächters

die §§ 569 bis 569 b, 570 b Abs. 3 und § 594 d

Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis

zum 1. September 2001 geltenden Fassung an-

zuwenden, wenn der Mieter oder Pächter vor

diesem Zeitpunkt verstorben ist, im Falle der

Vermieterkündigung eines Mietverhältnisses

über Wohnraum gegenüber dem Erben jedoch

nur, wenn auch die Kündigungserklärung dem

Erben vor diesem Zeitpunkt zugegangen ist;

6.  im Falle einer vor dem 1. September 2001 zuge-

gangenen Mitteilung über die Durchführung

von Modernisierungsmaßnahmen § 541 b des

Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis zu diesem

Zeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden;

7.  hinsichtlich der Fälligkeit § 551 des Bürger-

lichen Gesetzbuchs in der bis zum 1. September

2001 geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Ein am 1. September 2001 bestehendes Miet-

verhältnis im Sinne des § 564 b Abs. 4 Nr. 2 oder

Abs. 7 Nr. 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der

bis zum 1. September 2001 geltenden Fassung

kann noch bis zum 31. August 2006 nach § 564 b

des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der vorstehend

genannten Fassung gekündigt werden.

(3) Auf ein am 1. September 2001 bestehendes

Mietverhältnis auf bestimmte Zeit sind § 564 c in

Verbindung mit § 564 b sowie die §§ 556 a bis 556 c,

565 a Abs. 1 und § 570 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs in der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden

Fassung anzuwenden.

(4) Auf ein am 1. September 2001 bestehendes

Mietverhältnis, bei dem die Betriebskosten ganz

oder teilweise in der Miete enthalten sind, ist we-

gen Erhöhungen der Betriebskosten § 560 Abs. 1,

2, 5 und 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-

chend anzuwenden, soweit im Mietvertrag verein-

bart ist, dass der Mieter Erhöhungen der Betriebs-

kosten zu tragen hat; bei Ermäßigungen der

Betriebskosten gilt § 560 Abs. 3 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs entsprechend.

(5) Auf einen Mietspiegel, der vor dem 1. Septem-

ber 2001 unter Voraussetzungen erstellt worden

ist, die § 558 d Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs entsprechen, sind die Vorschriften über

den qualifi zierten Mietspiegel anzuwenden, wenn

die Gemeinde ihn nach dem 1. September 2001 als

solchen veröffentlicht hat. War der Mietspiegel vor

diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht worden, so

ist es ausreichend, wenn die Gemeinde ihn später

öffentlich als qualifi zierten Mietspiegel bezeichnet

hat. In jedem Fall sind § 558 a Abs. 3 und § 558 d

Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht anzu-

wenden auf Mieterhöhungsverlangen, die dem

Mieter vor dieser Veröffentlichung zugegangen

sind.

(6) Auf vermieteten Wohnraum, der sich in einem

Gebiet befi ndet, das aufgrund 

1.  des § 564 b Abs. 2 Nr. 2, auch in Verbindung mit

Nr. 3, des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis

zum 1. September 2001 geltenden Fassung

oder

2.  des Gesetzes über eine Sozialklausel in Gebie-

ten mit gefährdeter Wohnungsversorgung vom
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.1.2002 
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738)

zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 des Ge-
setzes vom 25.6.2009 (BGBl. I S. 1574) 

Hinweis: Änderung durch Art. 1 des 
Gesetzes vom 6.7.2009 (BGBl. I S. 1696, 
Nr. 39) noch nicht berücksichtigt

Auszug

§ 535   

Inhalt und Hauptpfl ichten des Mietvertrags
(1) Durch den Mietvertrag wird der Vermieter ver-

pfl ichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache 

während der Mietzeit zu gewähren. Der Vermieter 

hat die Mietsache dem Mieter in einem zum ver-

tragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu 

überlassen und sie während der Mietzeit in die-

sem Zustand zu erhalten. Er hat die auf der Mietsa-

che ruhenden Lasten zu tragen.

(2) Der Mieter ist verpfl ichtet, dem Vermieter die 

vereinbarte Miete zu entrichten.

§ 554
Duldung von Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen
(1) Der Mieter hat Maßnahmen zu dulden, die zur 

Erhaltung der Mietsache erforderlich sind.

(2) Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache, zur 

Einsparung von Energie oder Wasser oder zur Schaf-

fung neuen Wohnraums hat der Mieter zu dulden. 

Dies gilt nicht, wenn die Maßnahme für ihn, seine 

Familie oder einen anderen Angehörigen seines 

Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch un-

ter Würdigung der berechtigten Interessen des Ver-

mieters und anderer Mieter in dem Gebäude nicht zu 

rechtfertigen ist. Dabei sind insbesondere die vorzu-

nehmenden Arbeiten, die baulichen Folgen, voraus-

gegangene Aufwendungen des Mieters und die zu 

erwartende Mieterhöhung zu berücksichtigen. Die zu 

erwartende Mieterhöhung ist nicht als Härte anzuse-

hen, wenn die Mietsache lediglich in einen Zustand 

versetzt wird, wie er allgemein üblich ist.

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 hat der 

Vermieter dem Mieter spätestens drei Monate vor 

Beginn der Maßnahme deren Art sowie voraus-

sichtlichen Umfang und Beginn, voraussichtliche 

Dauer und die zu erwartende Mieterhöhung in 

Textform mitzuteilen. Der Mieter ist berechtigt, bis 

zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der 

Mitteilung folgt, außerordentlich zum Ablauf des 

nächsten Monats zu kündigen. Diese Vorschriften 

gelten nicht bei Maßnahmen, die nur mit einer un-

erheblichen Einwirkung auf die vermieteten Räu-

me verbunden sind und nur zu einer unerheb-

lichen Mieterhöhung führen.

(4) Aufwendungen, die der Mieter infolge einer

Maßnahme nach Absatz 1 oder 2 Satz 1 machen

musste, hat der Vermieter in angemessenem Um-

fang zu ersetzen. Auf Verlangen hat er Vorschuss

zu leisten.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters von den Absätzen

2 bis 4 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556   

Vereinbarungen über Betriebskosten
(1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, dass

der Mieter Betriebskosten trägt. Betriebskosten

sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbau-

berechtigten durch das Eigentum oder das Erb-

baurecht am Grundstück oder durch den bestim-

mungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der

Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen und des

Grundstücks laufend entstehen. Für die Aufstel-

lung der Betriebskosten gilt die Betriebskostenver-

ordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346,

2347) fort. Die Bundesregierung wird ermächtigt,

durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des

Bundesrates Vorschriften über die Aufstellung der

Betriebskosten zu erlassen.

(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich an-

derweitiger Vorschriften vereinbaren, dass Be-

triebskosten als Pauschale oder als Vorauszahlung

ausgewiesen werden. Vorauszahlungen für Be-

triebskosten dürfen nur in angemessener Höhe

vereinbart werden.

(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskosten

ist jährlich abzurechnen; dabei ist der Grundsatz

der Wirtschaftlichkeit zu beachten. Die Abrechnung

ist dem Mieter spätestens bis zum Ablauf des

zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeit-

raums mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist ist die

Geltendmachung einer Nachforderung durch den

Vermieter ausgeschlossen, es sei denn, der Ver-

mieter hat die verspätete Geltendmachung nicht

zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilabrechnungen

nicht verpfl ichtet. Einwendungen gegen die Ab-

rechnung hat der Mieter dem Vermieter spätestens

bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Zugang

der Abrechnung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser

Frist kann der Mieter Einwendungen nicht mehr

geltend machen, es sei denn, der Mieter hat die

verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 1,

Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 abweichende Verein-

barung ist unwirksam.

§ 556 a   

Abrechnungsmaßstab für Betriebskosten
(1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes ver-

einbart, sind die Betriebskosten vorbehaltlich an-

derweitiger Vorschriften nach dem Anteil der

Wohnfl äche umzulegen. Betriebskosten, die von

einem erfassten Verbrauch oder einer erfassten

Verursachung durch die Mieter abhängen, sind

nach einem Maßstab umzulegen, der dem unter-

schiedlichen Verbrauch oder der unterschiedlichen

Verursachung Rechnung trägt.

(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes ver-

einbart, kann der Vermieter durch Erklärung in Text-

form bestimmen, dass die Betriebskosten zukünf-
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tig abweichend von der getroffenen Vereinbarung

ganz oder teilweise nach einem Maßstab umgelegt

werden dürfen, der dem erfassten unterschiedlichen

Verbrauch oder der erfassten unterschiedlichen Ver-

ursachung Rechnung trägt. Die Erklärung ist nur vor

Beginn eines Abrechnungszeitraums zulässig. Sind

die Kosten bislang in der Miete enthalten, so ist die-

se entsprechend herabzusetzen.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 2 ab-

weichende Vereinbarung ist unwirksam.

§559   

Mieterhöhung bei Modernisierung
(1) Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durch-

geführt, die den Gebrauchswert der Mietsache

nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhält-

nisse auf Dauer verbessern oder nachhaltig Einspa-

rungen von Energie oder Wasser bewirken (Moder-

nisierung), oder hat er andere bauliche Maßnahmen

aufgrund von Umständen durchgeführt, die er nicht

zu vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um

11 vom Hundert der für die Wohnung aufgewende-

ten Kosten erhöhen.

(2) Sind die baulichen Maßnahmen für mehrere

Wohnungen durchgeführt worden, so sind die Ko-

sten angemessen auf die einzelnen Wohnungen

aufzuteilen.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende

Vereinbarung ist unwirksam.

§ 559 a    

Anrechnung von Drittmitteln
(1) Kosten, die vom Mieter oder für diesen von

einem Dritten übernommen oder die mit Zuschüs-

sen aus öffentlichen Haushalten gedeckt werden,

gehören nicht zu den aufgewendeten Kosten im

Sinne des § 559.

(2) Werden die Kosten für die baulichen Maßnahmen

ganz oder teilweise durch zinsverbilligte oder zins-

lose Darlehen aus öffentlichen Haushalten gedeckt,

so verringert sich der Erhöhungsbetrag nach § 559

um den Jahresbetrag der Zinsermäßigung. Dieser

wird errechnet aus dem Unterschied zwischen dem

ermäßigten Zinssatz und dem marktüblichen Zins-

satz für den Ursprungsbetrag des Darlehens. Maß-

gebend ist der marktübliche Zinssatz für erstrangige

Hypotheken zum Zeitpunkt der Beendigung der

Maßnahmen. Werden Zuschüsse oder Darlehen zur

Deckung von laufenden Aufwendungen gewährt, so

verringert sich der Erhöhungsbetrag um den Jahres-

betrag des Zuschusses oder Darlehens.

(3) Ein Mieterdarlehen, eine Mietvorauszahlung

oder eine von einem Dritten für den Mieter er-

brachte Leistung für die baulichen Maßnahmen

stehen einem Darlehen aus öffentlichen Haushal-

ten gleich. Mittel der Finanzierungsinstitute des

Bundes oder eines Landes gelten als Mittel aus

öffentlichen Haushalten.

(4) Kann nicht festgestellt werden, in welcher Höhe

Zuschüsse oder Darlehen für die einzelnen Woh-

nungen gewährt worden sind, so sind sie nach

dem Verhältnis der für die einzelnen Wohnungen

aufgewendeten Kosten aufzuteilen.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende

Vereinbarung ist unwirksam.

§ 559 b    

Geltendmachung der Erhöhung, Wirkung 
der Erhöhungserklärung
(1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem Mieter in

Textform zu erklären. Die Erklärung ist nur wirksam,

wenn in ihr die Erhöhung aufgrund der entstan-

denen Kosten berechnet und entsprechend den Vo-

raussetzungen der §§ 559 und 559a erläutert wird.

(2) Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Be-

ginn des dritten Monats nach dem Zugang der 

Erklärung. Die Frist verlängert sich um sechs Mo-

nate, wenn der Vermieter dem Mieter die zu er-

wartende Erhöhung der Miete nicht nach § 554

Abs. 3 Satz 1 mitgeteilt hat oder wenn die tatsäch-

liche Mieterhöhung mehr als 10 vom Hundert hö-

her ist als die mitgeteilte.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende

Vereinbarung ist unwirksam.

§560   

Veränderungen von Betriebskosten
(1) Bei einer Betriebskostenpauschale ist der Ver-

mieter berechtigt, Erhöhungen der Betriebskosten

durch Erklärung in Textform anteilig auf den Mieter

umzulegen, soweit dies im Mietvertrag vereinbart

ist. Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr der

Grund für die Umlage bezeichnet und erläutert wird.

(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallenden

Teil der Umlage mit Beginn des auf die Erklärung

folgenden übernächsten Monats. Soweit die Erklä-

rung darauf beruht, dass sich die Betriebskosten

rückwirkend erhöht haben, wirkt sie auf den Zeit-

punkt der Erhöhung der Betriebskosten, höchstens

jedoch auf den Beginn des der Erklärung vorausge-

henden Kalenderjahres zurück, sofern der Vermie-

ter die Erklärung innerhalb von drei Monaten nach

Kenntnis von der Erhöhung abgibt.

(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist eine

Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt der Ermä-

ßigung an entsprechend herabzusetzen. Die Ermä-

ßigung ist dem Mieter unverzüglich mitzuteilen.

(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen vereinbart

worden, so kann jede Vertragspartei nach einer Ab-

rechnung durch Erklärung in Textform eine Anpas-

sung auf eine angemessene Höhe vornehmen.

(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist der

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende

Vereinbarung ist unwirksam.
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Verordnung über die Ermitt-
lung der zulässigen Miete 
für preisgebundene Woh-
nungen (Neubaumietenver-
ordnung 1970 – NMV 1970)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12.10.1990 (BGBl. I S. 2204)

zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung 
vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346)

Auszug

Teil I
Allgemeine Vorschriften

§ 1    

Anwendungsbereich der Verordnung
(1) Diese Verordnung ist anzuwenden auf preisgebun-

dene Wohnungen, die nach dem 20. Juni 1948 be-

zugsfertig geworden sind oder bezugsfertig werden.

(2) Für öffentlich geförderte Wohnungen ist die nach 

den §§ 8 bis 8 b des Wohnungsbindungsgesetzes zu-

lässige Miete nach Maßgabe der Vorschriften der Teile 

II und IV dieser Verordnung zu ermitteln.

(3) Soweit und solange steuerbegünstigte oder frei 

fi nanzierte Wohnungen nach den §§ 87 a, 111 oder 

88 b des Zweiten Wohnungsbaugesetzes preisgebun-

den sind, ist die nach diesen Vorschriften zulässige 

Miete nach Maßgabe der Vorschriften der Teile III und 

IV dieser Verordnung zu ermitteln.

(4) Soweit und solange diese Verordnung auf Woh-

nungen nach den Absätzen 1 bis 3 anzuwenden ist, 

sind die im Rahmen der Verordnung maßgeblichen 

Vorschriften 

1.  des bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Zwei-

ten Wohnungsbaugesetzes weiter anzuwenden 

sowie

2.  a) des Wohnungsbindungsgesetzes ab 1. Januar 

2002 in der jeweils geltenden Fassung,

  b) der Zweiten Berechnungsverordnung ab 

1. Januar 2002 in der jeweils geltenden Fassung 

und

  c) der Verordnung über Heizkostenabrechnung 

in der jeweils geltenden Fassung

anzuwenden.

§ 2   

Anwendung der Zweiten Berechnungs-
verordnung
Ist zur Ermittlung der zulässigen Miete eine Wirt-

schaftlichkeitsberechnung aufzustellen oder die

Wohnfl äche zu berechnen oder sind die laufenden

Aufwendungen zu ermitteln, so sind hierfür die

Vorschriften der Zweiten Berechnungsverordnung

in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

Teil II
Zulässige Miete für öffentlich 
geförderte Wohnungen

§ 5   

Senkung der Kostenmiete infolge Ver-
ringerung der laufenden Aufwendungen
(1) Verringert sich nach der erstmaligen Ermittlung

der Kostenmiete der Gesamtbetrag der laufenden

Aufwendungen oder wird durch Gesetz oder Rechts-

verordnung nur ein verringerter Ansatz in der Wirt-

schaftlichkeitsberechnung zugelassen, so hat der

Vermieter unverzüglich eine neue Wirtschaftlich-

keitsberechnung aufzustellen. Die sich ergebende

verringerte Durchschnittsmiete bildet vom Zeitpunkt

der Verringerung der laufenden Aufwendungen an

die Grundlage der Kostenmiete. Der Vermieter hat

die Einzelmieten entsprechend ihrem bisherigen

Verhältnis zur Durchschnittsmiete zu senken. Die

Mietsenkung ist den Mietern unverzüglich mitzutei-

len; sie ist zu berechnen und entsprechend § 4 Abs. 7

Satz 2 und 3 zu erläutern.

(2) Wird nach § 4 Abs. 6 neben der Einzelmiete ein

Zuschlag zur Deckung erhöhter laufender Aufwen-

dungen erhoben, so senkt sich der Zuschlag ent-

sprechend, wenn sich die zugrunde liegenden lau-

fenden Aufwendungen verringern. Absatz 1 Satz 4

gilt sinngemäß.

(3) Sind die Gesamtkosten, Finanzierungsmittel und

laufenden Aufwendungen einer zentralen Heizungs-

oder Warmwasserversorgungsanlage in der Wirt-

schaftlichkeitsberechnung enthalten, wird jedoch die

Anlage eigenständig gewerblich im Sinne des § 1

Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über Heizkostenabrech-

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom

20. Januar 1989 (BGBl. I S. 115) betrieben, verringern

sich die Gesamtkosten, Finanzierungsmittel und lau-

fenden Aufwendungen in dem Maße, in dem sie den

Kosten der eigenständig gewerblichen Lieferung

von Wärme und Warmwasser zugrunde gelegt wer-

den. Dieser Anteil ist nach den Vorschriften der §§ 33

bis 36 der Zweiten Berechnungsverordnung über die

Aufstellung der Teilwirtschaftlichkeitsberechnung zu

ermitteln. Absatz 1 gilt entsprechend.
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Teil IV 
Umlagen, Zuschläge und 
Vergütungen

§ 20   

Umlagen neben der Einzelmiete
(1) Neben der Einzelmiete ist die Umlage der Be-

triebskosten im Sinne des § 27 der Zweiten Berech-

nungsverordnung und des Umlageausfallwagnisses

zulässig. Es dürfen nur solche Kosten umgelegt wer-

den, die bei gewissenhafter Abwägung aller Umstän-

de und bei ordentlicher Geschäftsführung gerechtfer-

tigt sind. Soweit Betriebskosten geltend ge macht

werden, sind diese nach Art und Höhe dem Mieter bei

Überlassung der Wohnung bekanntzugeben.

(2) Soweit in den §§ 21 bis 25 nichts anderes be-

stimmt ist, sind die Betriebskosten nach dem Verhält-

nis der Wohnfl äche umzulegen. Betriebskosten, die

nicht für Wohnraum entstanden sind, sind vorweg

abzuziehen; kann hierbei nicht festgestellt werden,

ob die Betriebskosten auf Wohnraum oder auf Ge-

schäftsraum entfallen, sind sie für den Wohnteil und

den anderen Teil des Gebäudes oder der Wirtschafts-

einheit im Verhältnis des umbauten Raumes oder der

Wohn- und Nutzfl ächen aufzuteilen. Bei der Berech-

nung des umbauten Raumes ist Anlage 2 zur Zweiten

Berechnungsverordnung zugrunde zu legen.

(3) Auf den voraussichtlichen Umlegungsbetrag sind

monatliche Vorauszahlungen in angemessener Höhe

zulässig, soweit in § 25 nichts anderes bestimmt ist.

Über die Betriebskosten, den Umlegungsbetrag und

die Vorauszahlungen ist jährlich abzurechnen (Ab-

rechnungszeitraum). Der Vermieter darf alle oder

mehrere Betriebskostenarten in einer Abrechnung

erfassen. Die jährliche Abrechnung ist dem Mieter

spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach

dem Ende des Abrechnungszeitraumes zuzuleiten;

diese Frist ist für Nachforderungen eine Ausschluss-

frist, es sei denn, der Vermieter hat die Geltendma-

chung erst nach Ablauf der Jahresfrist nicht zu ver-

treten.

(4) Für Erhöhungen der Vorauszahlungen und für

die Erhebung des durch die Vorauszahlungen nicht

gedeckten Umlegungsbetrages sowie für die Nach-

forderung von Betriebskosten gilt § 4 Abs. 7 und 8

entsprechend. Eine Erhöhung der Vorauszah-

lungen für einen zurückliegenden Zeitraum ist

nicht zulässig.

§ 21   

Umlegung der Kosten der Wasser-
versorgung und der Entwässerung
(1) Zu den Kosten der Wasserversorgung gehören

die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundge-

bühren, die Kosten der Anmietung oder anderer

Arten der Gebrauchsüberlassung von Wasserzäh-

lern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließ-

lich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der

Berechnung und Aufteilung, die Kosten der War-

tung von Wassermengenreglern, die Kosten des

Betriebs einer hauseigenen Wasserversorgungs-

§ 6
Erhöhung der Kostenmiete wegen 
baulicher Änderungen
(1) Hat der Vermieter für sämtliche öffentlich geför-

derten Wohnungen bauliche Änderungen aufgrund

von Umständen, die er nicht zu vertreten hat, vorge-

nommen, so kann er zur Berücksichtigung der hier-

durch entstehenden laufenden Aufwendungen eine

neue Wirtschaftlichkeitsberechnung aufstellen. Das

Gleiche gilt, wenn er mit Zustimmung der Bewilli-

gungsstelle solche bauliche Änderungen vorge-

nommen hat, die eine Modernisierung im Sinne des

§ 11 Abs. 6 der Zweiten Berechnungsverordnung be-

wirken; die Zustimmung gilt als erteilt, wenn Mittel

aus öffentlichen Haushalten für die Modernisierung

bewilligt worden sind. Die sich ergebende erhöhte

Durchschnittsmiete bildet vom Ersten des auf die

Fertigstellung folgenden Monats an die Grundlage

der Kostenmiete. Für die Erhöhung der Einzelmie-

ten gilt § 4 Abs. 5 entsprechend. Soweit die bau-

lichen Änderungen nach Art oder Umfang für die

einzelnen Wohnungen unterschiedlich sind, ist dies

bei der Berechnung der Einzelmieten angemessen

zu berücksichtigen.

(2) Sind die baulichen Änderungen nur für einen Teil

der Wohnungen vorgenommen worden, so ist für

diese Wohnungen neben der Einzelmiete ein Zu-

schlag zur Deckung der erhöhten laufenden Auf-

wendungen nach § 26 Abs. 1 Nr. 4 zulässig; bei einer

Modernisierung von unterschiedlichem Umfang gilt

für die Höhe des Zuschlags Absatz 1 Satz 5 sinnge-

mäß. Von dem Zeitpunkt an, in dem die baulichen

Änderungen für sämtliche Wohnungen durchge-

führt worden sind, tritt an die Stelle der Zuschläge

zur Einzelmiete eine Erhöhung der Durchschnitts-

miete und der Einzelmieten nach den Vorschriften

des Absatzes 1.

§ 13    

Erhöhung der Vergleichsmiete wegen 
baulicher Änderungen
(1) Hat der Vermieter für sämtliche öffentlich geför-

derten Wohnungen bauliche Änderungen aufgrund

von Umständen, die er nicht zu vertreten hat, vor-

genommen oder hat er mit Zustimmung der Bewil-

ligungsstelle solche bauliche Änderungen vorge-

nommen, die eine Modernisierung im Sinne des

§ 11 Abs. 6 der Zweiten Berechnungsverordnung be-

wirken, so erhöht sich die nach § 11 oder § 12 zuläs-

sige Vergleichsmiete vom Ersten des auf die Fertig-

stellung folgenden Monats an um die zusätzlichen

laufenden Aufwendungen, die durch die baulichen

Änderungen entstanden sind und je Monat auf die

Wohnungen anteilig entfallen. Die Zustimmung gilt

als erteilt, wenn Mittel aus öffentlichen Haushalten

für die Modernisierung bewilligt worden sind.

(2) Der Erhöhungsbetrag ist aufgrund einer Zu-

satzberechnung nach § 39 a Abs. 4 der Zweiten

Berechnungsverordnung zu ermitteln. Für die Auf-

teilung des Erhöhungsbetrages auf die einzelnen

Wohnungen bei unterschiedlichen baulichen Än-

derungen gilt § 6 Abs. 1 Satz 5 entsprechend.

(3) Bei baulichen Änderungen, die nur für einen

Teil der Wohnungen vorgenommen werden, gel-

ten die Vorschriften des § 6 Abs. 2 sinngemäß.
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anlage und einer Wasseraufbereitungsanlage ein-

schließlich der Aufbereitungsstoffe.

(2) Bei der Berechnung der Umlage für die Kosten 

der Wasserversorgung sind zunächst die Kosten 

des Wasserverbrauchs abzuziehen, der nicht mit 

der üblichen Benutzung der Wohnungen zusam-

menhängt. Die verbleibenden Kosten dürfen nach 

dem Verhältnis der Wohnfl ächen oder nach einem 

Maßstab, der dem unterschiedlichen Wasserver-

brauch der Wohnparteien Rechnung trägt, umge-

legt werden. Wird der Wasserverbrauch, der mit 

der üblichen Benutzung der Wohnungen zusam-

menhängt, für alle Wohnungen eines Gebäudes 

durch Wasserzähler erfasst, hat der Vermieter die 

auf die Wohnungen entfallenden Kosten nach dem 

erfassten unterschiedlichen Wasserverbrauch der 

Wohnparteien umzulegen.

(3) Zu den Kosten der Entwässerung gehören die 

Gebühren für die Benutzung einer öffentlichen Ent-

wässerungsanlage oder die Kosten des Betriebs 

einer entsprechenden nicht öffentlichen Anlage so-

wie die Kosten des Betriebs einer Entwässerungs-

pumpe. Die Kosten sind mit dem Maßstab nach 

Absatz 2 umzulegen.

§ 22    

Umlegung der Kosten der Versorgung 
mit Wärme und Warmwasser
(1) Für die Umlegung der Kosten des Betriebs zen-

traler Heizungs- und Warmwasserversorgungsan-

lagen und der Kosten der eigenständig gewerb-

lichen Lieferung von Wärme und Warmwasser, 

auch aus zentralen Heizungs- und Warmwasserver-

sorgungsanlagen, fi ndet die Verordnung über Heiz-

kostenabrechnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 5. April 1984 (BGBl. I S. 592), geändert 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Januar 

1989 (BGBl. I S. 109), Anwendung.

(2) Liegt eine Ausnahme nach § 11 der Verordnung 

über Heizkostenabrechnung vor, dürfen umgelegt 

werden 

1.  die Kosten der Versorgung mit Wärme nach der 

Wohnfl äche oder nach dem umbauten Raum; es 

darf auch die Wohnfl äche oder der umbaute 

Raum der beheizten Räume zugrunde gelegt 

werden,

2.  die Kosten der Versorgung mit Warmwasser 

nach der Wohnfl äche oder einem Maßstab, der 

dem Warmwasserverbrauch in anderer Weise 

als durch Erfassung Rechnung trägt.

§ 7 Abs. 2 und 4, § 8 Abs. 2 und 4 der Verordnung 

über Heizkostenabrechnung gelten entsprechend. 

Genehmigungen nach den Vorschriften des § 22 

Abs. 5 oder des § 23 Abs. 5 in der bis zum 30. April 

1984 geltenden Fassung bleiben unberührt.

(3) Werden für Wohnungen, die vor dem 1. Januar 

1981 bezugsfertig geworden sind, bei verbundenen 

Anlagen die Kosten für die Versorgung mit Wärme 

und Warmwasser am 30. April 1984 unaufgeteilt 

umgelegt, bleibt dies weiterhin zulässig.

§ 23   

Umlegung der Kosten des Betriebs der 
zentralen Brennstoffversorgungsanlage
(1) Zu den Kosten des Betriebs der zentralen Brenn-

stoffversorgungsanlage gehören die Kosten der

verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die

Kosten des Betriebsstromes und die Kosten der

Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der

Anlage und des Betriebsraumes.

(2) Die Kosten dürfen nur nach dem Brennstoffver-

brauch umgelegt werden.

§ 24   

Umlegung der Kosten des Betriebs 
von Aufzügen
(1) Zu den Kosten des Betriebs eines Personen oder

Lastenaufzugs gehören die Kosten des Betriebs-

stromes sowie die Kosten der Beaufsichtigung, der

Bedienung, Überwachung und Pfl ege der Anlage,

der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft

und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung

durch eine Fachkraft sowie der Reinigung der Anlage.

(2) Die Kosten dürfen nach dem Verhältnis der Wohn-

fl ächen umgelegt werden, sofern nicht im Einver-

nehmen mit allen Mietern ein anderer Umlegungs-

maßstab vereinbart ist. Wohnraum im Erdgeschoss

kann von der Umlegung ausgenommen werden.

§ 24 a   

Umlegung der Kosten des Betriebs der 
mit einem Breitbandkabelnetz verbun-
denen privaten Verteilanlage und der 
Gemeinschafts-Antennenanlage
(1) Zu den Kosten des Betriebs der mit einem Breit-

bandkabelnetz verbundenen privaten Verteilanlage

gehören die Kosten des Betriebsstroms und die

Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebs-

bereitschaft einschließlich der Einstellung durch

eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine

nicht zur Wirtschaftseinheit gehörende Verteilanla-

ge sowie die Gebühren, die nach dem Urheber-

rechtsgesetz für die Kabelweitersendung entste-

hen. Satz 1 gilt entsprechend für die Kosten des

Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage. Zu

den Betriebskosten im Sinne des Satzes 1 gehören

ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren

für Breitbandkabelanschlüsse.

(2) Die Kosten nach Absatz 1 Satz 1 und 2 dürfen

nach dem Verhältnis der Wohnfl ächen umgelegt

werden, sofern nicht im Einvernehmen mit allen

Mietern ein anderer Umlegungsmaßstab verein-

bar ist. Die Kosten nach Absatz 1 Satz 3 dürfen nur

zu gleichen Teilen auf die Wohnungen umgelegt

werden, die mit Zustimmung des Nutzungsberech-

tigten angeschlossen worden sind.
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§ 25
Umlegung der Betriebs- und Instand-
haltungskosten der Einrichtungen für 
die Wäschepfl ege
(1) Zu den Kosten des Betriebs der Einrichtungen für

die Wäschepfl ege gehören die Kosten des Be-

triebsstromes, die Kosten der Überwachung, Pfl ege

und Reinigung der Einrichtungen und der regelmä-

ßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Be-

triebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversor-

gung, soweit diese nicht bereits nach § 21 umgelegt

werden. Für die Kosten der Instandhaltung darf ein

Erfahrungswert als Pauschbetrag angesetzt werden.

(2) Die Betriebs- und Instandhaltungskosten der Ein-

richtungen für die Wäschepfl ege dürfen nur auf die

Benutzer der Einrichtung umgelegt werden. Der

Umlegungsmaßstab muss dem Gebrauch Rech-

nung tragen.

(3) Vorauszahlungen auf den voraussichtlichen Um-

legungsbetrag sind nicht zulässig.

§ 25 a
Umlageausfallwagnis
Das Umlageausfallwagnis ist das Wagnis einer

Einnahmenminderung, die durch uneinbringliche

Rückstände von Betriebskosten oder nicht umleg-

barer Betriebskosten infolge Leerstehens von Raum,

der zur Vermietung bestimmt ist, einschließlich der

uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung

auf Zahlung entsteht. Das Umlageausfallwagnis

darf 2 vom Hundert der im Abrechnungszeitraum

auf den Wohnraum entfallenden Betriebskosten

nicht übersteigen. Soweit die Deckung von Ausfäl-

len anders, namentlich durch einen Anspruch ge-

genüber einem Dritten gesichert ist, darf die Umla-

ge nicht erhöht werden.

§ 35    

Sondervorschrift für Berlin
Im Land Berlin gilt § 1 Abs. 1 der Verordnung in

folgender Fassung: 

„(1) Diese Verordnung ist anzuwenden auf preis-

gebundene Wohnungen, die nach dem 24. Juni 1948

bezugsfertig geworden sind oder bezugsfertig

werden.“

§ 37
Geltung im Saarland
Diese Verordnung gilt nicht im Saarland.

Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die 
Versorgung mit Fernwärme 
(AVBFernwärmeV)

vom 20.6.1980 (BGBl. I S. 742)

zuletzt geändert durch Artikel 20 des Gesetzes vom
9.12.2004 (BGBl. I S. 3214)

Auszug

§ 18   

Messung
(1) Zur Ermittlung des verbrauchsabhängigen Ent-

gelts hat das Fernwärmeversorgungsunternehmen

Messeinrichtungen zu verwenden, die den eichrecht-

lichen Vorschriften entsprechen müssen. Die gelie-

ferte Wärmemenge ist durch Messung festzustellen

(Wärmemessung). Anstelle der Wärmemessung ist

auch die Messung der Wassermenge ausreichend

(Ersatzverfahren), wenn die Einrichtungen zur Mes-

sung der Wassermenge vor dem 30. September 1989

installiert worden sind. Der anteilige Wärmever-

brauch mehrerer Kunden kann mit Einrichtungen zur

Verteilung von Heizkosten (Hilfsverfahren) bestimmt

werden, wenn die gelieferte Wärmemenge

1.  an einem Hausanschluss, von dem aus mehre-

re Kunden versorgt werden, oder

2.  an einer sonstigen verbrauchsnah gelegenen

Stelle für einzelne Gebäudegruppen, die vor dem

1. April 1980 an das Verteilungsnetz angeschlos-

sen worden sind,

festgestellt wird. Das Unternehmen bestimmt das

jeweils anzuwendende Verfahren; es ist berechtigt,

dieses während der Vertragslaufzeit zu ändern.

(2) Dient die gelieferte Wärme ausschließlich der

Deckung des eigenen Bedarfs des Kunden, so

kann vereinbart werden, dass das Entgelt auf an-

dere Weise als nach Absatz 1 ermittelt wird.

(3) Erfolgt die Versorgung aus Anlagen der Kraft-

Wärme-Kopplung oder aus Anlagen zur Verwertung

von Abwärme, so kann die zuständige Behörde im

Interesse der Energieeinsparung Aus nahmen von

Absatz 1 zulassen.

(4) Das Fernwärmeversorgungsunternehmen hat

dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie An-

wendung der in Absatz 1 genannten Verfahren ge-

währleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe

sowie Anbringungsort von Mess- und Regelein-

richtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung,

Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der

Mess- und Regeleinrichtungen Aufgabe des Unter-

nehmens. Es hat den Kunden und den Anschluss-

nehmer anzuhören und deren berechtigte Interes-

sen zu wahren. Es ist verpfl ichtet, auf Verlangen des

Kunden oder des Hauseigentümers Mess- oder

Regeleinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne

Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung

oder Regelung möglich ist.
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(5) Die Kosten für die Messeinrichtungen hat das 

Fernwärmeversorgungsunternehmen zu tragen; 

die Zulässigkeit von Verrechnungspreisen bleibt 

unberührt. Die im Falle des Absatzes 4 Satz 5 ent-

stehenden Kosten hat der Kunde oder der Hausei-

gentümer zu tragen.

(6) Der Kunde haftet für das Abhandenkommen 

und die Beschädigung von Mess- und Regelein-

richtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden 

trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Stö-

rungen dieser Einrichtungen dem Fernwärmever-

sorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen.

(7) Bei der Abrechnung der Lieferung von Fernwär-

me und Fernwarmwasser sind die Bestimmungen 

der Verordnung über Heizkostenabrechnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. April 1984 

(BGBl. I S. 592), geändert durch Artikel 1 der Ver-

ordnung vom 19. Januar 1989 (BGBl. I S. 109), zu 

beachten.

Verordnung zur Berechnung 
der Wohnfläche (Wohn-
flächenverordnung – WoFIV)

vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346)

§ 1    

Anwendungsbereich, Berechnung der 
Wohnfl äche
(1) Wird nach dem Wohnraumförderungsgesetz die 

Wohnfl äche berechnet, sind die Vorschriften dieser 

Verordnung anzuwenden.

(2) Zur Berechnung der Wohnfl äche sind die nach § 2 

zur Wohnfl äche gehörenden Grundfl ächen nach § 3 

zu ermitteln und nach § 4 auf die Wohnfl äche anzu-

rechnen.

§ 2    

Zur Wohnfl äche gehörende Grundfl ächen
(1) Die Wohnfl äche einer Wohnung umfasst die 

Grundfl ächen der Räume, die ausschließlich zu die-

ser Wohnung gehören. Die Wohnfl äche eines Wohn-

heims umfasst die Grundfl ächen der Räume, die zur 

alleinigen und gemeinschaftlichen Nutzung durch 

die Bewohner bestimmt sind.

(2) Zur Wohnfl äche gehören auch die Grundfl ächen 

von 

1.  Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen 

nach allen Seiten geschlossenen Räumen sowie

2.  Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen,

wenn sie ausschließlich zu der Wohnung oder dem 

Wohnheim gehören.

(3) Zur Wohnfl äche gehören nicht die Grundfl ächen

folgender Räume: 

1.  Zubehörräume, insbesondere: 

  a) Kellerräume,

  b) Abstellräume und Kellerersatzräume außer-

halb der Wohnung,

  c) Waschküchen,

  d) Bodenräume,

  e) Trockenräume,

  f) Heizungsräume und

  g)  Garagen,

2.  Räume, die nicht den an ihre Nutzung zu stel-

lenden Anforderungen des Bauordnungsrechts

der Länder genügen, sowie

3.  Geschäftsräume.

§ 3   

Ermittlung der Grundfl äche
(1) Die Grundfl äche ist nach den lichten Maßen zwi-

schen den Bauteilen zu ermitteln; dabei ist von der

Vorderkante der Bekleidung der Bauteile auszuge-

hen. Bei fehlenden begrenzenden Bauteilen ist der

bauliche Abschluss zugrunde zu legen.

(2) Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind nament-

lich einzubeziehen die Grundfl ächen von 

1.  Tür- und Fensterbekleidungen sowie Tür- und

Fensterumrahmungen,

2.  Fuß-, Sockel- und Schrammleisten,

3.  fest eingebauten Gegenständen, wie z. B. Öfen,

Heiz- und Klimageräten, Herden, Bade- oder

Duschwannen,

4.  freiliegenden Installationen,

5.  Einbaumöbeln und

6.  nicht ortsgebundenen, versetzbaren Raumteilern.

(3) Bei der Ermittlung der Grundfl ächen bleiben außer

Betracht die Grundfl ächen von 

1.  Schornsteinen, Vormauerungen, Bekleidungen,

freistehenden Pfeilern und Säulen, wenn sie eine

Höhe von mehr als 1,50 Meter aufweisen und ihre

Grundfl äche mehr als 0,1 Quadratmeter beträgt,

2.  Treppen mit über drei Steigungen und deren

Treppenabsätze,

3.  Türnischen und

4.  Fenster- und offenen Wandnischen, die nicht bis

zum Fußboden herunterreichen oder bis zum

Fußboden herunterreichen und 0,13 Meter oder

weniger tief sind.

(4) Die Grundfl äche ist durch Ausmessung im fertig

gestellten Wohnraum oder aufgrund einer Bauzeich-

nung zu ermitteln. Wird die Grundfl äche aufgrund

einer Bauzeichnung ermittelt, muss diese 

1.  für ein Genehmigungs-, Anzeige-, Genehmi-

gungsfreistellungs- oder ähnliches Verfahren nach

dem Bauordnungsrecht der Länder gefertigt oder,

wenn ein bauordnungsrechtliches Verfahren nicht

erforderlich ist, für ein solches geeignet sein und
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2.  die Ermittlung der lichten Maße zwischen den

Bauteilen im Sinne des Absatzes 1 ermöglichen.

Ist die Grundfl äche nach einer Bauzeichnung ermittelt

worden und ist abweichend von dieser Bauzeichnung

gebaut worden, ist die Grundfl äche durch Ausmes-

sung im fertig gestellten Wohnraum oder aufgrund

einer berichtigten Bauzeichnung neu zu ermitteln.

§ 4    

Anrechnung der Grundfl ächen
Die Grundfl ächen 

1.  von Räumen und Raumteilen mit einer lichten Höhe

von mindestens zwei Metern sind vollständig,

2.  von Räumen und Raumteilen mit einer lichten

Höhe von mindestens einem Meter und weniger

als zwei Metern sind zur Hälfte,

3.  von unbeheizbaren Wintergärten, Schwimmbä-

dern und ähnlichen nach allen Seiten geschlos-

senen Räumen sind zur Hälfte,

4.  von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen

sind in der Regel zu einem Viertel, höchstens je-

doch zur Hälfte

anzurechnen.

§ 5    

Überleitungsvorschrift
Ist die Wohnfl äche bis zum 31. Dezember 2003 nach

der Zweiten Berechnungsverordnung in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 12. Oktober 1990

(BGBl. I S. 2178), zuletzt geändert durch Artikel 3 der

Verordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I

S. 2346), in der jeweils geltenden Fassung berech-

net worden, bleibt es bei dieser Berechnung. Soweit

in den in Satz 1 genannten Fällen nach dem 31. De-

zember 2003 bauliche Änderungen an dem Wohn-

raum vorgenommen werden, die eine Neuberech-

nung der Wohnfl äche erforderlich machen, sind die

Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden.

Verordnung über die Auf-
stellung von Betriebskosten 
(Betriebskostenverordnung 
– BetrKV)

vom 25.11.2003 (BGBl. I S. 2346, 2347)

§ 1   

Betriebskosten
(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigen-

tümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigen-

tum oder Erbbaurecht am Grundstück oder durch

den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäu-

des, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen

und des Grundstücks laufend entstehen. Sach- und

Arbeitsleistungen des Eigentümers oder Erbbau-

berechtigten dürfen mit dem Betrag angesetzt wer-

den, der für eine gleichwertige Leistung eines Drit-

ten, insbesondere eines Unternehmers, angesetzt

werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf 

nicht angesetzt werden.

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht:

1.  die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes er-

forderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die

Kosten der Aufsicht, der Wert der vom Vermieter

persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit, die

Kos ten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prü-

fungen des Jahresabschlusses und die Kosten

für die Geschäftsführung (Verwaltungskosten),

2.  die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur

Erhaltung des bestimmungsmäßigen Gebrauchs

aufgewendet werden müssen, um die durch Ab-

nutzung, Alterung und Witterungseinwirkung

entstehenden baulichen oder sonstigen Mängel

ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungs-

und Instandsetzungskosten).

§ 2   

Aufstellung der Betriebskosten
Betriebskosten im Sinne von § 1 sind:

1.  die laufenden öffentlichen Lasten des Grund-

stücks,

  hierzu gehört namentlich die Grundsteuer;

2.  die Kosten der Wasserversorgung,

  hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs,

die Grundgebühren, die Kosten der Anmietung

oder anderer Arten der Gebrauchsüberlassung

von Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Ver-

wendung einschließlich der Kosten der Eichung

sowie der Kosten der Berechnung und Aufteilung,

die Kosten der Wartung von Wassermengenreg-

lern, die Kosten des Betriebs einer hauseigenen

Wasserversorgungsanlage und einer Wasserauf-

bereitungsanlage einschließlich der Aufberei-

tungsstoffe;
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  b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von

Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des

Buchstabens a,

  hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des

Warmwassers und die Kosten des Betriebs der

zugehörigen Hausanlagen entsprechend Num-

mer 4 Buchstabe a

  oder 

  c) der Reinigung und Wartung von Warmwas-

sergeräten,

  hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von

Wasserablagerungen und Verbrennungsrück-

ständen im Innern der Geräte sowie die Kosten

der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereit-

schaft und Betriebssicherheit und der damit zu-

sammenhängenden Einstellung durch eine

Fachkraft;

6.  die Kosten verbundener Heizungs- und Warm-

wasserversorgungsanlagen

  a) bei zentralen Heizungsanlagen entsprechend

Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend

Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berück-

sichtigt sind,

  oder 

  b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung

von Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c

und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht

dort bereits berücksichtigt sind,

  oder 

  c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warm-

wasserversorgungsanlagen entsprechend Num-

mer 4 Buchstabe d und entsprechend Nummer 2,

soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;

7.  die Kosten des Betriebs des Personen- oder Las-

tenaufzugs,

  hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms,

die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung,

Überwachung und Pfl ege der Anlage, der regel-

mäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und

Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung

durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Reini-

gung der Anlage;

8.  die Kosten der Straßenreinigung und Müllbe-

seitigung,

  zu den Kosten der Straßenreinigung gehören

die für die öffentliche Straßenreinigung zu ent-

richtenden Gebühren und die Kosten entspre-

chender nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den

Kosten der Müllbeseitigung gehören nament-

lich die für die Müllabfuhr zu entrichtenden Ge-

bühren, die Kosten entsprechender nicht öffent-

licher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs von

Müllkompressoren, Müllschluckern, Müllabsaug-

anlagen sowie des Betriebs von Müllmengener-

fassungsanlagen einschließlich der Kosten der

Berechnung und Aufteilung;

3.  die Kosten der Entwässerung,

  hierzu gehören die Gebühren für die Haus- und 

Grundstücksentwässerung, die Kosten des Be-

triebs einer entsprechenden nicht öffentlichen 

Anlage und die Kosten des Betriebs einer Ent-

wässerungspumpe;

4.  die Kosten 

  a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage 

einschließlich der Abgasanlage, hierzu gehören 

die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ih-

rer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die 

Kosten der Bedienung, Überwachung und Pfl ege 

der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Be-

triebsbereitschaft und Betriebssicherheit ein-

schließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, 

der Reinigung der Anlage und des Betriebs-

raums, die Kosten der Messungen nach dem 

Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kosten der 

Anmietung oder anderer Arten der Gebrauchs-

überlassung einer Ausstattung zur Verbrauchser-

fassung sowie die Kosten der Verwendung einer 

Ausstattung zur Verbrauchserfassung einschließ-

lich der Kosten der Eichung sowie der Kosten der 

Berechnung und Aufteilung

 oder

  b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversor-

gungsanlage,

  hierzu gehören die Kosten der verbrauchten 

Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des 

Betriebs stroms und die Kosten der Überwachung 

sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und 

des Betriebsraums

  oder

  c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von 

Wärme, auch aus Anlagen im Sinne des Buch-

stabens a,

  hierzu gehören das Entgelt für die Wärmeliefe-

rung und die Kosten des Betriebs der zugehö-

rigen Hausanlagen entsprechend Buchstabe a

  oder

  d) der Reinigung und Wartung von Etagenhei-

zungen und Gaseinzelfeuerstätten,

  hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von 

Wasserablagerungen und Verbrennungsrückstän-

den in der Anlage, die Kosten der regelmäßigen 

Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssi-

cherheit und der damit zusammenhängenden 

Einstellung durch eine Fachkraft sowie die Kosten 

der Messungen nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz;

5.  die Kosten 

  a) des Betriebs der zentralen Warmwasserver-

sorgungsanlage,

  hierzu gehören die Kosten der Wasserversor-

gung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht 

dort bereits berücksichtigt sind, und die Kosten 

der Wassererwärmung entsprechend Nummer 

4 Buchstabe a

  oder
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9.  die Kosten der Gebäudereinigung und Unge-

zieferbekämpfung,

  zu den Kosten der Gebäudereinigung gehören

die Kosten für die Säuberung der von den Be-

wohnern gemeinsam genutzten Gebäudeteile,

wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräu-

me, Waschküchen, Fahrkorb des Aufzugs;

10.  die Kosten der Gartenpfl ege,

  hierzu gehören die Kosten der Pfl ege gärtnerisch

angelegter Flächen einschließlich der Erneue-

rung von Pfl anzen und Gehölzen, der Pfl ege von

Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von

Sand und der Pfl ege von Plätzen, Zugängen und

Zufahrten, die dem nicht öffentlichen Verkehr

dienen;

11.  die Kosten der Beleuchtung,

  hierzu gehören die Kosten des Stroms für die

Außenbeleuchtung und die Beleuchtung der

von den Bewohnern gemeinsam genutzten Ge-

bäudeteile, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller,

Bodenräume, Waschküchen;

12.  die Kosten der Schornsteinreinigung,

  hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maß-

gebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht

bereits als Kosten nach Nummer 4 Buchstabe a

berücksichtigt sind;

13.  die Kosten der Sach- und Haftpfl ichtversicherung,

  hierzu gehören namentlich die Kosten der Versi-

cherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-,

Wasser- sowie sonstige Elementarschäden, der

Glasversicherung, der Haftpfl ichtversicherung

für das Gebäude, den Öltank und den Aufzug;

14.  die Kosten für den Hauswart,

  hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträ-

ge und alle geldwerten Leistungen, die der Ei-

gentümer oder Erbbauberechtigte dem Haus-

wart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht

die Instandhaltung, Instandsetzung, Erneue-

rung, Schönheitsreparaturen oder die Hausver-

waltung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart

ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeits-

leistungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16

nicht angesetzt werden;

15.  die Kosten 

  a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenan-

lage,

  hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms

und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer

Betriebsbereitschaft einschließlich der Einstel-

lung durch eine Fachkraft oder das Nutzungs-

entgelt für eine nicht zu dem Gebäude gehö-

rende Antennenanlage sowie die Gebühren, die

nach dem Urheberrechtsgesetz für die Kabel-

weitersendung entstehen,

  oder 

  b) des Betriebs der mit einem Breitbandkabel-

netz verbundenen privaten Verteilanlage,

  hierzu gehören die Kosten entsprechend Buch-

stabe a, ferner die laufenden monatlichen

Grundgebühren für Breitbandkabelanschlüsse;

16.  die Kosten des Betriebs der Einrichtungen für

die Wäschepfl ege,

  hierzu gehören die Kosten des Betriebsstroms,

die Kosten der Überwachung, Pfl ege und Reini-

gung der Einrichtungen, der regelmäßigen Prü-

fung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssi-

cherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung

entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort

bereits berücksichtigt sind;

17.  sonstige Betriebskosten,

  hierzu gehören Betriebskosten im Sinne des § 1,

die von den Nummern 1 bis 16 nicht erfasst sind.
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Verordnung über wohnungs-
wirtschaftliche Berech-
nungen nach dem Zweiten 
Wohnungs baugesetz

(Zweite Berechnungsverordnung – II.BV)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.10.1990 
(1990 S., 2178)

zuletzt geändert durch Artikel 78 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 23.11.2007 (BGBl. I S. 2614)

Auszug

Teil I 
Allgemeine Vorschriften

§ 1    

Anwendungsbereich der Verordnung
(1) Diese Verordnung ist anzuwenden, wenn 

1.  die Wirtschaftlichkeit, Belastung, Wohnfl äche 

oder der angemessene Kaufpreis für öffentlich 

geförderten Wohnraum bei Anwendung des 

Zweiten Wohnungsbaugesetzes oder des Woh-

nungsbindungsgesetzes,

2.  die Wirtschaftlichkeit, Belastung oder Wohnfl ä-

che für steuerbegünstigten oder freifi nanzierten 

Wohnraum bei Anwendung des Zweiten Woh-

nungsbaugesetzes,

3.  die Wirtschaftlichkeit, Wohnfl äche oder der an-

gemessene Kaufpreis bei Anwendung der Ver-

ordnung zur Durchführung des Wohnungsge-

meinnützigkeitsgesetzes

zu berechnen ist.

(2) Diese Verordnung ist ferner anzuwenden, wenn 

in anderen Rechtsvorschriften die Anwendung vor-

geschrieben oder vorausgesetzt ist. Das Gleiche 

gilt, wenn in anderen Rechtsvorschriften die An-

wendung der Ersten Berechnungsverordnung vor-

geschrieben oder vorausgesetzt ist.

Teil II 
Wirtschaftlichkeits berechnung

Zweiter Abschnitt –
Berechnung der Gesamt-
kosten

§ 11    

Änderung der Gesamtkosten, bauliche 
Änderungen
(1) Haben sich die Gesamtkosten geändert 

1.  im öffentlich geförderten sozialen Wohnungs-

bau nach der Bewilligung der öffentlichen Mittel

gegenüber dem bei der Bewilligung aufgrund

der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde ge-

legten Betrag,

2.  im steuerbegünstigten Wohnungsbau nach der

Bezugsfertigkeit, so sind in Wirtschaftlichkeits-

berechnungen, die nach diesen Zeitpunkten

aufgestellt werden, die geänderten Gesamt-

kosten anzusetzen. Dies gilt bei einer Erhöhung

der Gesamtkosten nur, wenn sie auf Umstän-

den beruht, die der Bauherr nicht zu vertreten

hat. Bei öffentlich gefördertem Wohnraum, auf 

den das Zweite Wohnungsbaugesetz nicht an-

wendbar ist, dürfen erhöhte Gesamtkosten nur

angesetzt werden, wenn sie in der Schluss ab-

rechnung oder sonst von der Bewilligungsstelle

anerkannt worden sind.

(2) Wertänderungen sind nicht als Änderungen der

Gesamtkosten anzusehen.

(3) Die Gesamtkosten können sich auch dadurch

erhöhen, 

1.  dass sich innerhalb von zwei Jahren nach der

Bezugsfertigkeit Kosten der Zwischenfi nanzie-

rung ergeben, welche die für die endgültigen

Finanzierungsmittel nach den §§ 19 bis 23 a an-

gesetzten Kapitalkosten übersteigen oder

2.  dass bei einer Ersetzung von Finanzierungsmit-

teln durch andere Mittel nach § 12 Abs. 4 einma-

lige Kosten entstehen oder

3.  dass durch die Verlängerung der vereinbarten

Laufzeit oder durch die Anpassung der Bedin-

gungen nach der vereinbarten Festzinsperiode

eines im Finanzierungsplan ausgewiesenen Dar-

lehens einmalige Kosten entstehen, soweit sie

auch bei einer Ersetzung nach § 12 Abs. 4 entste-

hen würden.

(4) Sind 

1.  im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau

nach der Bewilligung der öffentlichen Mittel,

2.  im steuerbegünstigten Wohnungsbau nach der

Bezugsfertigkeit bauliche Änderungen vorge-

nommen worden, so dürfen die durch die Ände-

rungen entstehenden Kosten nach den Abs. 5

und 6 den Gesamtkosten hinzugerechnet wer-

den. Erneuerungen, Instandhaltungen und In-
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standsetzungen sind keine baulichen Ände-

rungen; jedoch fallen Instandsetzungen, die

durch Maßnahmen der Modernisierung (Absatz

6) verursacht werden, unter die Modernisierung.

(5) Die Kosten von baulichen Änderungen dürfen

den Gesamtkosten nur hinzugerechnet werden,

soweit die Änderungen 

1.  auf Umständen beruhen, die der Bauherr nicht

zu vertreten hat, oder eine Modernisierung (Ab-

satz 6) bewirken und dem gesamten Wohnraum

zugute kommen, für den eine Wirtschaftlich-

keitsberechnung aufzustellen ist, oder

2.  dem Ausbau eines Gebäudeteils oder der Er-

weiterung dienen und nicht Modernisierung

sind, es sei denn, dass es sich nur um die Ver-

größerung eines Teils der Wohnungen handelt,

für die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung auf-

zustellen ist.

(6) Modernisierung sind bauliche Maßnahmen,

die den Gebrauchswert des Wohnraums nachhal-

tig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnisse

auf Dauer verbessern oder nachhaltig Einspa-

rungen von Energie oder Wasser bewirken.

(7) Eine Modernisierung darf im öffentlich geför-

derten sozialen Wohnungsbau nur berücksichtigt

werden, wenn die Bewilligungsstelle ihr zuge-

stimmt hat. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn

Mittel aus öffentlichen Haushalten für die Moder-

nisierung bewilligt worden sind.

Vierter Abschnitt –
Laufende Aufwendungen 
und Erträge

§ 24    

Bewirtschaftungskosten
(1) Bewirtschaftungskosten sind die Kosten, die

zur Bewirtschaftung des Gebäudes oder der Wirt-

schaftseinheit laufend erforderlich sind. Bewirt-

schaftungskosten sind im Einzelnen

1.  Abschreibung,

2.  Verwaltungskosten,

3.  Betriebskosten,

4.  Instandhaltungskosten,

5.  Mietausfallwagnis.

(2) Der Ansatz der Bewirtschaftungskosten hat den

Grundsätzen einer ordentlichen Bewirtschaftung

zu entsprechen. Bewirtschaftungskosten dürfen

nur angesetzt werden, wenn sie ihrer Höhe nach

feststehen oder wenn mit ihrem Entstehen sicher

gerechnet werden kann und soweit sie bei gewis-

senhafter Abwägung aller Umstände und bei or-

dentlicher Geschäftsführung gerechtfertigt sind.

Erfahrungswerte vergleichbarer Bauten sind her-

anzuziehen. Soweit nach den §§ 26 und 28 Ansätze

bis zu einer bestimmten Höhe zugelassen sind,

dürfen Bewirtschaftungskosten bis zu dieser Höhe

angesetzt werden, es sei denn, dass der Ansatz im

Einzelfall unter Berücksichtigung der jeweiligen

Verhältnisse nicht angemessen ist.

§ 26   

Verwaltungskosten
(1) Verwaltungskosten sind die Kosten der zur Ver-

waltung des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit

erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die

Kosten der Aufsicht sowie der Wert der vom Vermie-

ter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit. Zu

den Verwaltungskosten gehören auch die Kosten

für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfungen des

Jahresabschlusses und der Geschäftsführung.

(2) Die Verwaltungskosten dürfen höchstens mit

230 Euro jährlich je Wohnung, bei Eigenheimen,

Kaufeigenheimen und Kleinsiedlungen je Wohn-

gebäude angesetzt werden.

(3) Für Garagen oder ähnliche Einstellplätze dürfen

Verwaltungskosten höchstens mit 30 Euro jährlich

je Garagen- oder Einstellplatz angesetzt werden.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträge

verändern sich am 1. Januar 2005 und am 1. Januar

eines jeden darauf folgenden dritten Jahres um

den Prozentsatz, um den sich der vom Statistischen

Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex für

Deutschland für den der Veränderung vorausge-

henden Monat Oktober gegenüber dem Verbrau-

cherpreisindex für Deutschland für den der letzten

Veränderung vorausgehenden Monat Oktober er-

höht oder verringert hat. Für die Veränderung am

1. Januar 2005 ist die Erhöhung oder Verringerung

des Verbraucherpreisindexes für Deutschland

maß geblich, die im Oktober 2004 gegenüber dem

Oktober 2001 eingetreten ist.*

§ 27   

Betriebskosten
(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigen-

tümer (Erbbauberechtigten) durch das Eigentum

am Grundstück (Erbbaurecht) oder durch den be-

stimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes oder

der Wirtschaftseinheit, der Nebengebäude, Anla-

gen, Einrichtungen und des Grundstücks laufend

entstehen. Der Ermittlung der Betriebskosten ist die

Betriebskostenverordnung vom 25. November

2003 (BGBl. I S. 2346, 2347) zugrunde zu legen.

(2) Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentümers

(Erbbauberechtigten), durch die Betriebskosten er-

spart werden, dürfen mit dem Betrage angesetzt

werden, der für eine gleichwertige Leistung eines

Dritten, insbesondere eines Unternehmers, ange-

setzt werden könnte. Die Umsatzsteuer des Dritten

darf nicht angesetzt werden.

(3) Im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau

und im steuerbegünstigten oder freifi nanzierten

Wohnungsbau, der mit Wohnungsfürsorgemitteln

gefördert worden ist, dürfen die Betriebskosten

nicht in der Wirtschaftlichkeitsberechnung angesetzt

werden.

(4) (weggefallen)
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§ 28    

Instandhaltungskosten
(1) Instandhaltungskosten sind die Kosten, die wäh-

rend der Nutzungsdauer zur Erhaltung des bestim-

mungsmäßigen Gebrauchs aufgewendet werden 

müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und 

Witterungseinwirkung entstehenden baulichen oder 

sonstigen Mängel ordnungsgemäß zu beseitigen. 

Der Ansatz der Instandhaltungskosten dient auch 

zur Deckung der Kosten von Instandsetzungen, nicht 

jedoch der Kosten von Baumaßnahmen, soweit 

durch sie eine Modernisierung vorgenommen wird 

oder Wohnraum oder anderer auf die Dauer benutz-

barer Raum neu geschaffen wird. Der Ansatz dient 

nicht zur Deckung der Kosten einer Erneuerung von 

Anlagen und Einrichtungen, für die eine besondere 

Abschreibung nach § 25 Abs. 3 zulässig ist.

(2) Als Instandhaltungskosten dürfen je Quadrat-

meter Wohnfl äche im Jahr angesetzt werden: 

1.  für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am 

Ende des Kalenderjahres weniger als 22 Jahre 

zurückliegt, höchstens 7,10 Euro,

2.  für Wohnungen, deren Bezugsfertigkeit am 

Ende des Kalenderjahres mindestens 22 Jahre 

zurückliegt, höchstens 9 Euro,

3.  Bezugsfertigkeit am Ende des Kalenderjahres 

mindestens 32 Jahre zurückliegt, höchstens 

11,50 Euro.

Diese Sätze verringern sich bei eigenständig ge-

werblicher Leistung von Wärme im Sinne des § 1 

Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung über Heizkostenabrech-

nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

20. Januar 1989 (BGBl. I S. 115) um 0,20 Euro. Diese 

Sätze erhöhen sich für Wohnungen, für die ein 

maschinell betriebener Aufzug vorhanden ist, um 

1 Euro.

(3) Trägt der Mieter die Kosten für kleine Instandhal-

tungen in der Wohnung, so verringern sich die Sät-

ze nach Absatz 2 um 1,05 Euro. Die kleinen Instand-

haltungen umfassen nur das Beheben kleiner 

Schäden an den Installationsgegenständen für 

Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und Kochein-

richtungen, den Fenster- und Türverschlüssen so-

wie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden.

(4) Die Kosten der Schönheitsreparaturen in Woh-

nungen sind in den Sätzen nach Absatz 2 nicht ent-

halten. Trägt der Vermieter die Kosten dieser Schön-

heitsreparaturen, so dürfen sie höchstens mit 8,50 

Euro je Quadratmeter Wohnfl äche im Jahr ange-

setzt werden. Schönheitsreparaturen umfassen nur 

das Tapezieren, Anstreichen oder Kalken der Wände 

und Decken, das Streichen der Fußböden, Heizkör-

per einschließlich Heizrohre, der Innentüren sowie 

der Fenster und Außentüren von innen.

(5) Für Garagen oder ähnliche Einstellplätze dürfen 

als Instandhaltungskosten einschließlich Kosten für 

Schönheitsreparaturen höchstens 68 Euro jährlich 

je Garagen- oder Einstellplatz angesetzt werden.

(5a) Die in den Absätzen 2 bis 5 genannten Beträge 

verändern sich entsprechend § 26 Abs. 4.*

(6) Für Kosten der Unterhaltung von Privatstraßen

und Privatwegen, die dem öffentlichen Verkehr die-

nen, darf ein Erfahrungswert als Pauschbetrag ne-

ben den vorstehenden Sätzen angesetzt werden.

(7) Kosten eigener Instandhaltungswerkstätten sind

mit den vorstehenden Sätzen abgegolten.

Teil IV 
Wohnflächen berechnung

§ 42   

Wohnfl äche
Ist die Wohnfl äche bis zum 31. Dezember 2003 nach

dieser Verordnung berechnet worden, bleibt es bei

dieser Berechnung. Soweit in den in Satz 1 genann-

ten Fällen nach dem 31. Dezember 2003 bauliche

Änderungen an dem Wohnraum vorgenommen

werden, die eine Neuberechnung der Wohnfl äche

erforderlich machen, sind die Vorschriften der

Wohnfl ächenverordnung vom 25. November 2003

(BGBl. I S. 2346) anzuwenden.

Wohnfl äche (bei Berechnung bis zum 
31.12.2003)
(1) Die Wohnfl äche einer Wohnung ist die Summe

der anrechenbaren Grundfl ächen der Räume, die

ausschließlich zu der Wohnung gehören.

(2) Die Wohnfl äche eines einzelnen Wohnraumes

besteht aus dessen anrechenbarer Grundfl äche;

hinzuzurechnen ist die anrechenbare Grundfl äche

der Räume, die ausschließlich zu diesem einzelnen

Wohnraum gehören. Die Wohnfl äche eines unter-

vermieteten Teils einer Wohnung ist entsprechend

zu berechnen.

(3) Die Wohnfl äche eines Wohnheimes ist die Sum-

me der anrechenbaren Grundfl ächen der Räume,

die zur alleinigen und gemeinschaftlichen Benut-

zung durch die Bewohner bestimmt sind.

(4) Zur Wohnfl äche gehört nicht die Grundfl äche

von

1.  Zubehörräumen; als solche kommen in Betracht:

Keller, Waschküchen, Abstellräume außerhalb

der Wohnung, Dachböden, Trockenräume, Schup-

pen (Holzlegen), Garagen und ähnliche Räume;

2.  Wirtschaftsräumen; als solche kommen in Be-

tracht: Futterküchen, Vorratsräume, Backstuben,

Räucherkammern, Ställe, Scheunen, Abstell-

räume und ähnliche Räume;

3.  Räumen, die den nach ihrer Nutzung zu stel-

lenden Anforderungen des Bauordnungsrechtes

nicht genügen;

4. Geschäftsräumen.

*  Seit dem 01.01.2008 gelten für Verwaltungs- und Instandhaltungskosten neue Beträge (s. a. Zweite Berechnungsverordnung [II.BV]

Anpassung der Verwaltungs- und Instandhaltungskostenpauschalen zum 1. Januar 2008 auf Seite 39).
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Anlage 2

(zu den §§ 11 a und 34 Abs. 1 – Fundstelle des
Originaltextes: BGBl. I 1990, 2200)

Berechnung des umbauten Raumes

Der umbaute Raum ist in m3 anzugeben.

1.1    Voll anzurechnen ist der umbaute Raum

eines Gebäudes, der umschlossen wird:

1.11    seitlich von den Außenfl ächen der Umfas-

sungen,

1.12    unten

1.121    bei unterkellerten Gebäuden von den Ober-

fl ächen der untersten Geschossfußböden,

1.122    bei nichtunterkellerten Gebäuden von der

Oberfl äche des Geländes. Liegt der Fuß boden

des untersten Geschosses tiefer als das Ge-

lände, gilt Abschnitt 1.121,

1.13    oben

1.131    bei nichtausgebautem Dachgeschoss von

den Oberfl ächen der Fußböden über den

obersten Vollgeschossen,

1.132    bei ausgebautem Dachgeschoss, bei Treppen-

hausköpfen und Fahrstuhlschächten von den

Außenfl ächen der umschließenden Wände

und Decken. (Bei Ausbau mit Leichtbauplatten

sind die begrenzenden Außenfl ächen durch

die Außen- oder Oberkante der Teile zu legen,

welche diese Platten unmittelbar tragen.),

1.133    bei Dachdecken, die gleichzeitig die Decke

des obersten Vollgeschosses bilden, von den

Oberfl ächen der Tragdecke oder Balkenlage,

1.134    bei Gebäuden oder Bauteilen ohne Ge-

schossdecken von den Außenfl ächen des

Daches, vgl. Abschnitt 1.35.

1.2    Mit einem Drittel anzurechnen ist der um-

baute Raum des nichtausgebauten Dach-

raumes, der umschlossen wird von den Flä-

chen nach Abschnitt 1.131 oder 1.132 und 

den Außenfl ächen des Daches.

1.3    Bei den Berechnungen nach Abschnitt 1.1

und 1.2 ist:

1.31    die Gebäudegrundfl äche nach den Rohbau-

maßen des Erdgeschosses zu berechnen,

1.32    bei wesentlich verschiedenen Geschoss-

grundfl ächen der umbaute Raum geschoss-

weise zu berechnen,

1.33    nicht abzuziehen der umbaute Raum, der

gebildet wird von:

1.331    äußeren Leibungen von Fenstern und Türen

und äußeren Nischen in den Umfassungen,

1.332    Hauslauben (Loggien), d. h. an höchstens

zwei Seitenfl ächen offenen, im übrigen um-

bauten Räumen,

1.34    nicht hinzuzurechnen der umbaute Raum,

den folgende Bauteile bilden:

1.341    stehende Dachfenster und Dachaufbauten

mit einer vorderen Ansichtsfl äche bis zu je 2

qm (Dachaufbauten mit größerer Ansichts-

fl äche siehe Abschnitt 1.42),

1.342    Balkonplatten und Vordächer bis zu 0,5 m

Ausladung (weiter ausladende Balkonplat-

ten und Vordächer siehe Abschnitt 1.44),

1.343    Dachüberstände, Gesimse, ein bis drei nicht

unterkellerte, vorgelagerte Stufen, Wand-

pfeiler, Halbsäulen und Pilaster,

1.344    Gründungen gewöhnlicher Art, deren Un-

terfl äche bei unterkellerten Bauten nicht

tiefer als 0,5 m unter der Oberfl äche des

Kellergeschossfußbodens, bei nichtunter-

kellerten Bauten nicht tiefer als 1 m unter

der Oberfl äche des umgebenden Geländes

liegt (Gründungen außergewöhnlicher Art

und Tiefe siehe Abschnitt 1.48),

1.345    Kellerlichtschächte und Lichtgräben,

1.35    für Teile eines Baues, deren Innenraum

ohne Zwischendecken bis zur Dachfl äche

durchgeht, der umbaute Raum getrennt zu

berechnen, vgl. Abschnitt 1.134,

1.36    für zusammenhängende Teile eines Baues,

die sich nach dem Zweck und deshalb in der

Art des Ausbaues wesentlich von den üb-

rigen Teilen unterscheiden, der umbaute

Raum getrennt zu berechnen.

1.4    Von der Berechnung des umbauten Raumes

nicht erfasst werden folgende (besonders zu

veranschlagende) Bauausführungen und

Bauteile:

1.4    geschlossene Anbauten in leichter Bauart

und mit geringwertigem Ausbau und offene

Anbauten, wie Hallen, Überdachungen (mit

oder ohne Stützen) von Lichthöfen, Unter-

fahrten auf Stützen, Veranden,

1.42    Dachaufbauten mit vorderen Ansichtsfl ä-

chen von mehr als 2 qm und Dachreiter,

1.43    Brüstungen von Balkonen und begehbaren

Dachfl ächen,

1.44    Balkonplatten und Vordächer mit mehr als

0,5 m Ausladung,

1.45    Freitreppen mit mehr als 3 Stufen und Ter-

rassen (und ihre Brüstungen),

1.46    Füchse, Gründungen für Kessel und Ma-

schinen,

1.47    freistehende Schornsteine und der Teil von

Hausschornsteinen, der mehr als 1 m über

den Dachfi rst hinausragt,

1.48    Gründungen außergewöhnlicher Art, wie

Pfahlgründungen und Gründungen außer-

gewöhnlicher Tiefe, deren Unterfl äche tiefer

liegt als im Abschnitt 1.344 angegeben,

1.49  wasserdruckhaltende Dichtungen.
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Zweite Berechnungs-
verordnung (II.BV) 

Anpassung der 
Verwaltungs- und Instand-
haltungskostenpauschalen 
zum 1. Januar 2008

Verwaltungskosten (§ 26 II.BV)

bisher [Euro] neu [Euro]

je Wohnung jährlich 240,37 254,80 

je Garagen- oder 

Einstellplatz
31,35 33,23

Instandhaltungskosten (§ 28 II.BV)

Bezugsfertigkeit bisher [Euro] neu [Euro]

weniger als 22 Jahre 

zurückliegend
7,42 7,87

mindestens 22 Jahre 

zurückliegend
9,41 9,97

mindestens 32 Jahre 

zurückliegend
12,02 12,74

Bezugsfertigkeit bisher [Euro] neu [Euro]

Verringerung 

bei eigenständig 

gewerblicher 

Lieferung von 

Wärme (§ 28 Abs. 2 

Satz 2 II.BV)

0,21 0,22

Erhöhung bei 

vorhandenem

Aufzug (§28 Abs. 2

Satz 3 II.BV)

1,05 1,11

Verringerung,

wenn Mieter Kosten 

für kleine Instand-

haltungen trägt 

(§ 28 Abs. 3 II.BV)

1,10 1,17

Ansatz für Kosten 

der Schönheits-

reparaturen, wenn 

Vermieter sie trägt

(§ 28 Abs. 4 II.BV)

8,88 9,41

Je Garagen- oder 

Einstellplatz 

(§ 28 Abs. 5 II.BV)

71,07 75,34

Gesetz über das Mess- 
und Eichwesen 
(Eichgesetz – EichG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.3.1992 (BGBl. I S. 711)

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
3.7.2008 (BGBl. I S. 1185) 

Auszug

§ 1   

Zweck des Gesetzes
Zweck dieses Gesetzes ist es, 

1.  den Verbraucher beim Erwerb messbarer Güter

und Dienstleistungen zu schützen und im Interes-

se eines lauteren Handelsverkehrs die Vorausset-

zungen für richtiges Messen im geschäftlichen

Verkehr zu schaffen,

2.  die Messsicherheit im Gesundheitsschutz, Ar-

beitsschutz und Umweltschutz und in ähnlichen

Bereichen des öffentlichen Interesses zu gewähr-

leisten und

3.  das Vertrauen in amtliche Messungen zu stärken.

§ 2   

Eichpfl icht und andere Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Messsicherheit
(1) Messgeräte, die im geschäftlichen oder amt-

lichen Verkehr, Arbeitsschutz, Umweltschutz oder

Strahlenschutz oder im Verkehrswesen verwendet

werden, müssen zugelassen und geeicht sein, so-

fern dies zur Gewährleistung der Messsicherheit

erforderlich ist. Das Gleiche gilt für Messgeräte im

Gesundheitsschutz, soweit sie nicht in anderen

Rechtsvorschriften geregelt sind.

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur Ge-

währ leistung der Messsicherheit in den in Absatz 1

genannten Bereichen oder zur Umsetzung von

Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften durch

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-

rates zu bestimmen, welche Messgeräte nur in den

Verkehr gebracht, in Betrieb genommen, bereitge-

halten oder verwendet werden dürfen, wenn sie zu-

gelassen und geeicht sind.

(3) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, zu

den gleichen Zwecken durch Rechtsverordnung mit

Zustimmung des Bundesrates andere Maßnahmen

vorzuschreiben, durch die eine ausreichende Mess-

sicherheit zu erwarten ist. Sie kann dabei insbeson-

dere die Wartung von Messgeräten, die Vornahme

von Kontrolluntersuchungen und die Teilnahme an

Vergleichsmessungen vorschreiben.

(4) Die Eichung wird, soweit in einer nach Absatz 2

erlassenen Rechtsverordnung nichts anderes be-

stimmt ist, von den zuständigen Behörden und von

staatlich anerkannten Prüfstellen für Messgeräte
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für Elektrizität, Gas, Wasser oder Wärme vorgenom-

men (amtliche Eichung). Die Eichung neuer Mess-

geräte kann nach Maßgabe dieser Verordnung auch

vom Hersteller vorgenommen werden (Eichung

durch den Hersteller).

(5) Vor Erlass von Rechtsverordnungen nach den Ab-

sätzen 2 und 3 sind die betroffenen Kreise zu hören.

Vierter Abschnitt – 
Zuständigkeiten

§ 11   

Behörden
(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen be-

stimmten Stellen bestimmen die für die Ausführung

dieses Gesetzes zuständigen Behörden, soweit

nicht die Physikalisch-Technische Bundes anstalt zu-

ständig oder aufgrund dieses Gesetzes etwas an-

deres bestimmt ist.

(2) Örtlich zuständig für die Eichung und sonstige 

Prüfung von Messgeräten an der Amtsstelle ist

jede nach Absatz 1 sachlich zuständige Behörde,

bei der eine solche Amtshandlung beantragt wird.

Sechster Abschnitt – 
Bußgeldvorschriften

§ 19   

Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig 

1.  Fertigpackungen, die entgegen § 7 Abs. 2 gestaltet

oder befüllt sind, herstellt, herstellen lässt oder in

den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt,

2.  entgegen § 16 Abs. 1 oder 3 Satz 1 oder 2 eine

Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollstän-

dig erteilt, entgegen § 16 Abs. 2 Satz 2 eine Maß-

nahme nicht duldet oder eine in der Überwa-

chung tätige Person nicht unterstützt oder

entgegen § 16 Abs. 3 Satz 1 oder 2 eine Prüfung

nicht duldet,

3.  nicht geeichte Messgeräte entgegen § 25 Abs. 1

Satz 1 verwendet oder entgegen § 25 Abs. 1 Satz

1 Nr. 1, 4 oder 5 bereithält,

4.  einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2 oder 3,

§ 3 Abs. 1 oder 2, § 8 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 7, 9,

10 oder 12, jeweils auch in Verbindung mit Satz

2, § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 3 oder § 21 Satz 1 oder

einer vollziehbaren Anordnung aufgrund einer

solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, so-

weit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 

diese Bußgeldvorschrift verweist,

5.  Verordnungen des Rates oder der Kommission

der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des

§ 21 zuwiderhandelt, soweit eine Rechtsverord-

nung nach Absatz 3 für einen bestimmten Tatbe-

stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt auch bei Verordnungen des

Rates oder der Kommission der Europäischen Ge-

meinschaften im Sinne des § 21 und den zu ihrer

Durchführung erlassenen Verordnungen.

(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-

nologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft

und Verbraucherschutz durch Rechtsverordnung mit

Zustimmung des Bundesrates die einzelnen Tatbe-

stände der Verordnungen, die nach Absatz 1 Nr. 5 als

Ordnungswidrigkeiten mit Geldbuße geahndet wer-

den können, zu bezeichnen, soweit dies zur Durch-

führung der Verordnungen erforderlich ist.

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu-

ße bis zu zehntausend Euro geahndet werden.

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1

Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist,

soweit das Gesetz von der Physikalisch-Technischen

Bundesanstalt ausgeführt wird, die Behörde oder

Stelle, die von der Landesregierung durch Rechts-

verordnung bestimmt wird. Die Landesregierung

kann die Ermächtigung auf die zuständige oberste

Landesbehörde übertragen.

Siebenter Abschnitt – 
Schlussvorschriften

§ 25   

Fortbestehen von Eichpfl ichten
(1) Es ist verboten, 

1.  Messgeräte zur Bestimmung

  a) der Länge, der Fläche, des Volumens, der

Masse, der thermischen oder elektrischen Ener-

gie, der thermischen oder elektrischen Leistung,

der Durchfl ussstärke von Flüssigkeiten oder Ga-

sen oder der Dichte oder des Gehalts von Flüs-

sigkeiten,

  b) des Wassergehalts von Speisefetten, des

Feuchtgehaltes von Getreide oder Ölfrüchten,

der Schüttdichte von Getreide, des Fettgehalts

von Milch oder Milcherzeugnissen oder des

Stärkegehalts von Kartoffeln,

  c) des Fahrpreises bei Kraftfahrzeugen

ungeeicht im geschäftlichen Verkehr zu verwenden

oder so bereitzuhalten, dass sie ohne besondere Vor-

bereitung in Gebrauch genommen werden können,
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2. die in Nummer 1 bezeichneten Messgeräte sowie 

Messgeräte zur Bestimmung des Drucks von 

Flüssigkeiten oder Gasen und der Temperatur

  a) für Messungen nach dem Zoll- und Steuer-

recht sowie dem Branntweinmonopolrecht,

  b) zur Bestimmung von Beförderungsgebühren,

  c) zur Schiffsvermessung und Schiffseichung,

  d) zur Durchführung öffentlicher Überwachungs-

aufgaben,

  e) zur Erstattung von Gutachten für staatsanwalt-

schaftliche oder gerichtliche Verfahren, Schieds-

verfahren oder für andere amtliche Zwecke oder

  f) zur Erstattung von Schiedsgutachten

ungeeicht zu verwenden,

3.  Messgeräte für die amtliche Überwachung des 

Straßenverkehrs ungeeicht zu verwenden,

4.  Messgeräte zur Prüfung des Reifenluftdrucks an 

Kraftfahrzeugen in öffentlichen Tankstellen und 

Betrieben des Kraftfahrzeuggewerbes ungeeicht 

zu verwenden oder so bereitzuhalten, dass sie 

ohne besondere Vorbereitung in Gebrauch ge-

nommen werden können,

5.  Messgeräte zur Bestimmung der Masse, des Volu-

mens, des Drucks, der Temperatur, der Dichte oder 

des Gehalts bei der Herstellung von Arzneimitteln 

in Apotheken aufgrund ärztlicher Verschreibung 

oder bei Analysen in pharmazeutischen Laborato-

rien ungeeicht zu verwenden oder so bereitzuhal-

ten, dass sie ohne besondere Vorbereitung in Ge-

brauch genommen werden können,

soweit nicht die Bundesregierung in einer Rechts-

verordnung nach § 2 eine neue Regelung trifft. Satz 

1 Nr. 2 Buchstabe d steht der Verwendung nichtge-

eichter Messgeräte zur Durchführung öffentlicher 

Überwachungsaufgaben nicht entgegen, wenn 

1.  die Messgeräte ihrer Beschaffenheit nach nicht 

die Voraussetzungen der Eichfähigkeit erfüllen 

und in anderer Weise als durch Eichung sicher-

gestellt ist, dass die Verwendung der Geräte zu 

einer genaueren Bestimmung von Messwerten 

führt, als sie nach dem Stand von Wissenschaft 

und Technik mit Hilfe geeichter Messgeräte er-

reicht werden kann oder

2.  die Messsicherheit der Geräte für den Bereich, 

in welchem sie bei der Durchführung der Über-

wachungsaufgabe Verwendung fi nden, ohne 

Bedeutung ist.

(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1, soweit sie die Bestimmung 

des Gehalts betrifft, und Nummern 2 und 3 gelten 

nicht für Messgerätearten, die am 1. Januar 1985 

nicht eichfähig waren.

(3) Den Messgeräten stehen gleich

1.  Zusatzeinrichtungen, deren Wirkungsweise vom 

zugehörigen Messgerät beeinfl usst wird oder die 

eine Wirkung auf das zugehörige Messgerät aus-

üben oder ausüben können, und

2.  Zusatzeinrichtungen zur Ermittlung des Preises 

in offenen Verkaufsstellen.

Eichordnung (EichO)

vom 12. August 1988 (BGBl. I S. 1657)

zuletzt geändert durch Artikel 3 § 14 des Gesetzes
vom 13.12.2007 (BGBl. I S. 2930) 

Auszug
Im Anhang B der Eichordnung ist die Gültigkeits-
dauer der Eichung für die verschiedenen Mess-
geräte angegeben:

Ordnungsnummer 6.1:
Volumenmessgeräte für Kaltwasser: 6 Jahre

Ordnungsnummer 6.2:
Volumenmessgeräte für  Warmwasser: 5 Jahre

Ordnungsnummer 22.1: 
Wärmezähler: 5 Jahre
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Pflichten zum Einbau von 
Wasserzählern gemäß 
Landesbauordnungen (LBO)

Eine der Heizkostenverordnung vergleichbare

bundes weite Regelung über die Erfassung und

Abrechnung von Kaltwasserkosten besteht gegen-

wärtig nicht. Daher ist es den einzelnen Bundes-

ländern überlassen, in ihren Landesbauordnungen

entsprechende Regelungen zu schaffen.

Nachfolgend ein Überblick, wie der aktuelle

Rechtsstand über die Ausrüstung mit Kaltwasser-

zählern in den einzelnen Ländern aussieht.

Alle Länder, außer Bayern, Brandenburg und Sach-

sen-Anhalt sehen für Neubauten eine Pfl icht zum

Einbau von Kaltwasserzählern vor.

Überwiegend gilt diese Pfl icht auch bei Nutzungsän-

derungen von Bestandsbauten, sofern der Aufwand

nicht unverhältnismäßig hoch ist. Eine generelle

Nachrüstpfl icht besteht seit 1.9.2004 in Hamburg

(vermutlich) und bis spätestens zum 31.12.2014 in

Schleswig-Holstein.

1. Bundesland

2. Ausgabe der Landesbauordnung

3.  Fundstelle der aufgeführten Fassung 

bzw. Änderung

4. § Paragraph/Titel

5. Text

6. Anzuwenden seit

Bund
MBO 24.5.2008

Musterbauordnung

§ 43    

Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzäh-

ler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen,

wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unver-

hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden kann.

Baden-Württemberg
LBO 25.4.2007

GBl.07, Nr. 9 Baden-Württemberg S. 252

§ 33    

Wasserversorgungs- und Wasserentsor-
gungsanlagen, Anlagen für Abfallstoffe 
und Reststoffe, Anlagen zur Lagerung von 
Abgängen aus Tierhaltungen
(5) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzähler 

haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen,

wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unver-

hältnismäßigem Aufwand erfüllt werden kann.

Berlin
BauO Bln. 7.6.2007

GVBl. Berlin S. 222

§ 43   

Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzäh-

ler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen,

wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unver-

hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden kann

Bremen
BremLBO 21.11.2006

Brem.GBl. S. 457

§ 42   

Wasserversorgungsanlagen
(3) Jede Wohnung ist mit Einrichtungen zur Mes-

sung des Wasserverbrauchs auszustatten. Bei der

Änderung baulicher Anlagen sowie bei Nutzungs-

änderungen gilt dies nur, wenn dadurch keine

unzumutbaren Mehrkosten verursacht werden.

Hamburg
HbauO 17.2.2009

Hamburgisches GVBl. S. 43

§ 83  Abs. 3 i.V.m. § 39 Abs. 3 
Sätze 2 und 3 der bis zum 
31.3.2006 geltenden Fassung 
Wasserversorgungsanlagen
(3) Jede Wohnung oder andere Nutzungseinheit in

Gebäuden, die überwiegend Wohnzwecken dienen,

muss mit Einrichtungen zur Messung des Wasser-

verbrauchs in der Wohnung oder der Nutzungsein-

heit ausgerüstet sein. Die Eigentümerinnen und

Eigentümer bestehender Gebäude sind verpfl ich-

tet, bis zum 1. September 2004 jede Wohnung oder

andere Nutzungseinheit nach Satz 1 mit solchen

Einrichtungen auszurüsten. Ausnahmen können zu-

gelassen werden, soweit die Ausrüstung im Einzel-

fall wegen besonderer Umstände durch einen un-

angemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu

unverhältnismäßigen Kosten führt.

Hessen
HBO 6.9.2007

GVBl. I für das Land Hessen S. 548

§ 38   

Wasserversorgungsanlagen
(4) Jede Wohnung muss Einrichtungen zur Erfas-

sung des Wasserverbrauchs haben. Dies gilt nicht

bei Nutzungsänderungen, wenn die Anforderung

nach Satz 1 nur mit unverhältnismäßigem Mehr-

aufwand erfüllt werden kann.
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Mecklenburg-Vorpommern
LbauO M-V 18.4.2006

GVOBl. M-V S. 102

§ 43    

Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzäh-

ler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, 

wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unver-

hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden kann.

Niedersachsen
NBauO 12.7.2007

Nds. GVBl. S. 324

§ 42    

Wasserversorgungsanlagen; Anlagen für 
Abwässer; Niederschlagswasser und Abfälle
(4) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzäh-

ler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, 

wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unver-

hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden kann.

Nordrhein-Westfalen
BauO NW 11.11.2008

GV. NRW. S. 644

§ 44    

Wasserversorgungsanlagen
(2) Jede Wohnung und jede sonstige Nutzungsein-

heit müssen einen eigenen Wasserzähler haben. 

Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen, wenn die 

Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhältnismä-

ßigem Aufwand erfüllt werden kann.

Rheinland-Pfalz
LBauO 26.5.2009

GVBl. Für das Land Rheinland-Pfalz S. 201

§ 44    

Wohnungen
(7) Jede Wohnung in Gebäuden mit mehr als zwei 

Wohnungen soll einen eigenen Wasserzähler haben.

Saarland
LBO 21.11.2007

Amtsbl. des Saarlandes 2008 S. 278

§ 42   

Schutz des Wasserhaushaltes
(2) Wasserversorgungsanlagen sind so anzuordnen

und instand zu halten, dass sie unnötigen Wasser-

verbrauch vermeiden. Für jede Wohnung und jede

sonstige Nutzungseinheit müssen Einrichtungen zur

Messung des Trinkwasserverbrauchs vorhanden

sein; dies gilt auch für Wohnungen und sonstige Nut-

zungseinheiten in bestehenden Gebäuden, wenn die

Wasserinstallation erneuert oder wesentlich geän-

dert wird.

Sachsen
SächsBO 28.5.2004

SächsGVBl. S. 200

§ 43   

Sanitäre Anlagen, Wasserzähler
(2) Jede Wohnung muss einen eigenen Wasserzäh-

ler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsänderungen,

wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unver-

hältnismäßigem Mehraufwand erfüllt werden kann.

Schleswig-Holstein
LBO 20.7.2007

GVOBl. Schl.-H. S. 364

§ 46   

Wasserversorgungsanlagen
(2) Jede Wohnung oder Nutzungseinheit in Gebäu-

den, die überwiegend Wohnzwecken dienen, muss

einen eigenen Wasserzähler haben. Die Eigentüme-

rinnen oder Eigentümer bestehender Gebäude sind

verpfl ichtet, jede Wohnung bis zum 31. Dezember

2014 mit solchen Einrichtungen nachträglich auszu-

rüsten. Ausnahmen können zugelassen werden, so-

weit die Ausrüstung wegen besonderer Umstände

durch einen unangemessenen Aufwand oder in son-

stiger Weise zu unverhältnismäßigen Kosten führt.

Thüringen
ThürBO 5.2.2008

GVBl. für den Freistaat Thüringen S. 40

§ 41
Wasserversorgungsanlagen
(2) Die sparsame Verwendung von Trinkwasser soll

gewährleistet sein. Jede Wohnung muss einen ei-

genen Wasserzähler haben. Dies gilt nicht bei Nut-

zungsänderungen, wenn die Anforderung nach

Satz 2 nur mit unverhältnismäßigem Mehraufwand

erfüllt werden kann. 
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Bundesland Neue Gebäude

Generell: 
Wohnen + Gewerbe

nur  Wohnen Aktuelle LBO vom

Baden-Württemberg – Ja 25.04.2007

Bayern – – 14.08.2007

Berlin – Ja 07.06.2007

Brandenburg – – 27.05.2009

Bremen – Ja 21.11.2006

Hamburg – Ja 17.02.2009

Hessen – Ja 06.09.2007

Mecklenburg-Vorpommern – Ja 18.04.2006

Niedersachsen – Ja 14.11.2006

Nordrhein-Westfalen Ja – 12.07.2007

Rheinland-Pfalz – soll bei > 2 WE 26.05.2009

Saarland Ja – 21.11.2007

Sachsen – Ja 28.05.2004

Sachsen-Anhalt – – 20.12.2005

Schleswig-Holstein – Ja 20.07.2007

Thüringen – Ja 05.02.2008

1) ohne Einschränkung des Aufwands

Regelungen zum Einbau von 
Wasserzählern nach den 
Bauordnungen der Bundesländer
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Bestehende Gebäude

1. Voraussetzung 2. Voraussetzung

Generell: 
Wohnen + 
Gewerbe

nur  Wohnen bei Nutzungs-
änderungen

bei Änderung
baulicher
Anlagen

bei Änderungen
der Wasser-
installation

Aktuelle LBO
vom

– Ja Ja – – 25.04.2007

– – – – – 14.08.2007

– Ja Ja – – 07.06.2007

– – – – – 27.05.2009

– Ja Ja Ja – 21.11.2006

–
Ja, seit 01.09.2004 bei allen Bestandsbauten

Ausnahmen möglich bei besonderen Umständen
17.02.2009

– Ja Ja – – 06.09.2007

– Ja Ja – – 18.04.2006

– Ja Ja – – 14.11.2006

Ja – Ja – – 12.07.2007

– soll bei > 2 WE – – – 26.05.2009

Ja – – – Ja1) 21.11.2007

– Ja Ja – – 28.05.2004

– – – – – 20.12.2005

–
Ja, bis spätestens zum 31.12.2014 bei allen Bestandsbauten 

Ausnahmen möglich bei besonderen Umständen
20.07.2007

– Ja Ja – – 05.02.2008

wenn Aufwand nicht unverhältnismäßig
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Regelung zum Einbau von 
Rauchwarnmeldern gemäß 
Landesbauordnungen (LBO)

Auszüge aus den 
Landesbauordnungen:

Hamburgische Bauordnung

§ 45 Wohnungen (6)   

In Wohnungen müssen Schlafräume, Kinderzim-

mer und Flure, über die Rettungswege von Aufent-

haltsräumen führen, jeweils mindestens einen

Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder

müssen so eingebaut und betrieben werden, dass

Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.

Vorhandene Wohnungen sind bis zum 31. Dezem-

ber 2010 mit Rauchwarnmeldern auszurüsten.

Hessische Bauordnung

§ 13 Brandschutz (5)   

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinder-

zimmer sowie Flure, über die Rettungswege von

Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens ei-

nen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmel-

der müssen so eingebaut oder angebracht und

betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig er-

kannt und gemeldet wird. Bestehende Wohnungen

sind bis zum 31. Dezember 2014 entsprechend aus-

zustatten.

Landesbauordnung Mecklenburg-Vor-
pommern

§ 48 Wohnungen (4)   

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinder-

zimmer sowie Flure, über die Rettungswege von

Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens ei-

nen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmel-

der müssen so eingebaut oder angebracht und

betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig er-

kannt und gemeldet wird. Bestehende Wohnungen

sind bis zum 31. Dezember 2009 durch den Besit-

zer entsprechend auszustatten.

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

§ 44 Wohnungen (8)   

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinder-

zimmer sowie Flure, über die Rettungswege von

Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens ei-

nen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmel-

der müssen so eingebaut und betrieben werden,

dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet

wird. Bestehende Wohnungen sind in einem Zeit-

raum von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses

Gesetzes entsprechend auszustatten.

Landesbauordnung Saarland

§ 46 Wohnungen (4)   

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinder-

zimmer sowie Flure, über die Rettungswege von

Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens

einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarn-

melder müssen so eingebaut und betrieben wer-

den, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und ge-

meldet wird.

Landesbauordnung Schleswig-Holstein

§ 52 Wohnungen (7)   

In Wohnungen müssen Schlafräume, Kinderzim-

mer und Flure, über die Rettungswege von Aufent-

haltsräumen führen, jeweils mindestens einen

Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder

müssen so eingebaut und betrieben werden, dass

Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.

Die Eigentümerinnen oder Eigentümer vorhan-

dener Wohnungen sind verpfl ichtet, jede Wohnung

bis zum 31. Dezember 2009 mit Rauchmeldern aus-

zurüsten.

Landesbauordnung Thüringen

§ 46 Wohnungen (4)   

In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinder-

zimmer sowie Flure, über die Rettungswege von

Aufenthaltsräumen führen, jeweils einen Rauch-

warnmelder haben. Die Rauchwarnmelder müssen

so eingebaut und betrieben werden, dass Brand-

rauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird.
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In der Fassung von August 2006

6. Wartung und Instandhaltung

6.1 Sicht- und Funktionsprüfung

6.1.1 Allgemeines

  Der Rauchwarnmelder ist entsprechend 

der Bedienungsanleitung, jedoch minde-

stens einmal jährlich einer Funktionskon-

trolle zu unterziehen.

6.1.2 Sichtprüfung

6.1.2.1  Dazu gehört mindestens eine Sichtkontrol-

le, ob die Raucheindringöffnungen frei sind 

(z. B. Verschmutzungen durch Flusen und 

Stäube) oder eine mechanische Beschädi-

gung des Rauchwarnmelders erkennbar ist. 

6.1.2.2  Wird eine Verschmutzung der Raucheintritts-

öffnungen festgestellt, so sind diese entspre-

chend den Herstellerangaben zu reinigen.

6.1.2.3  Weist der Rauchwarnmelder mechanische 

Beschädigung auf, so is t er auszutauschen. 

6.1.3 Alarmprüfung 

6.1.3.1  Über die Prüftaste des Rauchwarnmelders 

muss probeweise ein Alarm ausgelöst 

werden, der den akustischen Signalgeber 

und ggf. die optische Individualanzeige des

Rauchwarnmelders aktiviert.

  Die Voraussetzungen für eine alternative 

Überprüfung von Rauchwarnmeldern aus 

der Ferne sind im Anhang B beschrieben.

6.1.3.2  Wird bei dem probeweisen Alarm der 

akus tische Signalgeber nicht aktiviert, so 

ist die Batterie des Rauchwarnmelders zu 

ersetzen. Ist der Rauchwarnmelder nach 

Batteriewechsel nicht funktionsfähig, so 

muss er ersetzt werden. 

6.1.3.3  Bei Rauchwarnmeldern mit 230-V-Netzan-

schluss muss über die Prüftaste bei ange-

legtem 230-V-Netz (Netzkontrollleuchte 

leuchtet) probeweise ein Alarm ausgelöst 

werden, der den akustischen Signalgeber 

und ggf. die optische Individualanzeige 

des Rauchwarnmelders aktiviert. 

  Anschließend muss eine Prüfung ohne 

230-V-Netz (Netzkontrollleuchte leuchtet 

nicht) durchgeführt werden. Über die Prüf-

taste des Rauchmelders muss probeweise 

ein Alarm ausgelöst werden, der den akus-

tischen Signalgeber und ggf. die optische 

Individualanzeige des Rauchmelders aktiviert.

6.1.3.4  Wird bei dem probeweisen Alarm mit

angelegtem 230-V-Netz der akustische

Signalgeber und ggf. die optische Indivi-

dualanzeige nicht aktiviert, so ist der

Rauch warnmelder zu ersetzen. 

   Wird bei dem probeweisen Alarm ohne

230-V-Netz der akustische Signalgeber und

ggf. die optische Individualanzeige nicht

aktiviert, so ist die Batterie bzw. der Akku-

mulator des Rauchwarnmelders zu ersetzen.

Ist der Rauchwarnmelder nach Batterie-

bzw. Akkumulatorwechsel nicht funktions-

fähig, so muss er ersetzt werden.

Anhang B
(informativ)

Voraussetzungen für die Überprüfung von
Rauchwarnmeldern aus der Ferne

Dieser Anhang beschreibt, unter welchen Bedin-

gungen eine Alarmprüfung aus der Ferne (außer-

halb der Wohnung), alternativ zu der unter 6.1.3.1

dieser Norm beschriebenen Alarmprüfung, durch-

geführt werden kann.

Die Alarmprüfung nach 6.1.3.1 für Rauchwarnmel-

der mit einer Batterie als Energieversorgungsein-

richtung ist auch aus der Ferne außerhalb der

Wohnung möglich, wenn folgende Vorausset-

zungen erfüllt sind: 

-  Das Auslösesignal aus der Ferne ist eine Parallel-

funktion zur Prüftaste am Rauchwarnmelder und 

erfüllt die Funktion nach DIN EN 14604:2005, 

4.10.

-  Am Prüfgerät für die Fernprüfung wird eine Akti-

vierung des akustischen Signalgebers des in der 

Prüfung befi ndlichen Rauchwarnmelders eindeu-

tig angezeigt.

-  Die Aktivierung des akustischen Signalgebers

des zu prüfenden Rauchwarnmelders ist am Prüf-

gerät für die Fernprüfung selektiv erkennbar. Bei 

mehreren Rauchwarnmeldern in einer Wohnung 

ist erkennbar, dass an jedem aktivierten Rauch-

warnmelder der akustische Signalgeber aktiviert 

wurde.

-  Es sollte sichergestellt werden, dass das Prüfer-

gebnis nicht durch Rauchwarnmelder aus ande-

ren Wohnungen verfälscht wird.
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Ausgesuchte Urteile des 
Bundesgerichtshofs

Diese Auswahl bietet Ihnen die Möglichkeit, sich

über einige wichtige Urteile zur Heiz- und Betriebs-

kostenabrechnung zu informieren. Sie wurden

von uns sorgfältig geprüft. Bitte haben Sie aber

Verständnis dafür, dass wir keine Gewähr für Voll-

ständigkeit, Korrektheit und Aktualität überneh-

men können. Auch erhebt diese Zusammenstel-

lung keineswegs den Anspruch auf eine abschlie-

ßende Behandlung der betroffenen Themen.

Außerdem beachten Sie bitte, dass diese Urteile

eine im Einzelfall notwendige anwaltliche Bera-

tung nicht ersetzen können. Dies gilt umso mehr, 

als dass die Urteile nicht im Originaltext, sondern 

auf wesentliche Aussagen verkürzt wiedergege-

ben werden. Weitere aktuelle Urteile stehen unse-

ren Kunden unter www.techem.de/portal  zur Ver-

fügung.

Betriebskostenabrechnung, 
Allgemein

BGH, Urteil 
vom 31. Mai 2006
VIII ZR 159/05

Wenn die („kalten“) Betriebskosten vereinba-

rungsgemäß nach dem Verhältnis der Fläche der

Mietwohnung zur Gesamtwohnfl äche umzulegen

sind, hat der Vermieter die auf leerstehende Woh-

nungen entfallenden Betriebskosten grundsätz-

lich selbst zu tragen; dies gilt auch für ver-

brauchsabhängige Betriebskosten, die wegen

fehlender Erfassung des Verbrauchs der einzelnen

Mieter nach der Wohnfl äche abgerechnet werden. 

Ein Anspruch des Vermieters auf eine Abänderung

des vertraglich vereinbarten Flächenschlüssels 

wegen des Leerstands von Wohnungen kann

unter den Voraussetzungen einer Störung der

Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) bestehen.

BGH, Urteil 
vom 20. Februar 2008
VIII ZR 49/07

§§ 556 ff. BGB legen den Vermieter bei der Abrech-

nung von Betriebskosten nicht auf eine Abrech-

nung nach dem so genannten Leistungsprinzip

fest; auch eine Abrechnung nach dem Abfl uss-

prinzip ist grundsätzlich zulässig.

BGH, Urteil 
30. April 2008
VIII ZR 240/07

a) Wenn über verbrauchsabhängige Betriebskos-

ten nicht getrennt von den sonstigen Betriebskos-

ten abzurechnen ist, so ist eine Gesamtabrech-

nung der Betriebskosten nicht deshalb formell

unwirksam, weil der Abrechnungszeitraum einer

in die Gesamtabrechnung eingestellten Abrech-

nung verbrauchsabhängiger Betriebskosten nicht

deckungsgleich ist mit dem der Gesamtabrech-

nung zugrunde liegenden Abrechnungszeitraum.

b) Bei einer auf das Kalenderjahr bezogenen

Gesamtabrechnung über die Betriebskosten

beginnt die Frist für die Abrechnung der Voraus-

zahlungen auf die Betriebskosten mit dem Ende

des Kalenderjahres auch dann, wenn der in die

Gesamtabrechnung einbezogenen Abrechnung

verbrauchsabhängiger Betriebskosten ein davon

abweichender Abrechnungszeitraum – etwa die

jährliche Heizperiode – zugrunde liegt.

BGH, Urteil 
vom 19. November 2008
VIII ZR 295/07

a) Die Abgrenzung zwischen formeller Wirksam-

keit einer Betriebskostenabrechnung gemäß § 556

BGB einerseits und deren inhaltlicher Richtigkeit

andererseits richtet sich danach, ob der durch-

schnittliche Mieter in der Lage ist, die Art des Ver-

teilerschlüssels der einzelnen Kostenpositionen

zu erkennen und den auf ihn entfallenden Anteil

an den Gesamtkosten rechnerisch nachzuprüfen 

(formelle Wirksamkeit). Ob die abgerechneten

Positionen dem Ansatz und der Höhe nach zu

Recht bestehen oder sonstige Mängel der Abrech-

nung vorliegen, etwa ein falscher Anteil an den 

Gesamtkosten zugrunde gelegt wird, betrifft die

inhaltliche Richtigkeit der Betriebskostenabrech-

nung.

b) Allgemein verständliche Verteilungsmaßstäbe 

bedürfen keiner Erläuterung.

c) Auf die Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2

und 3 BGB ist § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB nicht ent-

sprechend anwendbar (Fortführung des Senatsur-

teils vom 9. April 2008, VIII ZR 84/07, NJW 2008, 

2258, unter II 1 b).
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BGH, Urteil 
vom 8. März 2006
VIII ZR 78/05

a) Rechnet der Vermieter preisfreien Wohnraums 

über Betriebskosten in gemischt genutzten

Ab rechnungseinheiten ab, ist – soweit die Partei-

en nichts anderes vereinbart haben – ein Vorweg-

abzug der auf Gewerbefl ächen entfallenden Kos-

ten für alle oder einzelne Betriebskostenarten

jedenfalls dann nicht geboten, wenn diese Kosten 

nicht zu einer ins Gewicht fallenden Mehrbelas-

tung der Wohnraummieter führen.

b) Der Mieter preisfreien Wohnraums hat grund-

sätzlich keinen Anspruch gegen den Vermieter auf 

Überlassung von Fotokopien der Abrechnungsbe-

lege zur Betriebskostenabrechnung.

BGH, Urteil 
vom 25. Oktober 2006
VIII ZR 251/05

Rechnet der Vermieter preisfreien Wohnraums 

über Betriebskosten in gemischt genutzten

Abrechnungseinheiten nach dem Flächenmaß-

stab ab, ohne einen Vorwegabzug der auf Gewer-

befl ächen entfallenden Kosten vorzunehmen, so 

trägt der Mieter die Darlegungs- und Beweislast

dafür, dass diese Kosten zu einer erheblichen 

Mehrbelastung der Wohnraummieter führen und 

deshalb ein Vorwegabzug der auf die Gewerbe-

fl ächen entfallenden Kosten geboten ist (im 

Anschluss an Senatsurteil vom 8. März 2006 – VIII 

ZR 78/05, NJW 2006, 1419).

BGH, Urteil 
vom 31. Oktober 2007
VIII ZR 261/06

Ist eine verbrauchsabhängige Abrechnung der

Kosten für Heizung und Warmwasser nach § 7 

Abs. 1 oder § 9 a HeizkostenV objektiv nicht (mehr) 

möglich, können die Kosten allein nach der Wohn-

fl äche – unter Abzug von 15 % des auf den Mieter 

entfallenden Kostenanteils – abgerechnet werden. 

Weicht die im Mietvertrag vereinbarte Wohnfl äche 

von der tatsächlichen Wohnfl äche ab, so ist der 

Abrechnung von Betriebskosten die vereinbarte 

Wohnfl äche zugrunde zu legen, wenn die Abwei-

chung nicht mehr als 10 % beträgt (Fortführung 

der Senatsurteile vom 24. März 2004 – VIII ZR 

295/03, NJW 2004, 1947 und vom 23. Mai 2007 – 

VIII ZR 138/06, NJW 2007, 2626). 

Aufgrund einer nach Ablauf der Abrechnungsfrist

(§ 556 Abs. 3 Satz 2 BGB) erteilten Abrechnung

kann der Vermieter Betriebskosten bis zur Höhe

der vereinbarten Vorauszahlungen des Mieters

auch dann verlangen, wenn der Mieter diese Vor-

auszahlungen nicht erbracht hat, denn es handelt

sich nicht um Nachforderungen im Sinne von

§ 556 Abs. 3 Satz 3 BGB (Fortführung des Senats-

urteils vom 9. März 2005 – VIII ZR 57/04, NJW

2005, 1499). 

Aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit lässt

sich eine Verpfl ichtung des Vermieters zur Moder-

nisierung einer vorhandenen alten, die Wärme-

versorgung der Wohnung jedoch sicherstellenden

Heizungsanlage nicht herleiten.

BGH, Urteil 
vom 20. September 2006
VIII ZR 103/06

Die formularvertragliche Beteiligung des Mieters

einer Erdgeschosswohnung an den Aufzugs-

kosten benachteiligt diesen nicht unangemessen.

BGH, Urteil 
vom 21. Januar 2009
VIII ZR 107/08

a) Die Frist zur Abrechnung der Betriebskosten

gemäß § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB wird nur dann

gewahrt, wenn die Abrechnung dem Mieter noch

innerhalb der Frist zugeht; die rechtzeitige Absen-

dung der Abrechnung durch den Vermieter genügt

nicht.

b) Bedient sich der Vermieter zur Beförderung der

Abrechnung der Post, wird diese insoweit als

Erfüllungsgehilfe des Vermieters tätig; in einem

solchen Fall hat der Vermieter ein Verschulden der

Post gemäß § 278 Satz 1 BGB auch dann zu ver-

treten (§ 556 Abs. 3 Satz 3 Halbs. 2 BGB), wenn auf 

dem Postweg für den Vermieter unerwartete und

nicht vorhersehbare Verzögerungen oder Postver-

luste auftreten.

49



BGH, Urteil 
vom 19. November 2008
VIII ZR 295/07

a) Die Abgrenzung zwischen formeller Wirksamkeit

einer Betriebskostenabrechnung gemäß § 556 BGB

einerseits und deren inhaltlicher Richtigkeit ande-

rerseits richtet sich danach, ob der durchschnitt-

liche Mieter in der Lage ist, die Art des Verteiler-

schlüssels der einzelnen Kostenpositionen zu

erkennen und den auf ihn entfallenden Anteil an

den Gesamtkosten rechnerisch nachzuprüfen

(formelle Wirksamkeit). Ob die abgerechneten

Positionen dem Ansatz und der Höhe nach zu Recht

bestehen oder sonstige Mängel der Abrechnung

vorliegen, etwa ein falscher Anteil an den Gesamt-

kosten zugrunde gelegt wird, betrifft die inhaltliche

Richtigkeit der Betriebskostenabrechnung.

b) Allgemein verständliche Verteilungsmaßstäbe 

bedürfen keiner Erläuterung.

c) Auf die Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2

und 3 BGB ist § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB nicht ent-

sprechend anwendbar (Fortführung des Senats-

urteils vom 9. April 2008, VIII ZR 84/07, NJW 2008,

2258, unter II 1 b).

Betriebskostenabrechnung, 
Heizkosten

BGH, Urteil 
vom 16. Juli 2008
VIII ZR 57/07

Eine Vorerfassung im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1

HeizkV erfordert, dass der Anteil jeder Nutzer-

gruppe am Gesamtverbrauch durch einen geson-

derten Zähler erfasst wird. Das gilt auch dann, 

wenn nur zwei Nutzergruppen vorhanden sind. In

diesem Fall genügt es nicht, dass nur der Anteil

einer Nutzergruppe am Gesamtverbrauch gemes-

sen wird und der Anteil der anderen Nutzergrup-

pe am Gesamtverbrauch in der Weise errechnet 

wird, dass vom Gesamtverbrauch der gemessene

Anteil der einen Nutzergruppe abgezogen wird.

Betriebskostenabrechnung, 
Wasser

BGH, Urteil 
vom 12. März 2008
VIII ZR 188/07

a) Der Vermieter ist zu einer Umlage der Wasser-

kosten nach Verbrauch nicht verpfl ichtet, solange

nicht alle Mietwohnungen eines Gebäudes mit

Wasserzählern ausgestattet sind.

b) Legt der Vermieter von Wohnraum die Kosten 

der Wasserversorgung und Entwässerung gemäß 

§ 556 a Abs. 1 Satz 1 BGB nach dem Anteil der

Wohnfl äche um, genügen Zweifel des Mieters an

der Billigkeit dieses Maßstabs nicht, um eine

Änderung des Umlageschlüssels zu rechtfertigen.
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Wichtige Links

www.bundesrecht.juris.de

Alle Gesetze und Verordnungen des Bundes 

zur Onlineeinsicht.

www.bmvbs.de

Website des Bundesministeriums für Verkehr, 

Bau- und Stadtentwicklung mit Download-

Broschüre und aktuellen Infos.

www.bundesanzeiger.de

Alle gesetzlich vorgeschriebenen Bekannt-

machungen und Gesetze der Bundesrepublik

Deutschland.

www.techem.de/gesetze

Alle hier aufgeführten Gesetze und Verordnungen 

und aktuelle Urteile rund um die Abrechnung.

Literaturhinweise und wichtige Links
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Techem Energy Services GmbH

Hauptstraße 89

D-65760 Eschborn

E-Mail: service@techem.de

www.techem.de

Techem.

Deutschlandweit immer für Sie da.

Techem ist bundesweit und fl ächendeckend

vor Ort für Sie da. Mit allen Services rund

um das Erfassen und Abrechnen von

Wärme- und  Wasserverbrauch – mit 

Geräten und Systemen, die mehr können

als erfassen: Sie sparen aktiv Energie.

Zusätzlich verhilft Ihnen Techem zu 

weiteren Vorteilen: Sie optimieren Ihre 

Arbeitsabläufe und senken Ihre

Verwaltungskosten nachhaltig.

Profi tieren Sie von unserer Erfahrung und

den kompetenten Teams ganz in Ihrer Nähe.

Sprechen Sie uns an.

Techem. Energie clever nutzen.

8
0
5
9
6
.1

1.
0
7
0
9
/3

.0
0

0
 G

e
d

ru
ck

t 
a
u

f 
ch

lo
rf

re
ie

m
 P

a
p

ie
r.

Ir
rt

u
m

 u
n

d
 Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 v
o

rb
e
h

a
lt

e
n

.


